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I. 
21210 

Zweite Änderung 
der Richtlinie über die Gewährung von 

Billigkeitsleistungen an die Betroffenen des 
sogenannten Bottroper Apothekerskandals 

Runderlass 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Vom 2. März 2023 

Die Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleis
tungen an die Betroffenen des sogenannten Bottroper 
Apothekerskandals vom 1. April 2022 (MBI. NRW. S. 571), 
die durch Runderlass vom 19. Januar 2023 (MBl. NRW. 
S. 54) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 5.2 Buchstabe b wird nach dem Wort „un
ter" einmal das Wort „Nummer" gestrichen. 

2. In Nummer 6.2 werden die Wörter „bis zum 31. Dezem
ber 2022" gestrichen. 

3. In Nummer 7 wird die Angabe „31. März 2023" durch 
die Angabe „31. Dezember 2023" ersetzt. 

4. Die Anlage 1 erhält die aus dem Anhang zu diesem 
Runderlass ersichtliche Fassung. 

2 

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 
in Kraft. 
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Anlage 1 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Antrag auf Gewährung einer Billigkeitsleistung an die Betroffenen des soge
nannten Bottroper Apothekerskandals 

1. Allgemeine Angaben 

Angaben zur Antragstellerin / zum Antragsteller 

Betroffene / Betroffener Name, Vorname 
(soweit nicht selbst Antrag-
steiler/in) 

Geburtsdatum 

Antragstellerin / Antragsteller Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Straße und Hausnummer 

Postleitzahl und Ort 

E-Mail 

Telefonnummer 

Bankverbindung: IBAN-Nr. 
( Antragstellerin/ Antrag stelle r) 

BIC 

Bezeichnung des Kreditinstituts 

2. Voraussetzungen 

Voraussetzung für die Gewährung der Billigkeitsleistung ist, dass die Antragsteilenden zu einer 
der folgenden Personengruppen gehören: 

1/3 

99 
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Anlage 1 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

a) Personen, die nach dem Strafrechtsurteil des Landgerichts Essen (56 KLs 11/17) Be
troffene der vorsätzlichen Verstöße des Apothekers P. S. gegen das Arzneimittelgesetz 
durch das Herstellen und Inverkehrbringen von unterdosierten oder kontaminierten 
Krebsmedikamenten im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 28. November 2016 (sog. 
Bottroper Apothekerskandal} waren. 

b) Hinterbliebene der Betroffenen zu a), die nach der gesetzlichen Erbfolge Erben erster Ord
nung (Kinder) oder Erben zweiter Ordnung (Eltern oder Geschwister) sind oder Ehegatten 
bzw. Lebenspartner im Sinne des Gesetzes über die eingetragene Lebenspartnerschaft 
waren. 

c) Personen, die nach dem Strafrechtsurteil des Landgerichtes Essen zwar nicht Betroffene 
einer Straftat sind, die aber nachweislich im Zeitraum vom 01. Januar 2001 bis zum 28. 
November 2016 im Reinraumlabor der Apotheke des ehemaligen Apothekers P.S. indivi
duell zubereitete Krebsmedikamente (Zytostatika-Zubereitungen) erhalten haben. 

d} Hinterbliebene der Betroffenen zu c); dazu gehören Kinder oder Ehegatten bzw. Lebens-
partner im Sinne des Gesetzes über die eingetragene Lebenspartnerschaft. 

Der Nachweis der Empfangsberechtigung zu Ziffer 3 b) und d} der Richtlinie muss durch Per
sonenstandsurkunden geführt werden . 

Der Nachweis der Empfangsberechtigung zu Ziffer 3 c), sofern er sich nicht aus der namentli
chen Nennung im Urteil ergibt, muss durch Unterlagen geführt werden, aus denen hervorgeht, 
dass die betroffene Person in der Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum 28. November 2016 indivi
duell zubereitete Krebsmedikamente (Zytostatika-Zubereitungen) aus der Alten Apotheke 
Bottrop erhalten hat (z. B. durch Rechnungen, Rezepte). 

3. Beantragte Billigkeitsleistung 

Ich beantrage hiermit eine Billigkeitsleistung gemäß der Richtlinie des MAGS vom 1. April 2022 
(geändert am 19.01 .2023). 

Die Auszahlung soll auf das oben benannte Konto nach Bestandskraft des Bescheides in einer 
Summe erfolgen. 

4. Erklärungen der Antragstellerin / des Antragstellers 

4.1. Ich stimme der Erhebung und Verarbeitung meiner für die Gewährung der Billigkeitsleis
tung erforderlichen Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
(DSGVO) zu. 

4.2. Ich versichere als Hinterbliebene/ Hinterbliebener nach Ziffer 3 b} und 3 d} der Richtlinie 
des MAGS vom 01 . April 2022, dass die Beantragung der Billigkeitsleistung im Einverneh
men mit etwaigen weiteren Empfangsberechtigen nach Ziffer Nr. 3 b} und 3 d} der Richt
linie erfolgt ist oder solche nicht vorhanden sind. Die Unrichtigkeit meiner Versicherung 
kann Rückzahlungsansprüche zur Folge haben. 

4.3. Ich versichere die Richtigkeit der Angaben. 

2/3 
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Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

101 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anlage 1 

(Ort/Datum) 

(Rechtsverbindliche Unterschrift der antragstellenden Person) 

3/3 

- MBl. NRW. 2023 S. 98 
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2123 

Prüfungsordnung für die Durchführung der 
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf „Zahn

medizinischer Fachangestellter" / ,,Zahn
medizinische Fachangestellte" 

Vom 12. November 2022 

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer West
falen-Lippe hat in ihrer Sitzung vom 12. November 2022 
aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses 
vom 31. August 2022 gemäß § 47 in Verbindung mit § 79 
des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1174) geändert worden ist, die folgende Neufassung 
der Prüfungsordnung für die Durchführung der Ab
schlussprüfung im Ausbildungsberuf "Zahnmedizini
scher Fachangestellter" / "Zahnmedizinische Fachange
stellte" beschlossen: 

Inhalt: 

I. Abschnitt Prüfungsausschüsse 

§ 1 Errichtung 

§ 2 Zusammensetzung und Berufung 

§ 3 Befangenheit 

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

§ 5 Geschäftsführung 

§ 6 Verschwiegenheit 

II. Abschnitt Vorbereitung der Abschlussprüfung 

§ 7 Prüfungstermine 

§ 8 Zulassungsvoraussetzungen zur Abschlussprüfung 

§ 9 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen 

§ 10 Zulassung zur Prüfung 

§ 11 Entscheidung über die Zulassung 

§ 12 Regelung für Menschen mit Behinderungen 

§ 13 Prüfungsgebühr 

III. Abschnitt Durchführung der Abschlussprüfung 

§ 14 Prüfungsgegenstand 

§ 15 Gliederung und Inhalt der Prüfung 

§ 16 Prüfungsaufgaben 

§ 17 Nicht-Öffentlichkeit 

§ 18 Leitung, Aufsicht und Niederschrift 

§ 19 Ausweispflicht und Belehrung 

§ 20 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

§ 21 Rücktritt, Nichtteilnahme 

IV. Abschnitt Bewertung, Feststellung und Beurkundung 
des Prüfungsergebnisses 

§ 22 Bewertung und Bewertungsverfahren 

§ 23 Feststellung, Ergebnisniederschrift und Bekannt-
gabe des Prüfungsergebnisses 

§ 24 Prüfungszeugnis 

§ 25 Nicht bestandene Prüfung 

V. Abschnitt Wiederholungsprüfung 

§ 26 Wiederholungsprüfung 

VI. Abschnitt Schlussbestimmungen 

§ 27 Rech tsmittel 

§ 28 Pr üfungsunterlagen 

§ 29 Übergangsregelung 

§ 30 Inkrafttreten , Außerkrafttreten 

1. Abschnitt Prüfungsausschüsse 

§ 1 
Errichtung 

Für die Abnahme der Abschlussprüfung errichtet die 
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe als zuständige Stelle 
Prüfungsausschüsse in der jeweils erforderlichen Anzahl. 

§2 

Zusammensetzung und Berufung 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsge
biete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungs
wesen geeignet sein. 

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Be
auftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in glei
cher Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft einer berufs
bildenden Schule angehören . Die Mitglieder haben Stell
vertreter/innen. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl 
der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sein. Von dieser Zusammensetzung darf 
nur abgewichen werden, wenn anderenfalls die erforder
liche Anzahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
nicht berufen werden kann. 

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder wer
den von der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe für vier 
Jahre berufen. 

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf 
Vorschlag der im Bezirk der zuständigen Stelle beste
henden Gewerkschaften und selbstständigen Verei
nigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufs
politischer Zwecksetzung berufen. Lehrkräfte von be
r ufsbildenden Sch ulen werden im Einvernehmen mit 
der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimm
ten Stelle berufen . 

(5) Werden Mitglieder n ich t oder nicht in ausreichen
der Zahl innerhalb einer von der zuständigen Stelle 
gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft 
die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe insoweit nach 
pflichtgemäßem Ermessen. 

(6) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder kön
nen nach Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten 
aus wichtigem Grunde abberufen werden. 

(7) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und Zeitversäumnis ist, soweit eine 
Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird , 
eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe 
von der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe mit Geneh
migung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

§ 3 
Befangenheit 

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige 
der Prüflinge nicht mitwirken. Angehörige im Sinne des 
Satz 1 sind: 

1. Verlobte, 

2. Ehegatten , 

3. eingetragene Lebenspartner, 

4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 

5. Geschwister 

6. Kinder der Geschwister 

7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehe
gatten, 

8. Gesch wister der Eltern , 

9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 
Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie El
tern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeel
tern und Pflegekinder). 

(2) Angehörige sind im Satz 2 aufgeführte Personen 
auch dann, wenn 

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Bezie
hung begründende Ehe oder die Lebenspartnerschaft 
nicht mehr besteht; 
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2. in den Fallen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft durch Annahme eines Kindes er
loschen ist; 

3. im Fall der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft 
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

(3) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Ab
satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatz 1 gegeben sind, ist dies der 
zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den 
Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige 
Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss. Im 
letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwir
ken. Ausgeschlossene Personen dürfen bei der Beratung 
und Beschlussfassung nicht zugegen sein. 

(4) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen ge
gen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes zu 
rechtfertigen, oder wird von einem Prüfling das Vorliegen 
eines solchen Grundes behauptet, so hat die betroffene 
Person dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, während 
der Prüfung dem Prüfungsausschuss . Absatz 3 Sätze 2 
bis 4 gelten entsprechend. 

(5) Ausbildende und Ausbilder/innen des Prüflings sol
len, soweit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung 
zulassen oder erfordern, nicht mitwirken. 

(6) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 4 eine ord
nungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht 
möglich ist, kann die zuständige Stelle die Durchfüh
rung der Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss 
übertragen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durch
führung der Prüfung aus anderen Gründen nicht ge
währleistet erscheint. 

§4 

Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den 
Vorsitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz 
stellvertretend übernimmt. Beide sollen nicht derselben 
Mitgliedergruppe angehören. Sind beide gemeinsam ver
hindert, wählt der Prüfungsausschuss aus seiner Mitte 
nur für die anstehende Prüfung ein Mitglied , das den 
Vorsitz führt. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Er 
beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden 
Mitglieds den Ausschlag. 

§5 

Geschäftsführung 

(1) Die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe regelt im 
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss dessen Ge
schäftsführung, insbesondere Einladungen, Protokoll
führung und Durchführung der Beschlüsse. 

(2) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführen
den Person und von dem vorsitzenden Mitglied zu unter
zeichnen. § 23 Abs. 6 bleibt unberührt. 

§6 

Verschwiegenheit 

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbe
sondere gegenüber dem Berufsbildungsausschuss, haben 
die Mitglieder des Prüfungsausschusses und sonstige mit 
der Prüfung befasste Personen über alle Prüfungsvor
gänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren. 

II. Abschnitt Vorbereitung der Abschlussprüfung 

§ 7 
Prüfungstermine 

(1) Die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe bestimmt in 
der Regel zwei für die Durchführung der Prüfung maß
gebende Termine (bzw. die einzelnen Prüfungstage) im 
Jahr. Diese Termine sollen auf den Ablauf der Berufsaus
bildung und des Schuljahres abgestimmt sein. 

(2) Die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe gibt diese 
Termine einschließlich der Anmeldefristen in ihrem amt
lichen Mitteilungsorgan rechtzeitig vorher bekannt. Wird 
die Anmeldefrist überschritten, kann die zuständige 
Stelle die Annahme des Antrags verweigern. 

§8 
Zulassungsvoraussetzungen zur Abschlussprüfung 

(1) Zum ersten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen, 

1. wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene, 
erforderliche Ausbildungsdauer(§ 6 Abs. 2) zurückge
legt hat, 

2. wer einen von dem/der Ausbildenden und dem/der 
Auszubildenden unterschriebenen Ausbildungsnach
weis ordnungsgemäß geführt hat und 

3. wessen Ausbildungsvertrag in das Verzeichnis der Be
rufsausbildungsverhältnisse eingetragen oder aus ei
nem Grund nicht eingetragen ist, den weder die Aus
zubildenden noch deren gesetzliche/r Vertreter/innen 
zu vertreten haben. 

(2) Zum zweiten Teil der Abschlussprüfung ist zuzu
lassen, 

1. wer die Ausbildungsdauer (§ 43 Abs. 1 BBiG) zurück
gelegt hat und dessen Ausbildungsdauer nicht später 
als zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet. 
Spätestes Ausbildungsende für die Zulassung zur 
Sommerprüfung ist der 30. September, für die Winter
prüfung der 31. März, 

2. wer einen von dem/der Ausbildenden und dem/der 
Auszubildenden unterschriebenen Ausbildungsnach
weis und ein - ebenso von beiden Vorgenannten - un
terschriebenes Röntgentestatheft als dessen Bestand
teil ordnungsgemäß geführt hat und 

3. wessen Ausbildungsvertrag in das Verzeichnis der Be
rufsausbildungsverhältnisse eingetragen oder aus ei
nem Grund nicht eingetragen ist, den weder die Aus
zubildenden noch deren gesetzliche/r Vertreter/ innen 
zu vertreten haben und 

4. wer am ersten Teil der Abschlussprüfung teilgenom-
men hat. 

(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in 
einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Bil
dungseinrichtung ausgebildet worden ist, wenn dieser 
Bildungsgang der Berufsausbildung zum/zur Zahnmedi
zinischen Fachangestellten entspricht, was voraussetzt, 
dass der Bildungsgang 

1. nach dem Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang 
der jeweiligen Ausbildungsordnung gleichwertig ist, 

2. systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachli
chen und zeitlichen Gliederung, durchgeführt wird 
und 

3. durch Lernortkooperationen einen angemessenen An
teil an fachpraktischer Ausbildung gewährleistet. 

§9 

Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen 

(1) Auszubildende, die während der Dauer ihrer Ausbil
dung wesentlich über dem Durchschnitt liegende Leis
tungen erbracht haben, können nach Anhörung des/r 
Ausbildenden und des Berufskollegs die Zulassung vor 
Ablauf ihrer Ausbildungszeit bereits zu einer dem regu
lären Termin vorausgehenden Prüfung beantragen. 

(2) Die vorzeitige Zulassung zur Prüfung kann nur aus
gesprochen werden, wenn folgende Unterlagen in Ergän
zung zu§ 10 dem Antrag beigefügt sind: 

1. Bescheinigung des/r Ausbildenden über gute Leistun
gen des/r Auszubildenden in der Praxis und 

2. Nachweis des Berufskollegs über mindestens gute 
Leistungen in „Zahnmedizinische Assistenz" und 
,,Leistungserfassung und -abrechnung" sowie min
destens befriedigende Leistungen in „Wirtschaftsbe
ziehungen und Praxismanagement". Die Zahnärzte
kammer Westfalen-Lippe kann hierzu nähere Bestim
mungen erlassen. 
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(3) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer 
nachweist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der 
Zeit, die als Ausbildungsdauer vorgeschrieben ist, in 
dem Beruf tätig gewesen ist, in dem er die Prüfung ab
legen will. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch 
Ausbildungszeiten in einem anderen, einschlägigen 
Ausbildungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit kann 
ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn durch Vor
lage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft 
gemacht wird, dass der/die Bewerber/in die berufliche 
Handlungsfähigkeit erworben hat, die die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsab
schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland 
sind dabei zu berücksichtigen. 

§ 10 
Anmeldung zur Prüfung 

(1) Die Anmeldung zu den vorgesehenen Prüfungen/Prü
fungsterminen hat nach den von der Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe bestimmten Anmeldefristen und -for
mularen durch die/ den Ausbildende/n mit Unterrichtung 
des/der Auszubildenden zu erfolgen. 

(2) In besonderen Fallen kann der/die Prüfungsbewer
ber/ in selbst den Antrag auf Zulassung zur Prüfung stel
len. Dies gilt insbesondere in den Fallen des § 9 Abs. 3 
und bei Wiederholungsprüfungen, sofern das Ausbil
dungsverhältnis nicht mehr besteht. 

(3) Der Anmeldung zum ersten Teil der Prüfung sind 
beizufügen: 

1. in den Fallen des § 8 Abs. 1 

- Angaben zur Person 

- den ordnungsgemäß geführten und von dem/der 
Ausbildenden bzw. Ausbilder/in sowie dem/der 
Auszubildenden unterschriebenen Ausbildungs
nachweis 

- gegebenenfalls Bescheinigung über Art und Umfang 
einer Behinderung 

- zusätzlich in den Fallen des § 8 Abs. 3 Abschluss
zeugnis der berufsbildenden Schule oder der sonsti
gen Berufsbildungseinrichtung mit Nachweis der 
fachpraktischen Ausbildung 

2. in den Fallen des§ 9 Abs. 3 

- Angaben zur Person sowie ein tabellarischer Lebens
lauf 

- Tätigkeitsnachweis (inhaltlich, zeitlich) oder glaub
hafte Darlegung über den entsprechenden Erwerb 
beruflicher Handlungsfähigkeiten 

- gegebenenfalls Bescheinigung über Art und Umfang 
einer Behinderung in bestätigter Form 

- letztes Zeugnis der zuletzt besuchten Schule in be-
stätigter Ablichtung 

(4) Der Anmeldung zum zweiten Teil der Prüfung sind 
beizufügen: 

1. in den Fällen des § 8 Abs. 2 und des § 9 Abs. 1 

- Angaben zur Person 

- die Bescheinigung über die Teilnahme am ersten 
Teil der Prüfung, sofern diese nicht bei der Zahn
ärztekammer Westfalen-Lippe absolviert wurde 

- der ordnungsgemäß geführte und von dem/der Aus
bildenden bzw. Ausbilder/in sowie dem/ der Auszu
bildenden unterschriebene Ausbildungsnachweis 
und das - ebenso von beiden Vorgenannten - unter
schriebene Röntgentestatheft als dessen Bestandteil 

- gegebenenfalls Bescheinigung über Art und Umfang 
einer Behinderung 

- zusätzlich in den Fallen des § 8 Abs. 3 Abschluss
zeugnis der berufsbildenden Schule oder der sonsti
gen Berufsbildungseinrichtung mit Nachweis der 
fachpraktischen Ausbildung 

2. in den Fällen des § 9 Abs . 3 

- Angaben zur Person sowie ein tabellarischer Lebens
lauf 

- Tätigkeitsnachweis (inhaltlich, zeitlich) oder glaub
hafte Darlegung über den entsprechenden Erwerb 
beruflicher Handlungsfähigkeiten 

- gegebenenfalls Bescheinigung über Art und Umfang 
einer Behinderung 

- letztes Zeugnis der zuletzt besuchten Schule 

(5) Für Wiederholungsprüfungen genügt die form- und 
fristgerechte Anmeldung zur Prüfung ohne die in den 
Absätzen 3 und 4 geforderten Unterlagen; gegebenen
falls mit zusätzlicher Bescheinigung über Art und Um
fang einer Behinderung. 

§ 11 
Entscheidung über die Zulassung 

(1) Über die Zulassung entscheidet die Zahnärztekam
mer Westfalen-Lippe. Hält sie die Zulassungsvorausset
zungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prüfungs
ausschuss, welcher sich nicht über bestehende Zulas~ 
sungsregelungen hinweg setzen kann. 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prüflin
gen rechtzeitig unter Angabe des Prüfungstages und -or
tes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel 
mitzuteilen. 

(3) Nicht zugelassene Prüflinge werden unverzüglich 
über die Entscheidung mit Angabe der Ablehnungs
gründe schriftlich unterrichtet. 

(4) Die Zulassung kann, wenn sie aufgrund von ge
fälschten Unterlagen oder falschen Angaben ausgespro
chen worden ist, vom Prüfungsausschuss bis zum ersten 
Prüfungstag widerrufen werden. Wird die Täuschungs
handlung erst später bekannt, so kann der Prüfling nach 
Anhörung in entsprechender Anwendung des § 20 von 
der Prüfung ausgeschlossen oder im Falle des erfolgrei
chen Bestehens der Abschlussprüfung diese vom Prü
fungsausschuss als nicht bestanden erklärt werden. 

§ 12 
Regelung für Menschen mit Behinderungen 

Behinderten sind auf Antrag die ihrer Behinderung 
angemessenen Erleichterungen im Prüfungsverfahren 
einzuräumen. Art und Umfang der im Einzelfall zu ge
währenden Erleichterungen sind rechtzeitig mit dem/der 
Behinderten zu erörtern. 

§ 13 
Prüfungsgebühr 

(1) Für die Teilnahme an der Prüfung wird eine Gebühr 
nach der Gebührenordnung der Zahnärztekammer West
falen-Lippe in der jeweils geltenden Fassung erhoben. 

(2) Diese Gebühr ist in den Fallen des § 8 Abs. 1, 2 und 
des § 9 Abs. 1 von Ausbildenden und in dem Fall des § 9 
Abs. 3 von Prüfungsbewerbenden bei der Anmeldung zur 
Prüfung zu entrichten. 

m. Abschnitt Durchführung der Abschlussprüfung 

§ 14 
Prüfungsgegenstand 

Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen , ob der 
Prüfling die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat. 
In ihr soll der Prüfling nachweisen, dass er die erforder
lichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendi
gen beruflichen Kenntnisse und Fahigkeiten besitzt und 
mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für 
die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. 
Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen. Die Prü
fungssprache ist Deutsch. 

§ 15 
Gliederung und Inhalt der Prüfung 

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der 
Anlage zu§ 3 Abs. 1 der Verordnung über die Berufsaus
bildung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten / zur 
Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZahnmedAusbV) 
aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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sowie auf die Lernfelder gemäß dem Rahmenlehrplan 
der Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte. 

(2) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2. 
Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden. 
Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt. Den je
weiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest. 

(3) Teil 1 der Abschlussprüfung findet in den Prüfungs
bereichen „Durchführen von Hygienemaßnahmen und 
Aufbereiten von Medizinprodukten" und „Empfangen 
und Aufnehmen von Patientinnen und Patienten" statt. 
Die Prüfungsinhalte und -anforderungen an den Prüfling 
definieren §§ 9 und 10 ZahnmedAusbV. Die Aufgaben 
müssen praxisbezogen sein und schriftlich bearbeitet 
werden. Die Prüfungszeit beträgt je Prüfungsbereich 
60 Minuten. 

(4) Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den Prüfungs
bereichen „Assistieren bei und Dokumentieren von 
zahnärztlichen Maßnahmen", ,,Organisieren der Verwal
tungsprozesse und Abrechnen von Leistungen" sowie 
,,Wirtschafts- und Sozialkunde" statt . Die Prüfungsin
halte und -anforderungen an den Prüfling definieren 
§§ 13, 14 und 15 ZahnmedAusbV. Die Aufgaben der bei
den letztgenannten Prüfungsbereiche müssen praxisbe
zogen sein und schriftlich bearbeitet werden. Die Prü
fungszeit beträgt im zweitgenannten Prüfungsbereich 
120 Minuten; im drittgenannten 60 Minuten. Im erstge
nannten Prüfungsbereich hat der Prüfling eine prakti
sche Arbeitsaufgabe durchzuführen und mit praxisübli
chen Unterlagen/Arbeitsmitteln zu dokumentieren. Nach 
der Durchführung wird mit ihm ein auftragsbezogenes 
Fachgespräch über die Arbeitsaufgabe geführt. Der Prüf
ling erhält zunächst eine Vorbereitungszeit von 15 Minu
ten. Die Prüfungszeit für die Durchführung der prakti
schen Arbeitsaufgabe beträgt 30 Minuten. Das anschlie
ßende auftragsbezogene Fachgespräch dauert höchstens 
30 Minuten. 

§ 16 

Prüfungsaufgaben 

Die Prüfungsaufgaben und Musterlösungen werden von 
einem Ausschuss erstellt, den die Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe bestellt. Ihm gehören Vertreter der Ar
beitgeber/innen, Arbeitnehmer/innen und Lehrer/innen 
an. Die Prüfungsaufgaben und Musterlösungen sind von 
den Prüfungsausschüssen zu übernehmen. 

§ 17 

Nicht-Öffentlichkeit 

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 

(2) Beauftragte der zuständigen obersten Landesbe
hörde, der zuständigen Stelle, Mitglieder und stellvertre
tende Mitglieder des Berufsbildungsausschusses können 
anwesend sein. Der Prüfungsausschuss kann im Einver
nehmen mit der zuständigen Stelle andere Personen als 
Gäste zulassen, sofern keiner der Prüfungsteilnehmen
den dem widerspricht. 

(3) Die in Abs. 2 bezeichneten Personen sind nicht 
stimmberechtigt und haben sich auch sonst jeder Ein
wirkung auf den Prüfungsablauf zu enthalten. 

(4) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend 
sein. 

§ 18 

Leitung und Aufsicht 

(1) Die Prüfung wird unter der Leitung des/der Vorsit
zenden vom Prüfungsausschuss abgenommen. 

(2) Bei schriftlichen Prüfungen regelt die Zahnärzte
kammer Westfalen-Lippe im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuss die Aufsichtsführung, die sicherstel
len soll, dass der Prüfling die Arbeiten selbstständig und 
nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführt. 

(3) Über den Ablauf der schriftlichen Prüfung ist eine 
Niederschrift zu erstellen. 

§ 19 
Ausweispflicht und Belehrung 

(1) Die Prüflinge haben sich auf Verlangen des/der Vor
sitzenden oder des/der Aufsichtsführenden über ihre 
Person auszuweisen und zu versichern, dass sie sich ge
sundheitlich in der Lage fühlen, an der Prüfung teilzu
nehmen. 

(2) Die Prüflinge sind vor Beginn der Prüfung über Prü
fungsablauf , die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaub
ten Arqeits- und Hilfsmittel und die Folgen von Täu
schungshandlungen und Ordnungsverstößen sowie von 
Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren. 

§ 20 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

(1) Unternimmt es ein Prüfling, das Prüfungsergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er Beihilfe zu ei
ner Täuschung oder einem Täuschungsversuch, liegt eine 
Täuschungshandlung vor. 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüf
ling eine Täuschungshandlung begeht oder einen ent
sprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von 
der Aufsichtsführung festzustellen und zu protokollie
ren. Der Prüfling kann die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu
schungshandlung fortsetzen. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird der von der 
Täuschungshandlung betroffene Prüfungsbereich mit 
,,ungenügend" (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, 
insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
kann der Prüfungsausschuss die gesamte Prüfung mit 
,, ungenügend" (= 0 Punkte) bewerten. 

(4) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prü
fung so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchge
führt werden kann oder missachtet er Sicherheitsvor
schriften, ist er von der Teilnahme auszuschließen. Die 
Entscheidung hierüber trifft die Aufsichtsführung, die 
den Sachverhalt zu protokollieren hat. Über die Folgen 
für den Prüfling entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(5) Vor der endgültigen Entscheidung des Prüfungsaus
schusses ist der Prüfling anzuhören. 

§ 21 
Rücktritt, Nichtteilnahme 

(1) Der Prüfling kann nach erfolgter Anmeldung vor Be
ginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung zurück
treten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 

(2) Tritt der Prüfling nach Beginn der Prüfung zurück 
oder nimmt der Prüfling an der weiteren Prüfung nicht 
teil, so können bereits erbrachte, in sich abgeschlossene 
Prüfungsbereiche nur anerkannt werden, wenn ein wich
tiger Grund für den Rücktritt vorliegt, der im Krank
heitsfall durch Vorlage eines ärztlichen Attestes nachzu
weisen ist. 

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt der Prüfling an der Prüfung ganz oder teilweise 
nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so gilt 
die Prüfung als nicht bestanden(= 0 Punkte). 

(4) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes und 
über den Umfang der gegebenenfalls anzuerkennenden 
Prüfungsbereiche entscheidet der Prüfungsausschuss im 
Einvernehmen mit der zuständigen Stelle. 

IV. Abschnitt Bewertung, Feststellung und Beurkundung 
des Prüfungsergebnisses 

§ 22 
Bewertung 

(1) Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung nach 
§ 15 sowie die Gesamtleistung sind in Punkten wie folgt 
zu bewerten: 

- eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre
chende Leistung 100 bis 92 Punkte= Note sehr gut (1 ,0 
bis 1,4); 
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- eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 
unter 92 bis 81 Punkte= Note gut (1,5 bis 2,4); 

- eine den Anforderungen im Allgemeinen entspre
chende Leistung unter 81 bis 67 Punkte= Note befrie
digend (2,5 bis 3,4); 

- eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Gan
zen den Anforderungen noch entspricht, unter 67 bis 
50 Punkte= Note ausreichend (3,5 bis 4,4); 

- eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse 
noch vorhanden sind, unter 50 bis 30 Punkte = Note 
mangelhaft (4,5 bis 5,4); 

- eine Leitung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen, unter 30 
bis O Punkte= Note ungenügend (5,5 bis 6,0) 

Eine detailliertere, anzuwendende Zuordnung von Punk
ten und Noten enthält die Richtlinie des Hauptausschus
ses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 15. De
zember 2021. 

(2) Die Prüfungsleistungen sind von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses getrennt und selbständig zu beur
teilen und zu bewerten. Antwort-Wahl-Aufgaben können 
durch die zuständige Stelle automatisiert anhand der 
Musterlösung ausgewertet werden. 

(3) Weichen Bewertungen von Prüfenden von selbigen 
einzelnen Prüfungsleistungen von nicht mehr als 10 Pro
zent voneinander ab, so errechnet sich die endgültige Be
wertung aus dem Durchschnitt der Bewertungen. Bei 
größeren Abweichungen erfolgt die Bewertung durch Er
örterung im gesamten Prüfungsausschuss . 

(4) Prüfungsausschüsse können zur Bewertung einzelner, 
nicht mündlicher Prüfungsleistungen gutachterliche 
Stellungnahmen Dritter einholen. Die Beauftragung er
folgt durch die zuständige Stelle. 

(5) Bei der Bewertung von Prüfungsleistungen sind Zwi
schen- und Mittelwerte mit Nachkommastellen beim 
Punktwert möglich. Bei der abschließenden, endgültigen 
Bewertung der Prüfungsleistung eines Prüfungsbereichs 
und im Gesamtergebnis sind diese in einem ganzen 
Punktwert festzustellen; bis 0,49 Punkte ist abzurunden, 
ab 0,5 Punkte ist aufzurunden. Die Noten leiten sich 
nach Absatz 1 ab. 

§ 23 

Feststellung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam die Ergeb
nisse der einzelnen Prüfungsleistungen/-bereiche und 
das Gesamtergebnis sowie das Bestehen oder Nichtbe
stehen der Abschlussprüfung fest. Bei durch die zustän
dige Stelle automatisiert ausgewerteten Antwort-Wahl
Aufgaben sind die Ergebnisse vom Prüfungsausschuss zu 
übernehmen. 

(2) Die Bewertung der einzelnen Prüfungsbereiche sind 
wie folgt zu gewichten: 

1. Durchführen von Hygienemaßnahmen und Aufberei
ten von Medizinprodukten mit 25 Prozent, 

2. Empfangen und Aufnehmen von Patientinnen und Pa
tienten mit 10 Prozent , 

3. Assistieren bei und Dokumentieren von zahnärzt
lichen Maßnahmen mit 30 Prozent, 

4. Organisieren der Verwaltungsprozesse und Abrechnen 
von Leistungen mit 25 Prozent sowie 

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent. 

(3) Die, vorbehaltlich der Feststellung durch den Prü
fungsausschuss , ermittelten Ergebnisse der Prüfungsbe
reiche im Teil 1 der Abschlussprüfung werden dem Prüf
ling schriftlich mitgeteilt. Die, vorbehaltlich der Feststel
lung durch den Prüfungsausschuss, ermittelten 
Ergebnisse in den schriftlichen Prüfungsbereichen des 
Teils 2 werden dem Prüfling mit der Einladung zur Teil
nahme am praktischen Teil der Prüfung bekanntgegeben. 

(4) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prü
fungsleistungen - auch unter Berücksichtigung einer 

mündlichen Ergänzungsprüfung nach Abs. 5 - wie folgt 
bewertet worden sind: 

1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindes
tens „ausreichend", 

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend", 

3. in mindestens zwei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit 
mindestens „ausreichend" und 

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenü-
gend". 

(5) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine 
mündliche Ergänzungsprüfung beantragen. Dem Antrag 
ist stattzugeben, 

1. wenn er nur für einen der folgenden Prüfungsbereiche 
gestellt wurde: ,, Organisieren der Verwaltungspro
zesse und Abrechnen von Leistungen" oder „Wirt
schafts- und Sozialkunde", 

2. wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als 
mit „ausreichend" bewertet wurde und 

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Be
stehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben 
kann. 

Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dau
ern. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den einen 
Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Er
gebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 
2:1 zu gewichten. 

(6) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Be
ratung und der Feststellung der einzelnen Prüfungser
gebnisse fertigt der Prüfungsausschuss eine Nieder
schrift. Sie ist von den Mitgliedern zu unterzeichnen und 
der zuständigen Stelle zeitnah vorzulegen . 

(7) Der Prüfungsausschuss hat dem Prüfling am letzten 
Prüfungstag mitzuteilen, ob er die Prüfung „bestanden" 
oder „nicht bestanden" hat. Nach Möglichkeit ist dem 
Prüfling das Prüfungszeugnis gemäß § 24 auszuhändi
gen; zumindest aber eine von der den Vorsitz führenden 
Person unterzeichnete Bescheinigung über das Bestehen 
oder Nichtbestehen. Dabei ist als Termin der Tag der 
letzten Prüfungsleistung einzusetzen. 

§ 24 
Prüfungszeugnis 

(1) Über die bestandene Prüfung erhält der Prüfling von 
der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe ein Zeugnis. 
Ausbildenden werden auf deren Verlangen die Ergeb
nisse der Abschlussprüfung ihrer Auszubildenden über
mittelt. 

(2) Das Prüfungszeugnis enthält: 

- die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 Berufs
bildungsgesetz" , 

- die Personalien des Prüflings, 
- den Ausbildungsberuf „Zahnmedizinischer Fachange-

stellter" / ,,Zahnmedizinische Fachangestellte" , 
- die Ergebnisse der Prüfungsbereiche und das hieraus 

ermittelte Gesamtergebnis jeweils mit Punkten und 
Noten, 

- das Datum des Bestehens der Prüfung, 
- die Unterschriften des/der Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses und des/der Beauftragten der Zahnärzte
kammer Westfalen-Lippe mit Siegel. 

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag des/der Auszubildenden 
eine englischsprachige und eine französischsprachige 
Ubersetzung beizufügen. Auf Antrag des/der Auszubil
denden kann das Ergebnis berufsschulischer Leistungs
feststellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen werden. 
Das Zeugnis kann zusätzlich die Einordnung des Ab
schlusses in den Deutschen Qualifikationsrahmen ent
halten und im Rahmen der Ausbildung erworbene zu
sätzliche oder besondere Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten. 

(4) Soweit vom Prüfling der Nachweis der geforderten 
Kenntnisse im Strahlenschutz nach Feststellung durch 
den Prüfungsausschuss erfolgreich geführt wurde, wird 
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ihm durch die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe der 
Kenntnisnachweis gern. § 74 Strahlenschutzgesetz bzw. 
§§ 47ff. Strahlenschutzverordnung ausgehändigt. 

§ 25 

Nicht bestandene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prüfling 
von der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe einen 
schriftlichen Bescheid, in dem angegeben ist, in welchen 
Prüfungsbereichen ausreichende Leistungen nicht er
bracht wurden. 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungs
prüfung gern. § 26 ist hinzuweisen, insbesondere darauf, 
welche Prüfungsbereiche bei einer Wiederholungsprü
fung nicht wiederholen werden müssen. 

V. Abschnitt Wiederholungsprüfung 

§ 26 

Wiederholungsprüfung 

(1) Eine Abschlussprüfung, die nicht bestanden ist, kann 
zweimal wiederholt werden. Es gelten die in der Wieder
holungsprüfung erzielten Ergebnisse. 

(2) Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung sind nicht ei
genständig wiederholbar. 

(3) Hat der Prüfling bei nicht bestandener Prüfung in ei
nem oder mehreren Prüfungsbereich/en mindestens aus
reichende Leistungen erbracht, so ist/sind diese/r nicht 
zu wiederholen, sofern der Prüfling sich innerhalb von 
zwei Jahren, gerechnet vom Tag der Feststellung des Er
gebnisses der nicht bestandenen Abschlussprüfung an, 
zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung anmeldet. 
Bei Anmeldung zur nächstmöglichen zweiten Wiederho
lungsprüfung beginnt die Frist nicht erneut, sondern 
läuft weiter. 

VI. Abschnitt Schlussbestimmungen 

§ 27 

Rechtsmittel 

Maßnahmen und Entscheidungen des Prüfungsausschus
ses sowie der zuständigen Stelle sind bei ihrer schriftli
chen Bekanntgabe an den Prüfling mit einer Rechtsbe
helfsbelehrung gern. Verwaltungsgerichtsordnung zu ver
sehen. 

§ 28 

Prüfungsunterlagen 

(1) Auf Antrag ist dem Prüfling nach Abschluss der Prü
fung Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu geben. 

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, 
die Niederschriften zehn Jahre nach Abschluss der Prü
fung aufzubewahren. 

§ 29 

Übergangsregelung 

Diese Prüfungsordnung gilt für Auszubildende zum/zur 
Zahnmedizinischen Fachangestellten, deren Ausbildung 
gern. ZahnmedAusbV vom 16. März 2022 ab dem 1. Au
gust 2022 begonnen hat. Ferner gilt sie für Prüfungen 
nach § 45 Abs. 2 BBiG, die ab dem 1. Januar 2025 abge
nommen werden. Auszubildende zum/zur Zahnmedizini
schen Fachangestellten, deren Ausbildung vor dem 1. Au
gust 2022 begonnen hat, beenden die Ausbildung nach 
den Bestimmungen der bisherigen Prüfungsordnung für 
die Zwischen- und Abschlussprüfung, es sei denn, es 
wurde gemäß § 18 eine Vereinbarung über die Anwen
dung der ZahnmedAusbV vom 16. März 2022 geschlos
sen und die Zwischenprüfung noch nicht absolviert. Die 
Anwendung der ZahnmedAusbV vom 16. März 2022 gilt 
ferner für Prüfungen nach § 45 Abs. 2 BBiG, die vor dem 
1. Januar 2025 abgenommen werden. 

§ 30 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffent
lichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung 
für die Durchführung der Abschlussprüfung im Ausbil
dungsberuf „Zahnmedizinischer Fachangestellter / Zahn
medizinische Fachangestellte" vom 29. August 2001 / 
30. November 2001 (MBl. NRW. 2003, S. 217) die zuletzt 
durch Beschluss vom 8. Dezember 2007 (MBl. NRW v. 
20. April 2009, S. 159) geändert worden ist, außer Kraft. 

Ausgefertigt: 

Münster, den 11. Januar 2023 

Jost R i e c k e s m a n n 

Präsident der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 

Genehmigt: 

Düsseldorf, 3. Februar 2023 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

V. Stenzel 

Ausgefertigt zum Zwecke der Veröffentlichung im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 

Münster, den 15. Februar 2023 

Jost R i e c k e s m an n 

Präsident der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe 

- MBl. NRW. 2023 S. 102 

2123 

Prüfungsordnung 
der Zahnärztekammer Nordrhein für die 

Durchführung der Gestreckten Abschluss- und 
Umschulungsprüfung im Ausbildungsberuf 

„Zahnmedizinische Fachangestellte" und 
,,Zahnmedizinischer Fachangestellter" 

Vom 26. November 2022 

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Nord
rhein hat in ihrer Sitzung am 26. November 2022 gemäß 
§ 23 Absatz 1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 403), das zuletzt durch Gesetz vom 25. März 2022 
(GV. NRW. S. 416) und durch Gesetz vom 25. März 2022 
(GV. NRW. S. 417) geändert worden ist, aufgrund des Be
schlusses des Berufsbildungsausschusses vom 16. Septem
ber 2022 gemäß§§ 47 Absatz 1, Absatz 2 und 79 Absatz 4 
des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni 2022 (BGBl. I 
S. 969) geändert worden ist, die folgende Prüfungsord
nung der Zahnärztekammer Nordrhein für die Durchfüh
rung der Gestreckten Abschluss - und Umschulungsprü
fung im Ausbildungsberuf „Zahnmedizinische Fachange
stellte" und „Zahnmedizinischer Fachangestellter" 
erlassen, die durch Erlass des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-West
falen vom 4. Januar 2023 - Az.: VA 1 - 93.11.03 - geneh
migt worden ist: 

Inhalt 

Abschnitt I 
Prüfungsausschüsse 

§ 1 Errichtung 

§ 2 Zusammensetzung und Berufung 
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§ 3 

§4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

Befangenheit 

Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

Geschäftsführung 

Verschwiegenheit 

Abschnitt II 

Vorbereitung der Abschlussprüfung 

Prüfungstermine 

Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprü
fung 

§ 9 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen 

§ 10 Anmeldung zur Prüfung 

§ 11 Entscheidung über die Zulassung 

§ 12 Regelung für Behinderte 

§ 13 Prüfungsgebühr 

Abschnitt III 

Durchführung der Abschlussprüfung 

§ 14 Prüfungsgegenstand 

§ 15 Inhalt und Gliederung der Prüfung 

§ 16 Prüfungsaufgaben 

§ 17 Nicht-Öffentlichkeit 

§ 18 Leitung und Aufsicht 

§ 19 Ausweispflicht und Belehrung 

§ 20 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

§ 21 Rücktritt, Nichtteilnahme 

Abschnitt IV 

Bewertung, Feststellung und Beurkundung 
des Prüfungsergebnisses 

§ 22 Bewertung 

§ 23 Mündliche Ergänzungsprüfung 

§ 24 Bewertung 

§ 25 Feststellung des Prüfungsergebnisses 

§ 26 Prüfungszeugnis 

§ 27 Nicht bestandene Prüfung 

Abschnitt V 

Wiederholungsprüfung 

§ 28 Wiederholungsprüfung 

Abschnitt VI 

Regelungen für U mschulungsprüfungen 

§ 29 Umschulungsprüfungsausschüsse 

§ 30 Umschulungsprüfungstermine 

§ 31 Zulassungsvoraussetzungen für Umschülerinnen 
und Umschüler 

§ 32 Anmeldung zur Umschulungsprüfung 

Abschnitt VII 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 33 Rechtsbehelfe 

§ 34 Prüfungsunterlagen 

§ 35 Übergangsregelung 

§ 36 Geschlechtsspezi.fische Bezeichnung 

§ 37 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Abschnitt I 
Prüfungsausschüsse 

§ 1 
Errichtung 

(1) Für die Abnahme der Abschluss- und Umschulungs
prüfung errichtet die Zahnärztekammer Nordrhein als 
zuständige Stelle Prüfungsausschüsse in der jeweils er
forderlichen Anzahl. 

(2) Die Zahnärztekammer Nordrhein kann gemeinsame 
Prüfungsausschüsse errichten (überregionale Prüfungs
ausschüsse). 

§ 2 

Zusammensetzung und Berufung 
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsge
biete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungs
wesen geeignet sein(§ 40 Absatz 1 BBiG). 

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Be
auftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in glei
cher Zahl sowie mindestens ein Lehrer einer berufsbil
denden Schule angehören. Mindestens zwei Drittel der 
Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Ar
beitgeber und der Arbeitnehmer sein. Die Mitglieder ha
ben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen (§ 40 Absatz 2 
BBiG). 

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder wer
den von der Zahnärztekammer Nordrhein längstens für 
fünf Jahre berufen. 

(4) Die Arbeitnehmermitglieder werden auf Vorschlag 
der im Bereich der Zahnärztekammer Nordrhein beste
henden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigun
gen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspoliti
scher Zwecksetzung berufen. 

(5) Lehrer einer berufsbildenden Schule werden im Ein
vernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von 
ihr bestimmten Stelle (Leiter der entsprechenden berufs
bildenden Schule) berufen. 

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender 
Zahl innerhalb einer von der Zahnärztekammer Nord
rhein gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen , so be
ruft die Zahnärztekammer Nordrhein diese nach pflicht
gemäßem Ermessen. 

(7) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse können nach Anhören der an ihrer 
Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen 
werden. Als wichtiger Grund gelten insbesondere feh
lende Sachkompetenz und/oder fehlende persönliche 
Eignung im Sinne der§ 40 Absatz 3 Satz 5, § 30 Absatz 1 
und § 28 Absatz 1 BBiG. 

(8) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit 
eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt 
wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der Zahnärztekammer Nordrhein mit Geneh
migung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

§3 

Befangenheit 
(1) Im Zulassungs- und Prüfungsverfahren dürfen Prü
fungsausschussmitglieder nicht mitwirken, die mit der 
Prüfungsbewerberin/dem Prüfungsbewerber verheiratet 
oder verheiratet gewesen oder mit ihr in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert oder durch Annahme an 
Kindes statt verbunden oder in der Seitenlinie bis zum 
dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade ver
schwägert sind, auch wenn die Ehe, durch welche die 
Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht. 

(2) Mitwirken soll ebenfalls nicht die/der Ausbildende, 
soweit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung zu
lassen oder erfordern. 

(3) Prüfungsausschussmitglieder, die sich befangen füh
len oder Prüfungsteilnehmer/innen, die die Besorgnis der 
Befangenheit geltend machen wollen, haben dies der 
Zahnärztekammer Nordrhein und während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. 
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(4) Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mit
wirkung trifft die Zahnärztekammer Nordrhein, wäh
rend der Prüfung der Prüfungsausschuss. 

(5) Wenn infolge der Befangenheit eine ordnungsgemäße 
Besetzung des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, 
kann die Zahnärztekammer Nordrhein die Durchfüh
rung der Abschlussprüfung einem anderen Prüfungsaus
schuss übertragen. Das gleiche gilt, wenn eine objektive 
Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht 
gewährleistet erscheint. 

§4 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende 
und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mitglieder
gruppe angehören (§ 41 Absatz 1 BBiG). 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Er 
beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag(§ 41 Absatz 2 BBiG). 

§5 
Geschäftsführung 

(1) Die Zahnärztekammer Nordrhein regelt im Einver
nehmen mit dem Prüfungsausschuss dessen Geschäfts
führung, insbesondere Einladungen, Protokollführung 
und Durchführung der Beschlüsse. 
(2) Die Sitzungsprotokolle sind vom Protokollführer und 
vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. § 23 Nummer 6 
bleibt unberührt. 

§6 

Verschwiegenheit 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie Gäste ge
mäß § 17 Absatz 2 sind verpflichtet, über alle Prüfungs
vorgänge gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wah
ren. Dies gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungsaus
schuss. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der 
Zahnärztekammer Nordrhein . 

Abschnitt II 
Vorbereitung der Prüfung 

§ 7 
Prüfungstermine 

(1) Die Zahnärztekammer Nordrhein bestimmt in der 
Regel zwei Prüfungstermine im Jahr. Diese Termine sol
len auf den Ablauf der Berufsausbildung und des Schul
jahres abgestimmt sein. 
(2) Die Zahnärztekammer Nordrhein gibt diese Ter
mine einschließlich der Anmeldefristen im Internet auf 
der Homepage der Zahnärztekammer Nordrhein 
(www.zahnaerztekammernordrhein.de) unter der Ru
brik „Amtliche Bekanntmachungen" bekannt und in
formiert gleichzeitig die beteiligten berufsbildenden 
Schulen. Auf diese Termine einschließlich der Anmel
defristen, wird im Rheinischen Zahnärzteblatt oder in 
Mitgliederrundschreiben in schriftlicher oder elektro
nischer Form hingewiesen. 

(3) Wird die Abschlussprüfung mit einheitlichen und 
überregionalen Prüfungsaufgaben durchgeführt, sind für 
die schriftliche Prüfung einheitliche Prüfungstage für 
alle Prüflinge anzusetzen. 

§8 
Zulassungsvoraussetzungen 

für die Gestreckte Abschlussprüfung 
(1) Sofern die Abschlussprüfung in zwei auseinanderfal
lenden Teilen durchgeführt wird, ist über die Zulassung 
jeweils gesondert zu entscheiden(§ 44 Absatz 1 BBiG). 
(2) Zum ersten Teil der Gestreckten Abschlussprüfung 
ist zuzulassen (§ 44 Absatz 2 in Verbindung mit § 43 Ab
satz 1 Nummern 2 und 3 BBiG), 

a. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeich
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 

oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den we
der die Auszubildende oder der Auszubildende noch 
deren oder dessen gesetzliche Vertreterin oder gesetz
licher Vertreter zu vertreten hat, 

b. wer die in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene 
Ausbildungsdauer zurückgelegt hat und 

c. wer einen vom Ausbilder und Auszubildenden unter
zeichneten Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 
Nummer 7 BBiG vorgelegt hat. 

(3) Zum zweiten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulas
sen, wer über die Voraussetzungen nach§ 8 Absatz 2 hin
aus 

a. am ersten Teil der Abschlussprüfung teilgenommen 
hat, 

b. auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2b BBiG von der Ablegung des ersten 
Teils der Abschlussprüfung befreit ist oder 

c. aus Gründen , die er nicht zu vertreten hat, am ersten 
Teil der Abschlussprüfung nicht teilgenommen hat. In 
diesem Fall ist der erste Teil der Abschlussprüfung zu
sammen mit dem zweiten Teil abzulegen. 

(4) Behinderte Menschen sind zur Gestreckten Ab
schlussprüfung auch zuzulassen, wenn die Voraussetzun
gen des § 43 Absatz 2 und 3 BBiG nicht vorliegen (§ 65 
Absatz 2 Satz 2 BBiG). 

(5) Zur Gestreckten Abschlussprüfung ist ferner zuzu
lassen, wer in einer berufsbildenden Schule oder sonsti
gen Einrichtung ausgebildet worden ist, wenn diese Aus
bildung der Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf entspricht(§ 43 Absatz 2 BBiG). 

(6) Die Zulassungsvoraussetzungen für die Umschu
lungsprüfung richten sich nach § 31 dieser Prüfungsord
nung. 

(7) Die Ausbildungsdauer ist insbesondere nicht zurück
gelegt im Sinne des Absatz 2 Buchstabe b, wenn die Aus
zubildende oder der Auszubildende mehr als 30 Tage 
während der gesamten Ausbildungszeit am Berufsschul
unterricht nicht teilgenommen hat (sechs Fehlstunden 
am Berufsschulunterricht sind mit einem Fehltag am Be
rufsschulunterricht zu werten) oder mehr als 45 Arbeits
tage während der gesamten Ausbildungszeit in der Aus
bildungsstätte gefehlt hat. Bei einer gemäß § 8 Absatz 1 
BBiG verkürzten Ausbildungszeit ist das in Satz 1 be
zeichnete Zeitmaß im Verhältnis zum Zeitmaß der Ab
kürzung herabzusetzen. 

(8) Bei mindestens ausreichenden Leistungen in allen 
prüfungsrelevanten Unterrichtsfächern (laut Angabe 
letztes Berufsschulzeugnis) kann auf Antrag des Prü
fungsbewerbers eine Zulassung auch bei Fehlen der Vor
aussetzungen gemäß Absatz 2 Buchstaben b und c in 
Härtefällen erfolgen. 

§9 
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen 

(1) Der/die Auszubildende kann nach Anhören des Aus
bildenden und des Berufskollegs vor Ablauf der Ausbil
dungszeit zur Gestreckten Abschlussprüfung zugelassen 
werden, wenn ihre/seine Leistungen dies rechtfertigen 
(§ 45 Absatz 1 BBiG). 

Eine Verkürzung der Ausbildungszeit nach § 45 Absatz 1 
BBiG ist möglich, wenn der/dem Auszubildenden von 
der berufsbildenden Schule und dem Ausbildenden 
,,über dem Durchschnitt" liegende Leistungen beschei
nigt werden. 

Für die Beurteilung durch die Berufsschule ist davon 
auszugehen, dass überdurchschnittliche Leistungen bei 
einem Notendurchschnitt von mindestens 2,2, Einzelno
ten von „befriedigend" oder besser und Leistungen in 
der Gestreckten Abschlussprüfung Teil I in allen Prü
fungsbereichen jeweils „gut" oder besser als Vorausset
zung für eine vorzeitige Zulassung gegeben sind. 

Bei der Beurteilung der betrieblichen Leistungen sind 
entsprechend der Ausbildungsordnung der Ausbildungs
gang, der Leistungsstand und die in der bis zur Prüfung 
noch verbleibenden Zeit zu vermittelnden Fertigkeiten 
und Kenntnisse im Hinblick auf die Erreichung des Aus
bildungsziels zu berücksichtigen. 
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Darüberhinausgehende Leistungsanforderungen sind 
unzulässig. 

(2) Zur Gestreckten Abschlussprüfung ist auch zuzulas
sen, wer nachweist, dass sie oder er mindestens das Ein
einhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorge
schrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem die 
Prüfung abgelegt werden soll. Als Ausbildungszeiten der 
Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem 
anderen einschlägigen Ausbildungsberuf. Zeiten der Be
rufstätigkeit mit einem wöchentlichen Beschäftigungs
umfang von mindestens 35 Stunden werden in vollem 
Umfang angerechnet. Zeiten mit einem geringeren Be
schäftigungsumfang anteilig. Hiervon kann abgesehen 
werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf an
dere Weise glaubhaft gemacht wird, dass die Bewerberin 
oder der Bewerber die berufliche Handlungsfähigkeit er
worben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen 
(§ 45 Absatz 2 BBiG). Ausländische Bildungsabschlüsse 
und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu 
berücksichtigen (§ 45 Absatz 2 Satz 4 BBiG) . 

(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen (§ 43 Ab
satz 2 BBiG) 

a. wer in einer berufsbildenden Schule oder in einer 
sonstigen Bildungseinrichtung ausgebildet worden ist, 
wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung zum 
Zahnmedizinischen Fachangestellten entspricht. Ein 
Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in ei
nem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er 

aa. nach Inhalt, Anforderungen und zeitlichem Um
fang der jeweiligen Ausbildungsordnung gleich
wertig ist, 

bb. systematisch, insbesondere im Rahmen einer sach
lichen und zeitlichen Gliederung durchgeführt 
wird und 

cc. durch Lernortkooperation einen angemessenen 
Anteil an fachpraktischer Ausbildung gewährleis
tet , 

b. wer einen Bildungsgang absolviert hat, welcher nach 
der Rechtsverordnung des Landes Nordrhein-Westfa
len die Voraussetzungen nach Absatz 3a erfüllt. 

(4) Soldatinnen/Soldaten auf Zeit und ehemalige Solda
tinnen/Soldaten sind nach Absatz 2 zur Gestreckten Ab
schlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundesministe
rium für Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle 
bescheinigt, dass der Bewerber oder die Bewerberin be
rufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten erwor
ben hat, welche die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen 
(§ 45 Absatz 3 BBiG). 

§ 10 

Anmeldung zur Prüfung 

(1) Die Anmeldung zur Gestreckten Abschlussprüfung 
Teil 1 und Teil 2 hat schriftlich gemäß den von der Zahn
ärztekammer Nordrhein bestimmten Anmeldefristen und 
-formular n durch Ausbildende mit Zustimmung der 
Auszubildenden zu erfolgen. 

(2) In besonderen Fällen kann die Prüfungsbewerberin/ 
der Prüfungsbewerber selbst den Antrag auf Zulassung 
zur Prüfung stellen. Dies gilt insbesondere in Fällen ge
mäß § 9 und bei Wiederholungsprüfungen, falls ein Aus
bildungsverhältnis nicht mehr besteht. 

(3) Zuständig für die Anmeldung ist die Zahnärztekam
mer Nordrhein, in deren Bezirk- in den Fallen des § 8 
und 9 Absatz 1 die Ausbildungsstätte liegt,- in den Fäl
len des § 9 Absatz 2 die Arbeitsstätte oder, soweit kein 
Arbeitsverhältnis besteht, der gewöhnliche Aufenthalt 
der Prüfungsbewerberin/des Prüfungsbewerbers liegt, in 
den Fällen des § 1 Absatz 2 der gemeinsame Prüfungs
ausschuss errichtet worden ist. 

(4) Dem Antrag auf Zulassung zur Gestreckten Ab
schlussprüfung Teil 2 gemäß §1:i 8 Absatz 3, 9 Absatz 1 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- eine Ablichtung der Bescheinigung über die Teilnahme 
an der gestreckten Abschlussprüfung Teil 1, 

- eine schriftliche Bestätigung der oder des Ausbilden
den über die ordnungsgemäße Führung des Ausbil
dungsnachweises, 

- eine Bescheinigung der oder des Ausbildenden über die 
Fehltage im Verlaufe der praktischen Ausbildungszeit, 

- alle Zeugnisse des zuständigen Berufskollegs in be
glaubigter Ablichtung und 

- eine Ablichtung des gültigen Berufsausbildungsvertra-
ges. 

(5) Dem Antrag auf Zulassung zur Gestreckten Ab
schlussprüfung gemäß § 9 Absatz 2 und 3 sind folgende 
Unterlagen beizufügen: 

- ein tabellarischer bildungs- und erwerbsbezogener Le
benslauf, 

- das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten Schule, 
- ggf. weitere Schulzeugnisse sowie Ausbildungs- und 

Tä tigkei tsnach weise, 
- Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung über 

den Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten im Sinn 
des § 9 Absatz 2 oder Ausbildungsnachweis im Sinn 
des§ 9 Absatz 3 und 

- eine Bescheinigung über die Teilnahme an dem Bil
dungsgang, der Angaben über Fehlzeiten im Verlauf 
der fachtheoretischen und fachpraktischen Ausbildung 
einschließt. 

§ 11 
Entscheidung über die Zulassung 

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung und Um
schulungsprüfung entscheidet die Zahnärztekammer 
Nordrhein. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen 
nicht für gegeben , so entscheidet der Prüfungsausschuss 
mit Stimmenmehrheit(§ 46 BBiG). 
(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Prü
fungsbewerber rechtzeitig unter Angabe des Prüfungsta
ges und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmittel mitzuteilen . Auf das Antragsrecht behinder
ter Menschen nach § 12 ist dabei hinzuweisen . 
(3) Eine ablehnende Entscheidung über die Zulassung 
ist dem Prüfungsbewerber/der Prüfungsbewerberin, ggf. 
den Erziehungsberechtigten und dem Ausbildenden 
rechtzeitig unter Angabe der Gründe schriftlich mitzu
teilen . 
(4) Die Zulassung kann vom Prüfungsausschuss bis zum 
ersten Prüfungstage, wenn sie auf Grund von gefälschten 
Unterlagen oder falschen Angaben ausgesprochen wird, 
widerrufen werden . 

§ 12 
Regelung für Behinderte 

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen 
Verhältnisse behinderter Menschen auf deren Antrag be
rücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer 
der Prüfung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inan
spruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie z.B. Gebär
dendolmetscher für Hörbehinderte. Art und Umfang der 
Behinderu11g sind mit der Anmeldung zur Prüfung nach
zuweisen. Uber Art und Umfang von Erleichterungen und 
Hilfen entscheidet die Zahnärztekammer Nordrhein. 

§ 13 
Prüfungsgebühr 

(1) Für die Teilnahme an der Prüfung wird eine Gebühr 
nach der Gebührenordnung der Zahnärztekammer 
Nordrhein in der jeweils geltenden Fassung erhoben. 
(2) Diese Gebühr ist in den Fällen der §§ 8, 9 Absatz 1 
vom Ausbildenden und in den Fällen des § 9 Absatz 2 
und 3 sowie § 28 unter bestimmten Voraussetzungen, die 
von der Zahnärztekammer zu prüfen sind , von der Prü
fungsbewerberin/dem Prüfungsbewerber zu entrichten 

Abschnitt III 
Durchführung der Prüfung 

§ 14 
Prüfungsgegenstand 

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob die 
Prüfungsbewerberin/der Prüfungsbewerber die berufli
che Handlungsfähigkeit erlangt hat. In ihr ist nachzu-
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weisen , dass sie/er die erforderlichen beruflichen Fähig
keiten beherrscht, die notwendigen praktischen und the
oretischen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit 
dem im Berufsschulunterricht vermittelten, für die Be
rufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die 
Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen(§ 38 BBiG). 

(2) Durch die Umschulungsprüfung ist festzustellen, ob 
die Prüfungsbewerberin/der Prüfungsbewerber die er
forderlichen Fähigkeiten beherrscht, die notwendigen 
praktischen und theoretischen Kenntnisse sowie die Be
fähigung zum selbstständigen Planen, Durchführen und 
Kontrollieren besitzt und mit dem im Berufsschulunter
richt vermittelten, für die Berufsausbildung wesentli
chen Lehrstoff vertraut ist. Die Grundlagen der Ausbil
dungsordnung sind zu beachten. 

(3) Sofern sich die Umschulungsprüfungsregelung der 
Zahnärztekammer Nordrhein auf die Umschulung für 
einen anerkannten Ausbildungsberuf richtet, sind das 
Ausbildungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und 
die Prüfungsanforderungen zugrunde zu legen (§ 60 
BBiG). 

(4) Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die Aus
bildungsordnung oder die Umschulungsprüfungsregelung 
der Zahnärztekammer Nordrhein etwas anderes vorsieht. 

§ 15 
Inhalt und Gliederung 

der Gestreckten Abschlussprüfung 

(1) Die Abschluss- und Umschulungsprüfung erstreckt 
sich auf die in der Anlage 1 der Verordnung über die Be
rufsausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestell
ten und zur Zahnmedizinischen Fachangestellten vom 
16. März 2022 aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse 
(Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit) sowie auf 
den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, so
weit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. Die Ab
schlussprüfung besteht aus zwei Teilen (Teil I und II). 

(2) Die Prüfung besteht im Teil I aus einem schriftlichen 
und im Teil II aus einem schriftlichen und einem prakti
schen Teil. 

(3) Der schriftliche Prüfungsteil im Teil I der Abschluss
prüfung besteht aus den Bereichen „Durchführen von 
Hygienemaßnahmen und Aufbereiten von Medizinpro
dukten" und dem Bereich „Empfangen und Aufnehmen 
von Patientinnen und Patienten". 

(4) Der schriftliche Prüfungsteil im Teil II der Ab
schlussprüfung besteht aus den Bereichen „Organisieren 
der Verwaltungsprozesse und Abrechnen von Leistun
gen" und „Wirtschafts- und Sozialkunde". Der Prakti
sche Teil besteht aus dem Bereich „Assistieren und Do
kumentieren bei zahnärztlichen Maßnahmen". 

(5) Die Anforderungen in den schriftlichen Bereichen 
von Teil I der Abschlussprüfung sind: 
a. Im Prüfungsbereich „Durchführen von Hygienemaß

nahmen und Aufbereiten von Medizinprodukten" hat 
der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 

aa . aufgabenbezogene Anforderungen zu analysieren 
und Arbeitsprozesse zu strukturieren, 

bb. Arbeitsschritte zu planen und Arbeitsmittel aus
zuwählen, 

cc. Hygienemaßnahmen für diagnostische und thera
peutische zahnmedizinische Maßnahmen vorzube
reiten und umzusetzen , dabei die erforderliche Pa
tientensicherheit zu gewährleisten, 

dd. Verfahren zur rechtskonformen Aufbereitung von 
Medizinprodukten auf Grundlage von Risikobe
wertung und Einstufung der Medizinprodukte un
ter Berücksichtigung der Wirkungsweisen auszu
wählen, 

ee. die Aufbereitung von Medizinprodukten vorzube
reiten, durchzuführen und nachzubereiten, 

ff. durchgeführte Maßnahmen zu bewerten, Medizin
produkte freizugeben und zu dokumentieren und 

gg. Vorgaben zur Qualitätssicherung, zum Umwelt
schutz sowie zur Sicherheit und zum Gesundheits
schutz bei der Arbeit einzuhalten. 

Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbei
ten. Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

b. Im Prüfungsbereich „Empfangen und Aufnehmen von 
Patientinnen und Patienten" hat der Prüfling nachzu
weisen, dass er in der Lage ist, 
aa. Anliegen von Patientinnen und Patienten zu erfas

sen und lösungsorientiert zu bearbeiten, 
bb. Patientinnen und Patienten aufzunehmen, bei der 

Anamneseerhebung zu unterstützen und dabei 
rechtliche Regelungen, insbesondere zum Daten
schutz und zur ärztlichen Schweigepflicht, einzu
halten, 

cc. Maßnahmen zur Vorsorge sowie zur Durchführung 
und Nachsorge zahnärztlicher Behandlungen ad
ressatengerecht zu erläutern, 

dd . Leistungen für die Abrechnung zu erfassen und 
dabei rechtliche Regelungen zu berücksichtigen 
und 

ee. fachliche Hintergründe aufzuzeigen und die Vor-
gehensweisen zu begründen. 

Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbei
ten. Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

(6) Die Anforderungen in den schriftlichen Bereichen 
von Teil II der Abschlussprüfung sind: 
a . Im Prüfungsbereich „Organisieren der Verwaltungs

prozesse und Abrechnen von Leistungen" hat der 
Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 
aa . betriebliche Arbeitsprozesse unter Berücksichti

gung qualitätssichernder Maßnahmen zu organi
sieren und zu verbessern und dabei rechtliche Re
gelungen und betriebliche Vorgaben einzuhalten, 

bb. Daten von Patientinnen und Patienten im Rahmen 
der Dokumentation und Leistungsabrechnung zu 
erfassen und zu verwalten, 

cc. erbrachte und erfasste Leistungen der zahnärztli
chen Behandlung auf Grundlage der Behand
lungsdokumentation auf Abrechenbarkeit zu 
überprüfen, 

dd. Kostenpläne für zahnärztliche Behandlungen auf 
Grundlage von Therapieplänen und Gebührenord
nungen unter Berücksichtigung von Zuschüssen 
durch die Versicherungsträger zu erstellen, die Zu
sammensetzung zu beschreiben und nach Ab
schluss abzurechnen, 

ee. die Kostenerstattungen adressatengerecht aufzu
zeigen, 

ff. patientenbezogene Rechnungen zu erstellen und 
behandlungsbezogene Rechnungen zu prüfen, 

gg. Zahlungsvorgänge unter Berücksichtigung des be
trieblichen Mahnwesens zu überwachen und 

hh. die Plausibilitätsprüfung bei wiederkehrenden 
Abrechnungen vor der Weiterleitung an die zu
ständigen zahnärztlichen Organisationen durch
zuführen. 

Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. 
Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbei
ten. Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 

b. Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde" 
hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu
sammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustel
len und zu beurteilen. 
Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüf
ling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. Die 
Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

(7) Die Anforderungen in den praktischen Bereichen von 
Teil II der Abschlussprüfung sind: 
Im Prüfungsbereich „Assistieren bei und Dokumentieren 
von zahnärztlichen Maßnahmen" hat der Prüfling nach
zuweisen, dass er in der Lage ist, 
a. Arbeitsprozesse bei Diagnostik und Therapie unter 

Berücksichtigung der Entstehung, des Verlaufs und 
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der Symptomatik zahnmedizinischer Erkrankungen 
zu planen, 

b. Arbeitsmittel unter Berücksichtigung ihrer Funktion 
und ihres Aufbaus auszuwählen, 

c. Untersuchungen und Behandlungen vorzubereiten , 
d. mit Patientinnen und Patienten situations- und adres

satengerecht zu kommunizieren, 
e. bei diagnostischen und therapeutischen zahnmedizi

nischen Maßnahmen zu assistieren und dabei Instru
mente und Geräte maßnahmenbezogen handzuhaben, 

f. bildgebende Verfahren nach Anweisung, unter Beach
tung rechtlicher Regelungen und unter Anwendung 
der Kenntnisse im Strahlenschutz, durchzuführen so
wie zu dokumentieren , 

g. Behandlungen nachzubereiten, zu reflektieren, zu be
werten und entsprechend rechtlicher Regelungen so
wie betrieblicher Vorgaben zu dokumentieren, 

h . Anwendung von Arzneimitteln und Materialien auf
zuzeigen und zu begründen, 

i. Maßnahmen zur Qualitätssicherung, zur Patientensi
cherheit und zum Datenschutz zu berücksichtigen 
und 

j. fachliche Hintergründe aufzuzeigen und die Vorge-
hensweise zu begründen. 

Der Prüfling hat eine Arbeitsaufgabe durchzuführen und 
mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren. Nach 
der Durchführung wird mit ihm ein auftragsbezogenes 
Fachgespräch über die Arbeitsaufgabe geführt. 
Die Prüfungszeit beträgt für die Durchführung der Ar
beitsaufgabe 30 Minuten. Das auftragsbezogene 
Fachgespräch dauert höchstens 30 Minuten. Dem Prüf
ling ist eine zusätzliche Vorbereitungszeit von 15 Minu
ten einzuräumen. 
(8) Prüfungszeitwerte: 
1. im Bereich Durchführen von Hygienemaßnahmen und 

Aufbereiten von Medizinprodukten: 
60 Minuten, 

2. im Bereich Empfangen und Aufnehmen von Patien
tinnen und Patienten: 
60 Minuten, 

3. im Bereich Assistieren und Dokumentieren bei zahn
ärztlichen Maßnahmen: 
60 Minuten, 

4. im Bereich Organisieren der Verwaltungsprozesse und 
Abrechnen von Leistungen: 
120 Minuten, 

5. im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde: 
60 Minuten. 

§ 16 
Prüfungsaufgaben 

Die Prüfungsaufgaben und Musterlösungen werden von 
einem Ausschuss erstellt, den die Zahnärztekammer 
Nordrhein beruft. Ihm gehören Vertreter der Arbeitgeber, 
der Arbeitnehmer und der Lehrer an. Dieser Ausschuss 
erstellt die Richtlinien und Hinweise zur Bewertung der 
einzelnen Prüfungsaufgaben und bestimmt die zulässigen 
Hilfsmittel, die in der Prüfung genutzt werden dürfen. 

§ 17 
Nicht-Öffentlichkeit 

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Beauftragte der 
obersten Landesbehörde, der Zahnärztekammer Nord
rhein, der zuständigen Bezirksstelle sowie die Mitglieder 
und stellvertretenden Mitglieder des Berufsbildungsaus
schusses können anwesend sein. 
(2) Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit 
der Zahnärztekammer Nordrhein andere Personen als 
Gäste zulassen, sofern keiner der Prüfungsteilnehmer/ 
innen dem widerspricht. 
(3) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend 
sein. Die in Absatz 1 bezeichneten Personen sind nicht 

stimmberechtigt und haben sich auch sonst jeder Ein
wirkung auf den Prüfungsablauf zu enthalten. 

§ 18 
Leitung und Aufsicht 

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzenden 
vom gesamten Prüfungsausschuss abgenommen. 
(2) Bei schriftlichen Prüfungen regelt die Zahnärztekam
mer Nordrhein im Einvernehmen mit dem Prüfungsaus
schuss und dem Berufskolleg die Aufsichtsführung, die si
cherstellen soll, dass die Prüfungsteilnehmer/in die Arbei
ten selbstständig und mit den erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmitteln ausführt. Die Prüfungsaufgaben sollen dem 
Aufsichtsführenden im verschlossenen Umschlag überge
ben werden, der erst bei Prüfungsbeginn zu öffnen ist. 
(3) Über den Verlauf der schriftlichen und mündlichen 
Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen. § 23 Num
mer 6 findet Beachtung. 

§ 19 
Ausweispflicht und Belehrung 

(1) Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Verlangen des 
Vorsitzenden oder des Aufsichtsführenden mit einem 
gültigen Personalausweis oder Reise- oder Nationalpass 
über ihre Person auszuweisen und zu versichern, dass sie 
sich gesundheitlich in der Lage fühlen , an der Prüfung 
teilzunehmen. 
(2) Die Prüfungsteilnehmer sind vor Beginn der Prüfung 
über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende 
Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen 
von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen zu 
belehren. 

§ 20 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

(1) Prüflinge, die sich einer Täuschungshandlung oder 
einer erheblichen Störung des Prüfungsablaufs schuldig 
machen , kann der Aufsichtsführende von der Prüfung 
vorläufig ausschließen. Prüflinge, die das Ergebnis einer 
Prüfungsarbeit durch Täuschung, Benutzung nicht zuge
lassener Hilfsmittel oder Kontaktaufnahme mit Dritten 
zu eigenem oder fremdem Vorteil beeinflussen, können 
vom Aufsichtsführenden von der Fortsetzung des Prü
fungsbereichs bzw. Prüfungsteilbereiches vorläufig aus
geschlossen werden. 
(2) Über den endgültigen Ausschluss und die Folgen ent
scheidet der Prüfungsausschuss. Der Prüfungsausschuss 
kann nach Anhörung des Prüflings den Prüfungsbereich 
bzw. Prüfungsteilbereich mit der Note „6" bewerten. In 
schwerwiegenden Fällen , insbesondere bei vorbereiteten 
Täuschungshandlungen, kann auch die Prüfung für nicht 
bestanden erklärt werden. 
(3) Wird die Täuschungshandlung erst nach Abschluss 
der Prüfung bekannt, so kann der Prüfungsausschuss in
nerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Prüfung 
nach Anhören des Prüflings die Prüfung für nicht be
standen erklären. Diese Frist gilt nicht in den Fällen, in 
denen der Prüfling über seine Teilnahme an der Prüfung 
getäuscht hat. 
(4) Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungs
a usschusses ist der Prüfling zu hören. 

§ 21 
Rücktritt, Nichtteilnahme 

(1) Der Prüfling kann bis spätestens 1 Woche vor Beginn 
durch schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem 
Fall gilt die Prüfung als nicht begonnen. 
(2) Tritt der Prüfling nach Beginn der Prüfung ohne Ge
nehmigung des Prüfungsausschusses der Prüfung zurück 
oder bleibt ihr unentschuldigt fern, so gilt die Prüfung 
als nicht bestanden. Dasselbe gilt auch für eine Nicht
teilnahme an einem Prüfungsbereich bzw. an Prüfungs
teilbereichen. 
(3) Tritt der Prüfling mit Genehmigung des Prüfungsaus
schusses aus wichtigem Grunde von der Prüfung zurück, 
so werden auf Antrag des Prüflings bereits erbrachte, in 
sich abgeschlossene Prüfungsbereiche bzw. Prüfungsteil-



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 7 vom 16. März 2023 113 

bereiche anerkannt. Im Übrigen gilt die Prüfung als 
nicht unternommen. 

(4) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes im 
Sinne des Absatzes 3 entscheidet der Prüfungsausschuss 
im Einvernehmen mit der Zahnärztekammer Nordrhein . 

Abschnitt IV 

Bewertung, Feststellung und Beurkundung 
des Prüfungsergebnisses 

§ 22 

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen 

für das Bestehen der Abschlussprüfung 

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche 
sind wie folgt zu gewichten: 

a. Durchführen von Hygienemaßnahmen und Aufberei
ten von Medizinprodukten: 25 Prozent, 

b. Empfangen und Aufnehmen von Patientinnen und Pa
tienten: 10 Prozent , 

c. Assistieren und Dokumentieren bei zahnärztlichen 
Maßnahmen: 30 Prozent, 

d. Organisieren der Verwaltungsprozesse und Abrechnen 
von Leistungen: 25 Prozent 

e. Wirtschafts- und Sozialkunde: 10 Prozent. 

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prü
fungsleistungen - auch unter Berücksichtigung einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung - wie folgt bewertet 
worden sind: 

a. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindes
tens „ausreichend", 

b. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend", 

c. in mindestens zwei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit 
mindestens „ausreichend" und 

d. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenü
gend". 

Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 
Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes zu fassen. 

§ 23 

Mündliche Ergänzungsprüfung 

(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine 
mündliche Ergänzungsprüfung beantragen. 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, 

a. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche ge
stellt worden ist: 

aa. Organisieren der Verwaltungsprozesse und Ab
rechnen von Leistungen oder 

bb. Wirtschafts- und Sozialkunde, 

b. wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als 
mit „ausreichend" bewertet worden ist und 

c. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Be
stehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben 
kann. 

Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem 
einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden. Sie soll 
15 Minuten dauern. Bei der Ermittlung des Ergebnisses 
für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und 
das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im 
Verhältnis 2:1 zu gewichten. 

§ 24 

Bewertung 

(1) Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung nach 
§ 15 sowie die Gesamtleistung sind - unbeschadet der 
Gewichtung von einzelnen Prüfungsleistungen aufgrund 
der Ausbildungsordnung oder soweit diese darüber keine 
Bestimmung enthält, aufgrund der Entscheidung des 
Prüfungsausschusses - wie folgt zu bewerten: 

Punkte Note als Note in Definition 
Dezimal- Worten 
zahl 

100 1,0 sehr gut eine Leistung, die den 

98 und 99 1,1 Anforderungen in 
besonderem Maß 

96 und 97 1,2 entspricht 
94 und 95 1,3 

92 und 93 1,4 

91 1,5 gut eine Leistung, die den 

90 1,6 Anforderungen voll 

89 1,7 
entspricht 

88 1,8 

87 1,9 

85 und 86 2,0 

84 2,1 

83 2,2 

82 2,3 

81 2,4 

79 und 80 2,5 befriedigend eine Leistung, die den 

78 2,6 Anforderungen im 

77 2,7 
Allgemeinen entspricht 

75 und 76 2,8 

74 2,9 

72 und 73 3,0 

71 3,1 

70 3,2 

68 und 69 3,3 

67 3,4 

65 und 66 3,5 ausreichend eine Leistung, die zwar 

63 und 64 3,6 Mängel aufweist, aber 
im Ganzen den Anfor-

62 3,7 derungen noch entspricht 
60 und 61 3,8 

58 und 59 3,9 

56 und 57 4,0 

55 4,1 

53 und 54 4,2 

51 und 52 4,3 

50 4,4 

48 und 49 4,5 mangelhaft eine Leistung, die den 

46 und 47 4,6 Anforderungen nicht 

44 und 45 4,7 
entspricht, jedoch 
erkennen lässt, dass 

42 und 43 4,8 gewisse Grundkenntnisse 

40 und 41 4,9 noch vorhanden sind 

38 und 39 5,0 

36 und 37 5,1 

34 und 35 5,2 

32 und 33 5,3 

30 und 31 5,4 

25 bis 29 5,5 ungenügend eine Leistung, die den 

20 bis 24 5,6 Anforderungen nicht 

15 bis 19 5,7 
entspricht und bei der 
selbst Grundkenntnisse 

10 bis 14 5,8 fehlen 

5 bis 9 5,9 

0 bis 4 6,0 

(2) Soweit eine Bewertung der Leistungen nach dem 
Punktsystem nicht sachgerecht ist, ist die Bewertung nur 
nach Noten vorzunehmen. Bei programmierter Prüfung 
ist eine der Prüfungsart entsprechende Bewertung vor
zunehmen. 

(3) Die Prüfungsleistungen sind von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses getrennt und selbstständig zu be
urteilen und zu bewerten. 

(4) Die Bewertung der Prüfungsbereiche gemäß § 15 er
folgt nach einem differenzierten Punkt- und Notensys
tem des Absatz 1 gemäß den durch den Prüfungsaus
schuss erstellten Richtlinien und Hinweise für die Be
wertung. Soweit bei der Bewertung Mittel zu errechnen 
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und diese in ganzen Noten festzustellen sind, ist bei Wer
ten bis 0,49 abzurunden. 

§ 25 
Feststellung und Bekanntgabe des Prüfu ngsergebnisses 

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses stellen ge
meinsam die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsleistun
gen sowie das Gesamtergebnis der Prüfung fest. 

(2) Die Ergebnisse der Prüfung in den vier schriftlichen 
Bereichen werden dem Prüfungsteilnehmer mindestens 
sieben Tage vor Beginn der praktischen Prüfung mit der 
Einladung zur Teilnahme am praktischen Teil der Prü
fung bekannt gegeben. 

(3) Bei der Ermittlung des Ergebnisses im Rahmen der 
mündlichen Ergänzungsprüfung gemäß § 15 Absatz 8 
sind das bisherige Ergebnis des schriftlichen Bereiches 
und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung 
im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 

(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn, gegebenenfalls un
ter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprü
fung nach § 15 Absatz 8, im Gesamtergebnis von Teil I 
und Teil II mindestens ausreichende Prüfungsleistungen 
erbracht worden sind , das Gesamtergebnis von Teil II 
und das Ergebnis von 2 Prüfungsbereichen in Teil II 
mindestens ausreichend ist und in Teil II in keinem Prü
fungsbereich die Prüfungsleistung mit „ungenügend" 
bewertet worden ist. 

(5) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Be
ratung und der Feststellung der einzelnen Prüfungser
gebnisse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unter
zeichnen. 

(6) Der Prüfungsausschuss muss dem/der Prüfungsteil
nehmer/in am letzten Prüfungstag mitteilen, ob die Prü
fung „bestanden" oder „nicht bestanden" wurde. Hierü
ber ist dem Prüfling eine vom Vorsitzenden zu unter
zeichnende Bescheinigung auszuhändigen. Dabei ist als 
Termin des Bestehens oder Nichtbestehens der Tag der 
letzten Prüfungsleistung einzusetzen. 

§ 26 
Prüfungszeugnis 

(1) Über die bestandene Prüfung erhält der Prüfungs
teilnehmer von der Zahnärztekammer Nordrhein ein 
Zeugnis. 

(2) Das Prüfungszeugnis enthält: 

- die Bezeichnung „Prüfungszeugnis" nach§ 37 BBiG, 

- die Personalien des Prüflings (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum), 

- die Bezeichnung des Ausbildungsberufes „Zahnmedi
zinische Fachangestellte /Zahnmedizinischer Fachan
gestellter", 

- die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsbereiche der 
Gestreckten Abschlussprüfung sowie das Gesamt
ergebnis, 

- das Datum des Bestehens der Prüfung und 

- die Unterschriften des Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses und des Beauftragten der Zahnärztekammer 
Nordrhein (mit Siegel). 

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine 
englischsprachige und eine französischsprachige Über
setzung beizufügen. 

(4) Aus Antrag der/des Auszubildenden ist das Ergebnis 
berufsschulischer Leistungen auf dem Zeugnis auszu
weisen. Die/der Auszubildende hat den Nachweis derbe
rufsschulischen Leistungsfeststellungen dem Antrag bei
zufügen(§ 37 Absatz 3 BBiG). 

(5) Die Zahnärztekammer Nordrhein stellt nach bestan
dener Prüfung eine Urkunde über die bestandene Prü
fung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten/zum 
Zahnmedizinischen Fachangestellten mit Vermerk ent
sprechend der Einordnung gemäß DQR und EQR Stufe 
vier aus. 

§ 27 
N icht bestandene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prüfungs
teilnehmer von der Zahnärztekammer Nordrhein einen 
schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, in welchen 
Prüfungsbereichen bzw. Prüfungsteilbereichen ausrei
chende Leistungen nicht erbracht worden sind. 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungs
prüfung gemäß § 28 ist hinzuweisen insbesondere dar
auf, welche Prüfungsbereiche bei einer Wiederholung der 
Prüfung nicht zu wiederholen sind. 

Abschnitt V 
Wiederholungsprüfung 

§ 28 
Wiederholungsprüfung 

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zwei
mal wiederholt werden (§ 37 Absatz 1 Satz 2 BBiG). Der 
erste Teil der Abschlussprüfung ist nicht eigenständig 
wiederholbar(§ 37 Absatz 1 Satz 3 BBiG). 

(2) Hat der Prüfungsteilnehmer bei nicht bestandener 
Prüfung in einem Prüfungsbereich oder Prüfungsteilbe
reich mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so 
ist dieses Fach auf Antrag des Prüfungsteilnehmers nicht 
zu wiederholen, sofern dieser sich innerhalb von zwei 
Jahren - gerechnet vom Tage der Beendigung der nicht 
bestandenen Prüfung an - zur Wiederholungsprüfung 
anmeldet. 
(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prü
fungstermin wiederholt werden. 

(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulas
sung (§§ 8 - 11) gelten sinngemäß. Der Anmeldung ist 
außerdem der gemäß § 27 erteilte Bescheid in Kopie 
beizufügen. 

Abschnitt VI 
Regelungen für Umschulungsprüfungen 

§ 29 
Umschulungsprüfungsausschüsse 

Für die Abnahme der Umschulungsprüfung werden die 
Ausschüsse gemäß § 1 tätig. 

§ 30 
Umschulungsprüfungstermine 

Die Prüfung findet zu denselben Terminen statt, die ge
mäß § 7 festgesetzt werden. 

§ 31 
Zulassungsvoraussetzungen für Umschülerinnen und 

Umschüler 

(1) Zur Prüfung, unter Beachtung von § 10 Absatz 3, ist 
jeder Umschüler zuzulassen, der glaubhaft macht, ent
weder in einer betrieblichen Umschulung oder in einer 
Umschulungseinrichtung die notwendigen Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Erfahrungen erworben zu haben. 

(2) Der Beweis wird durch Vorlage des Berichtsheftes er
bracht. 

§ 32 
Anmeldung zur Umschulungsprüfung 

(1) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich nach den 
von der Zahnärztekammer Nordrhein bestimmten An
meldefristen und mit den hierfür vorgesehenen Formula
ren durch die Umschülerin oder den Umschüler zu erfol
gen. 

(2) Bei der Anmeldung sind folgende Angaben zu ma
chen: Personaldaten, Daten der Umschulung bzw. zum 
Nachweis von Tätigkeiten oder zum Erwerb der Fertig
keiten, Kenntnisse und Erfahrungen (Berichtsheft). 

(3) Örtlich zuständig für die Anmeldung ist die Zahn
ärztekammer Nordrhein, wenn in ihrem Bezirk die Um
schulungsmaßnahme durchgeführt worden ist oder im 
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Übrigen der gewöhnliche Aufenthalt des Prüfungsbe
werbers liegt. 

Abschnitt VIl 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 33 
Rechtsbehelfe 

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsaus
schüsse sowie der Zahnärztekammer Nordrhein sind bei 
ihrer schriftlichen Bekanntgabe an die Prüfungsbewer
berin bzw. -teilnehmerin mit einer Rechtsbehelfsbeleh
rung zu versehen. Diese richtet sich im Einzelnen nach 
der Verwaltungsgerichtsordnung und den dazu erlasse
nen Ausführungsbestimmungen des Landes Nordrhein
Westfalen. 

§ 34 
Prüfungsunterlagen 

Auf Antrag ist dem Prüfling nach Abschluss der Prüfung 
Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, die An
meldungen und Niederschriften sind zehn Jahre nach 
Abschluss der Prüfung aufzubewahren. 

§ 35 
Übergangsregelung 

Auf Berufsausbildungs- und Umschulungsverhältnisse, 
die am 1. August 2022 bestehen, sind weiterhin die Vor
schriften der Prüfungsordnung der Zahnärztekammer 
Nordrhein für die Durchführung der Abschlussprüfung 
im Ausbildungsberuf „Zahnmedizinische Fachange
stellte" und „Zahnmedizinischer Fachangestellter" vom 
6. Juli 2018 (MBl. NRW. 2019 S. 249) anzuwenden, es sei 
denn, die Vertragsparteien haben die Anwendung der 
Verordnung über die Berufsausbildung zum Zahnmedi
zinischen Fachangestellten und zur Zahnmedizinischen 
Fachangestellten vom 16. März 2022 (BGBl. I S. 487) ver
einbart und der oder die Auszubildende hat noch keine 
Zwischenprüfung absolviert. 

§ 36 
Geschlechtsspezifische Bezeichnung 

Alle personenbezogenen Begriffe dieser Prüfungsord
nung werden im jeweiligen Einzelfall im amtlichen 
Sprachgebrauch in ihrer geschlechtsspezifischen Be
zeichnung verwendet. 

§ 37 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung der Zahnärztekammer Nordrhein 
für die Durchführung der Gestreckten Abschluss- und 
Umschulungsprüfung im Ausbildungsberuf „Zahnmedizi
nische Fachangestellte" und „Zahnmedizinischer Fachan
gestellter" tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Mi
nisterialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

Gleichzeitig treten die Prüfungsordnung der Zahnärzte
kammer Nordrhein für die Durchführung der Abschluss
prüfung im Ausbildungsberuf „Zahnmedizinischer Fach
angestellte" und „Zahnmedizinische Fachangestellter" 
vom 6. Juli 2018 (MBl. NRW. 2019 S. 249) und die Prü
fungsordnung der Zahnärztekammer Nordrhein für die 
Durchführung von Umschulungsprüfungen im Ausbil
dungsberuf „Zahnmedizinischer Fachangestellter" und 
„Zahnmedizinische Fachangestellte" vom 22. Februar 
2002 (MBl. NRW. 2003 S. 370) außer Kraft. 

Ausgefertigt. 

Düsseldorf, den 30. November 2022 

Dr. Ralf H a u s w e i 1 e r 

Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein 

Genehmigt. 

Düsseldorf, den 4. Januar 2023 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 

Az.:V A 1 - 93.11.03 

Im Auftrag 

V. Stenze! 

Die vorstehende Prüfungsordnung der Zahnärztekam
mer Nordrhein für die Durchführung der Gestreckten 
Abschluss- und Umschulungsprüfung im Ausbildungs
beruf „Zahnmedizinische Fachangestellte" und „Zahn
medizinischer Fachangestellter" wird hiermit zur Veröf
fentlichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein
Westfalen ausgefertigt. 

Neuss, den 8. Februar 2023 

Dr. Ralf H a u s w e i 1 e r 

Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein 

- MB!. NRW. 2023 S. 107 

2170 

1. 

Richtlinie über die Förderung zur 
,,Digitalisierung gemeinnütziger Sport
organisationen in Nordrhein-Westfalen" 

Runderlass 
der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 

Vom 1. Februar 2023 

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

Im Rahmen der Recovery Assistance for Cohesion and 
the Territories of Europe (REACT-EU) Initiative, die zur 
,,Unterstützung der Krisenbewältigung im Zusammen
hang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen 
Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und 
stabilen Erholung der Wirtschaft" dienen soll, stellt das 
Land Nordrhein-Westfalen Mittel für die Digitalisierung 
des Breitensports dem Landessportbund Nordrhein
Westfalen und seiner Mitgliedsorganisationen in Nord
rhein-Westfalen sowie in Nordrhein-Westfalen ansässi
gen gemeinnützigen Sportorganisationen zur Verfügung. 

1.1 
Rechtsgrundlagen 

Auf der Grundlage dieser Richtlinie und nach Maßgabe 
folgender Regelungen in der jeweils geltenden Fassung: 

a) Verordnung (EU) Nr. 2020/2221 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in Be
zug auf zusätzliche Mittel und Durchführungsbestim
mungen zur Unterstützung der Krisenbewältigung im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ih
rer sozialen Folgen und der Vorbereitung einer grünen, 
digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft (RE
ACT-EU) (ABI. L 437 vom 28.12.2020, S. 30), 

b) § 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158) sowie den dazugehörigen Verwaltungs
vorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 
2022 (MBl. NRW. S. 445) , im Folgenden VV zu LHO, 

c) Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABI. L 187 vom 26.06.2014, S. l; L 283 vom 27.9.2014, 
S. 65) und 

d) EFRE-Rahmenrichtlinie vom 7. Oktober 2022 (MBl. 
NRW. S.847), 
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gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Zuwendungen. 

Jegliche delegierte Rechtsakte beziehungsweise Durch
führungsbestimmungen, die in Verbindung mit der 
Strukturfondsförderung stehen und erlassen wurden, 
vervollständigen die rechtliche Grundlage. Weitere Basis 
für die Förderung bildet das „Operationelle Programm 
Nordrhein-Westfalens für die Förderung von Investitio
nen in Wachstum und Beschäftigung aus dem Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung" (OP EFRE NRW 
2014-2020), Prioritätsachse 6 „REACT-EU". 

1.2 
Zuwendungszweck 

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe 
der in Nummer 1.1 genannten Rechtsgrundlagen, Zu
wendungen für die Digitalisierung des Breitensports , 
vertreten durch den Landessportbund Nordrhein-West
falen und seiner Mitgliedsorganisationen in Nordrhein
Westfalen sowie in Nordrhein-Westfalen ansässigen ge
meinnützigen Sportorganisationen Mittel. 

Ein Rechtsanspruch der Antragstellerin oder des An
tragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die zuständige Bezirksregie
rung als Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtge
mäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus
haltsmittel nach Antragseingang. 

2. 

Gegenstand der Förderung 

2.1 

Gefördert wird die Digitalisierung des organisierten 
Breitensports in Nordrhein-Westfalen, der sich durch 
dessen auf freiwilligen Engagement basierende Struktu
ren sowie dessen soziale und pädagogische Funktion 
auszeichnet. Gefördert werden Investitionen in die medi
ale Ausstattung der jeweiligen Einrichtungen mit ent
sprechender Hardware und der dazugehörigen Software, 
die für mindestens 3 Jahre nach Ablauf des Bewilli
gungszeitraums für den geförderten Zweck weiter ge
nutzt werden. 

2.2 

Zuwendungsfähig sind Ausgaben für die Anschaffung 
von: 

a) Laptops, Tablets , Notebooks, 

b) Digitalen Whiteboards beziehungsweise 
ards, 

Smartbo-

c) Videokonferenz- , Videoübertragungs- sowie Präsen-
tationssysteme, 

d) Monitore, 

e) Scanner, 

f) Digitale Fotokameras, 

g) Computer-Lautsprecher und Sound-Systeme, 

h) Netzwerktechnik, Breitband-Internet-Zugang, 

i) Digitale Steuerungstechnik zur energetischen Mo
dernisierung (zum Beispiel: automatisierte Beleuch
tung, intelligente Heizungssteuerung), 

j) WLAN-Router, Repeater, Access-Points, 

k) Zubehör, wie Computer-Mäuse, Tastaturen, Headsets , 
Mikrofone, Webcams, Docking-Stations, Stifte für die 
digitale Eingabe auf Endgeräten, 

1) Leitungen und Kabel zur Verwendung der unter den 
Buchstaben a) bis k) und m) bis n) aufgeführten Aus
stattung wie Netzwerkkabel , Patchkabel, USB-(Ver
längerungs-) Kabel, USB-Adapter und USB-Konver
ter (USB 'Iyp A, USB Mini-B, USB Micro B, USB 'Iyp 
C; USB 2.0, USB 3.0) , Kabel und Konverter zur Bild
übertragung (USB, HDMI, DisplayPort, Lightning, 
VGA, DVI), Gerätezuleitung (Strom, Innenbereich), 
Mehrfachsteckdose (Strom, Innenbereich) , Verlänge
rungskabel (Strom, Innenbereich) , 

m) Serversysteme, Speichermedien, Datenschutz- und 
Datensicherungssysteme oder 

n) digitale Zugangs- und Schließsysteme, digitale Zah-
lungssysteme. 

In Verbindung mit der Anschaffung von Hardware sind 
auch die Ausgaben für die Anschaffung von Software 
und Spezial-Software wie zum Beispiel Vereinsverwal
tungsprogramme und Programme zum Belegungs- bezie
hungsweise Hallenmanagement zuwendungsfähig. 

2.3 

Zuwendungsfähig sind ausschließlich Sachausgaben. 

Weitere Kosten, wie Installations- , Einweisungs-, War
tungs- und Betriebsausgaben sowie Ausgaben für Schu
lungen zur Nutzung der entsprechenden Hardware und 
Software sind nicht förderfähig. 

3. 
Antragsberechtigte 

Antragsberechtigt sind: 

a) der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V. oder 
seine Mitgliedsorganisationen, 

b) Träger von in Nordrhein-Westfalen ansässigen Ver
bandssportschulen zur Aus-, Weiter- und Fortbildung 
mit integrierten Ubernachtungsmöglichkeiten und 

c) in Nordrhein-Westfalen ansässige Sportinstitutionen 
gemäß Anlage 1, 

wenn sie als gemeinnützige Einrichtungen von der Kör
perschaftssteuer freigestellt sind. 

4. 

Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Zuwendungsempfangenden müssen erklären, dass 
die im Rahmen dieser Förderung beschaffte Hard- und 
Software zur Digitalisierung des Landessportbundes 
Nordrhein-Westfalen, seiner Mitgliedsorganisationen 
oder deren Sportvereine und Sportbünde in Nordrhein
Westfalen verwendet werden sowie den Zuwendungs
zweck gemäß Nummer 1.2 dieser Fördergrundsätze er
füllen. Die Einrichtungen gemäß Nummer 5.3 Buchstabe 
a bis c dürfen die Zuwendung an Mitgliedsvereine im 
Sinne der Nr. 12 der VV zu § 44 LHO weiterleiten. Ein 
Verleih der geförderten Hard- und Software an Dritte ist 
nicht gestattet. 

5. 
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

5.1 
Zuwendungsart 

Die Zuwendung wird als Projektförderung gewährt. 

5.2 

Finanzierungsart 

Die Zuwendung erfolgt als Vollfinanzierung nach Maß
gabe der Nurnmer5 .3 als nicht rückzahlbarer Zuschuss. 
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die im Finanzie
rungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zu
wendungszweck, so ermäßigt sich die Zuwendung um 
den vollen in Betracht kommenden Betrag. 

5.3 

Bemessungsgrundlage 

Die Zuwendung beträgt pro Einrichtung mindestens 
2 000 Euro und höchstens 500 000 Euro. Im Einzelnen 
richtet sich die maximale Höhe der Förderung entspre
chend folgender Gruppen: 

a) Stadtsport- und Kreissportbünde mit bis zu 299 Mit
gliedsvereinen je 400 000 Euro, 

b) Stadtsport- und Kreissportbünde mit bis zu 449 Mit
gliedsvereinen je 450 000 Euro, 

c) Stadtsport- und Kreissportbünde mit mehr als 449 
Mitgliedsvereinen je 500 000 Euro, 
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d) Verbandssportschulen zur Aus-, Weiter- und Fortbil
dung mit integrierten Übernachtungsmöglichkeiten je 
250 000 Euro, 

e) NRW-Sportfachverbände und Regionalverbände so
wie Stadtsport- und Kreissportbünde je 20 000 Euro, 

f) für breitensportfachliche Aufgaben des Landessport
bundes, der Bundessportfachverbände und der Sport
institutionen gemäß Anlage 1 je 40 000 Euro. 

5.4 
Vergabe von Aufträgen 

Beträgt die Zuwendung mehr als 100 000 Euro, so dürfen 
entsprechend der Nummer 3.2 Absatz 1 der ANBest
EFRE Zuwendungsempfangende Aufträge nur an fach
kundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerb
lichen Gesichtspunkten vergeben. Soweit möglich, sind 
dazu mindestens drei Angebote einzuholen. Das Verfah
ren und die Ergebnisse sind zu dokumentieren. 

5.5 
Zweckbindung 

Die Zweckbindungsfrist beträgt drei Jahre. 

6. 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 
Öffentlichkeitsarbeit 

Gemäß Artikel 92b Absatz 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 2020/2221 haben die Zuwendungsempfangenden, die 
im Rahmen dieser Richtlinie eine Förderung aus dem 
REACT-EU erhalten, Publizitätsvorschriften zu erfüllen. 
Die Publizitätsvorschriften sind auf www.efre.nrw.de 
veröffentlicht. 

6.2 
Durchführungszeitraum 

Der Durchführungszeitraum endet mit Ablauf des 30. 
September 2023. 

7. 
Verfahren 

Für das Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren gelten 
die Regelungen der EFRE-Rahmenrichtlinie. 

7.1 
Antragsstellung 

Anträge auf Gewährung der Zuwendung sind schriftlich 
bei den örtlich zuständigen Bezirksregierungen einzurei
chen. Zuwendungsempfangende können während der 
Laufzeit des Förderprogramms für jede räumlich ge
trennte Liegenschaft einen Antrag auf Förderung stellen. 

Anträge sind bis einschließlich zum 31. März 2023 beim 
Dezernat 34 der zuständigen Bezirksregierung im Origi
nal auf dem Postweg einzureichen . 

7.2 
Antragsbearbeitung 

Die Anträge werden nach Eingangsdatum bearbeitet. 

7.3 
Ausgabenerstattungsprinzip 

Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefor
dert werden, als die förderfähigen Ausgaben gemäß dem 
Zuwendungsbescheid getätigt wurden und nachgewiesen 
werden können (Ausgabenerstattungsprinzip). 

8. 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Die Richtlinie tritt am 1. Februar 2023 in Kraft und am 
31. Dezember 2023 außer Kraft. 

117 
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Anlage 1 zu Nr. 5.3 Buchstabe f der Förderrichtlinie 

,,Digitalisierung gemeinnütziger Sportorganisationen in Nordrhein-Westfalen" 

{22 Sportinstitutionen plus Landessportbund NRW) 

Deutscher Badminton-Verband 

Südstr. 25 / Haus des Sports 

45470 Mülheim a. d. Ruhr 

Email : office(at)badminton.de 

Fon: 0208 / 30 82 70 

Fax: 0208/ 30 82 755 

http://www.badminton.de 

Deutscher Basketball Bund 

Schwanenstr. 6-10 

58089 Hagen 

Email: info(at)basketball-bund.de 

Fon: 02331 / 106 0 

Fax: 02331/106179 

http://www. basketba 11-bund .de/ 

Deutscher Fechter-Bund 

Am Neuen Lindenhof 2 

53117 Bonn 

Email: info(at)fechten.org 

Fon: 0228 / 98 905 0 

Fax: 0228 / 67 94 30 

http://www. fechten .arg/ 

Deutscher Handball-Bund 

Strobelallee 56 

44139 Dortmund 

Email : geschaeftsstelle(at)dhb.de 

Fon : 0231 / 911 91 0 

Fax: 0231 / 124 061 

http://www.dhb.de/ 
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Deutscher Hockey-Bund 

Am Hockeypark 1 

41179 Mönchengladbach 

Email: info(at)deutscher-hockey-bund.de 

Fon: 02161 / 30 772 0 

Fax: 02161 / 30 772 20 

http://www.deutscher-hockey-bund.de 

Deutscher Kanu-Verband 

Bertaallee 8 

47055 Duisburg 

Email: service(at)kanu.de 

Fon: 0203 / 99 75 90 

Fax: 0203 / 99 75 960 

http://www.kanu.de/ 

Deutsche Reiterliche Vereinigung 

Frhr.-von-Langen-Str. 13 

48231 Warendorf 

Email: fn(at)fn-dokr.de 

Fon : 02581 / 63 620 

Fax: 02581 / 62 144 

http://www.pferd-aktuell.de 

Deutscher Ringer-Bund 

Revierstr. 3 

44379 Dortmund 

Email: info(at)ringen.de 

Fon : 0231 / 967 849 0 

Fax: 0231 / 967 849 19 

http://www.ringen.de/ 

Deutscher Wellenreitverband 

Ulrich-Brisch Weg 1 

50858 Köln 

Telefon: +49221 98 65 6110 

E-Mail: info(at)wellenreitverband.de 

www.wellenreitverband.de 
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Deutscher Squash Verband 

Amselweg 10 

46395 Bocholt 

Email: office(at)dsqv.de 

Fon : 02871/ 2351017 

Fax: 02871/ 2351018 

www.dsqv.de 

Deutscher Motoryachtverband 

Vinckeufer 12-14 

47119 Duisburg 

Email: mail(at)dmyv.de 

Fon : 0203 / 809 58 0 

Fax: 0203 / 809 58 58 

http://dmyv.de 

Deutscher Minigolfsport Verband 

Mendener Str. 23 

53840 Troisdorf 

Email: info(at)minigolfsport.de 

Fon: 02241/ 9710527 

http://www.minigolfsport.de 

Deutscher Karate Verband 

Im Wiesenbusch 15 

45966 Gladbeck 

Email: info(at)karate .de 

Fon : 02043 / 298 80 

Fax: 02043 / 298 891 

http://www.karate.de 

Deutscher Gehörlosen-Sportverband 

Von-Hünefeld-Straße 12 

50829 Köln 

Email: office@dg-sv.de 

Fon: +49 (0) 221 / 650 867 20 

http://www.dg-sv.de/ 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 7 vom 16. März 2023 

Deutscher Behindertensportverband 

Tulpenweg 2-4 

50226 Frechen-Buschbeil 

Email: info(at)dbs-npc.de 

Fon: 02234 / 6000-0 

Fax: 02234 / 6000-150 

http://www.dbs-npc.de 

Deutsche Billard-Union 

Altenhöfener Str. 42 

D-44623 Herne 

Tel.: +49 (O) 2323 - 960 4239 

Fax: +49 (0) 2323 - 960 4240 

E-Mail : info(at)billard-union.de 

Internet: http://www.billard-union.de 

Deutscher Sportlehrerverband 

Bundesgeschäftsstelle 

Johansenaue 3 

47809 Krefeld 

Tel. : 0 21 51- 51 22 23 

info(at)dslv.de 

www.dslv.de 

DJK-Sportverband 

Zum Stadtbad 31 

40764 Langenfeld/Rhld. 

Kontakt : info(at)djk.de 

Fon: 02173 / 33 66 80 

www.djk.de 

Trainerakademie Köln des DOSB 

Guts-Muths-Weg 1 

50933 Köln 

Tel. (02 21) 9 48 75 - 0 

E-Mail : info@trainerakademie-koeln.de 
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Führungs-Akademie des DOSB 

Willy-Brandt-Platz 2 

50679 Köln 

Telefon : 0221 717997-59 

E-Mail: info@fuehrungs-akademie.de 

Deutsches Sport & Olympia Museum 

Im Zollhafen 1 

50678 Köln 

Telefon: 0221 33609 0 

E-Mail : info@sportmuseum.de 

Nationale Anti Doping Agentur 

Heussallee 38 

53113 Bonn 

Tel.: +49 (0) 228 / 81292 - 0 

E-Mail: info@nada.de 

- MBl. NRW. 2023 S. 115 
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224 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
aus der Nordrhein-Westfalen-Initiative 
„Heimat-Werkstatt" (Heimat-Werkstatt 

Nordrhein-Westfalen) 
Runderlass 

des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

- StabH 01.20.01.03-2023-HW-001 -

Vom 15. Februar 2023 

Inhaltsübersicht 

1 Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen 

2 Förderung von Vorhaben aus der Heimat-Werkstatt 

3 Verfahren 

4 Allgemeine Bestimmung 

5 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Anlage A Muster-Zuwendungsbescheid 

1 
Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen 

1.1 
Zuwendungszweck 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den offenen Dis
kurs über Heimat unter Einbindung von Initiativen und 
Organisationen sowie von Bürgerinnen und Bürgern mit 
dem Ziel der Bewusstwerdung und Herausarbeitung ih
rer lokal beziehungsweise regional prägenden, identi
tätsstiftenden Besonderheiten und der Stärkung der Ge
meinschaft. 

1.2 

Rechtsgrundlagen 

1.2.1 

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuwendungen 
nach 

1. den nachstehenden Regelungen, 

2. den§§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, im Fol
genden LHO, sowie 

3. den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord
nung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) in der je
weils geltenden Fassung, im Folgenden VV zur LHO. 

1.2.2 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 

2 

Förderung von Vorhaben aus der Heimat-Werkstatt 

2.1 
Gegenstand der Förderung 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert Vorhaben, die 
Menschen miteinander in Diskussions- und Arbeitspro
zesse bringen, welche die Frage behandeln, was die lo
kale Identität eines Viertels, eines Dorfes, einer Ge
meinde oder einer Region , ausmacht. Die Heimat-Werk
statt-Projekte sollen sich auch an solche Menschen 
richten, die erst noch für ein Engagement in ihrem sozia
len Umfeld aktiviert und gewonnen werden müssen. Es 
sollen sowohl neue Begegnungen sowie der Austausch 
und die Entwicklung von Gemeinschaftsprojekten derje
nigen gefördert werden, die sich bereits in einer Region 
verwurzelt fühlen, als auch Gemeinschaftsprojekte für 
jene, für die der Identifikationsprozess mit einer neuen 
Umgebung und gegebenenfalls mit einer neuen Sprache 
oder Kultur gerade erst begonnen hat. 

2.2 
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfän
ger sind Städte, Kreise und Gemeinden sowie private 
und gemeinnützige Organisationen in Nordrhein-West
falen. Eine Weiterleitung der Zuwendung durch Städte, 
Kreise und Gemeinden ist unter den Voraussetzungen 
von Nummer 12 derVV Teil II zu§ 44 LHO -VV für Zu
wendungen an Gemeinden (GV) - in der jeweils gelten
den Fassung, im Folgenden VVG, zulässig. 

2.3 
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

2.3.1 
Art der Zuwendung 

Projektförderung 

2.3.2 
Finanzierungsart 

Anteilsfinanzierung 

2.3.3 
Form der Zuwendung 

Zweckgebundener Zuschuss 

2.3.4 
Zuwendungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass 

1. ein offener Diskussions- und Arbeitsprozess durchge
führt wird, 

2. die Ergebnisse anschließend in geeigneter Form, bei
spielsweise digital, als Aushang od~r in einer veröf
fentlichten Medienmitteilung, der Offentlichkeit zu
gänglich gemacht werden, 

3. das Vorhaben im Land Nordrhein-Westfalen durchge
führt wird und 

4. das Vorhaben nicht die Erfüllung kommunaler Pflicht-
aufgaben zum Gegenstand hat. 

2.3.5 
Bemessungsgrundlage 

Zuwendungsfähig sind die dem jeweiligen Vorhaben zu
zurechnenden Ausgaben. Das Land Nordrhein-Westfalen 
beteiligt sich mit bis zu 90 Prozent, maximal 10 000 
Euro , an einem Vorhaben. Die Mindestförderhöhe beträgt 
1000 Euro. Als grundsätzlich zuwendungsfähig können 
beispielsweise folgende Ausgaben anerkannt werden: 

1. Mieten für Veranstaltungsräume, 

2. Mieten für Mobiliar, Geschirr, Gläser, 

3. Honorar für eine extern vergebene professionelle Mo-
deration des Prozesses, 

4. Miete für eine Beschallungsanlage oder Mikrofone, 

5. Strom und Technik, 

6. Miete sanitärer Anlagen, das heißt Toilettenwagen 
oder Container, 

7. angemessene Bewirtung mit Ausnahme von alkoholi
schen Getränken, 

8. Werbung und Einladungen sowie 

9. Druckkosten für Flyer, Plakate oder Dokumentation 
der Ergebnisse. 

Förderfähig sind Ausgaben nur dann, wenn diese die Ver
mögenssphäre der Zuwendungsempfängerin oder des 
Zuwendungsempfängers tatsächlich verlassen . Insofern 
können Zahlungen, welche die Zuwendungsempfängerin 
oder der Zuwendungsempfänger im Rahmen des Pro
jekts oder der Maßnahme an sich selbst getätigt oder 
vorgesehen hat, bei der Förderung nicht berücksichtigt 
werden. Dies gilt zum Beispiel für Zahlungen, welche die 
Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfän
ger für ihre oder seine Tätigkeit im Projekt oder für die 
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Überlassung eigener Gegenstände vorgesehen hat. Wei
terhin sind nur Ausgaben zuwendungsfähig, die durch 
Maßnahmen verursacht werden, die keine Aufwendun
gen für die regelmäßige Tätigkeit der Zuwendungsemp
fängerin oder des Zuwendungsempfängers darstellen. 
Laufende Betriebs- und Personalkosten sind nicht zu
wendungsfähig. 

3 

Verfahren 

3.1 

Antragsverfahren 

Anträge sind im Online-Förderportal auf Basis des dort 
bereitgestellten Online-Antrages zu stellen (https://www. 
heimatfoerderung.nrw/onlineantrag#login). Abweichend 
von Nummer 3.1 derVVG und derVV Teil I zu§ 44 LHO 
- VV für Zuwendungen an den außergemeindlichen Be
reich - im Folgenden VV - bedarf es bei einer Antragstel
lung über das Online-Förderportal keines zusätzlichen 
schriftlichen Antrags. 

3.2 

Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsbehörde ist die jeweils örtlich zuständige 
Bezirksregierung. Sie bewilligt eine Zuwendung nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Abweichend von Nummer 4.1 
der VV beziehungsweise der VVG erfolgt die Bekannt
gabe auf Basis __ des Muster-Zuwendungsbescheides· (An
lage A) durch Ubermittlung eines elektronischen Doku
mentes, soweit die Zuwendungsempfängerin oder der 
Zuwendungsempfänger ~inen Zugang eröffnet hat. In 
diesen Fällen erfolgt die Ubermittlung per E-Mail. 

3.3 

Auszahlung 

Abweichend von Nummer 1.4 der Anlage 1 zu Nr. 5.1 VVG 
- Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden -, im Folgenden ANBest
G und von Nummer 1.4 der Anlage 2 zu Nr. 5.1 zu ~ 44 
LHO - Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendun
gen zur Projektförderung- , im Folgenden ANBest-P, wird 
die Auszahlung automatisch nach Bestandskraft des Zu
wendungsbescheids vorgenommen. 

3.4 

Verwendungsnachweis 

Der Verwendungsnachweis ist online auf Basis des dort be
reitgestellten Online-Verwendungsnachweises zu führen. 

3.5 

Rückzahlung 

Eine nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendung 
ist zurückzuzahlen. Abweichend von Nummer 8.5 Satz 1 
der ANBest-P beziehungsweise von Nummer 9.5 Satz 1 
der ANBest-G können für die Zeit von der Auszahlung 
bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
nach § 49a Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung verlangt werden, wenn ausgezahlte 
Beträge nicht innerhalb des Durchführungszeitraums 
zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet worden 
sind und der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenom
men oder widerrufen wird. 

3.6 
Prüfrechte 

Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen und die 
jeweilige Bewilligungsbehörde sind berechtigt, bei den 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän
gern Prüfungen im Sinne des§ 91 LHO durchzuführen. 

4 
Allgemeine Bestimmung 

Die Förderung durch das Ministerium für Heimat, Kom
munales, Bau und Digitalisierung ist in der öffentlichen 
Kommunikation angemessen darzustellen. 

Hierunter fa llen zum Beispiel die Namensnennung in 
Publikationen und Pressemitteilungen. 

5 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 
in Kraft und am 31. Dezember 2027 außer Kraft. 
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Anlage A 
zur „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 

aus der Nordrhein-Westfalen-Initiative 'Heimat-Werkstatt"' 
Muster-Zuwendungsbescheid 

Zuwendungsbescheid zu Ihrer Förderung 
aus der Nordrhein-Westfalen-Initiative 
,,Heimat-Werkstatt Nordrhein-Westfalen" 
Ihr Antrag vom xx.xx.20xx 

Zuwendungsbescheid 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den offenen Diskurs über Heimat unter Einbin
dung von Initiativen und Organisationen sowie von Bürgerinnen und Bürgern mit dem 
Ziel der Bewusstwerdung und Herausarbeitung ihrer lokal bzw. regional prägenden, 
identitätsstiftenden Besonderheiten und der Stärkung der Gemeinschaft. 
Auf Ihren Antrag vom xx. Monat 20xx bewillige ich Ihnen im Auftrag des Ministeriums 
für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen in 
dem Zeitraum ab Datum dieses Zuwendungsbescheides bis zum 31. Dezember 20xx 
(Bewilligungs- und Durchführungszeitraum) einen zweckgebundenen Zuschuss als 
Projektförderung mit einer Anteilsfinanzierung (xx %) in Höhe von 

xxxxx,00 Euro 
(in Worten : xxxx Tausend Euro). 

1. Gegenstand der Förderung und Bemessungsgrundlage 
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert Vorhaben , die Menschen miteinander in Dis
kussions- und Arbeitsprozesse bringen, welche die Frage behandeln, was die lokale 
Identität eines Viertels, eines Dorfes, einer Gemeinde oder einer Region, ausmacht. 
Die Heimat-Werkstatt-Projekte sollen sich auch an solche Menschen richten, die erst 
noch für ein Engagement in ihrem sozialen Umfeld aktiviert und gewonnen werden 
müssen. Es sollen sowohl neue Begegnungen sowie der Austausch und die Entwick
lung von Gemeinschaftsprojekten derjenigen gefördert werden, die sich bereits in einer 
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Region verwurzelt fühlen , als auch Gemeinschaftsprojekte für jene, für die der Identi
fikationsprozess mit einer neuen Umgebung und gegebenenfalls mit einer neuen Spra
che oder Kultur gerade erst begonnen hat. 

Der Heimat-Werkstatt wird Ihnen für folgendes Vorhaben gewährt: 

[Kurzbeschreibung des Vorhabens] 

2. Bewilligungsrahmen und Auszahlung 
Die Bereitstellung des Zuwendungsbetrages erfolgt im Haushaltsjahr 20xx. Abwei
chend von Nummer [1 .4 der Anlage 1 zu Nr. 5.1 VVG - Allgemeine Nebenbestimmun
gen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden (im Folgenden ANBest-G) 
ODER 1.4 der Anlage 2 zu Nummer 5.1 zu § 44 - Allgemeine Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung (im Folgenden ANBest P)] wird die Auszahlung 
automatisch nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids vorgenommen . 

Auf Grundlage des Finanzierungsplans, der Gegenstand des genannten Antrages ist, 
ergeben sich folgende zuwendungsfähige Gesamtkosten: 

Gesamtausgaben laut Kostenberechnung: 
hiervon zuwendungsfähig: 
Beantragte Zuwendung: 
in Prozent: 
Eigenanteil (mindestens 10 Prozent): 

3. Nebenbestimmungen 

Euro - --
Euro - - -
Euro ---
% ---
Euro - - -

Die ANBest-G/-P befinden sich in der Anlage zu diesem Zuwendungsbescheid und 
sind Bestandteil desselben . 

a) Durchführungszeitraum und allgemeine Bestimmung 
Nach der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus der Nordrhein-West
falen-Initiative „Heimat-Werkstatt" (Heimat-Werkstatt Nordrhein-Westfalen)" vom xx. 
Monat 20xx (MBI. NRW. S. xxx) ist das geplante Vorhaben durch Sie bis zum 31 . De
zember 20xx abzuschließen. Die Förderung durch das Ministerium für Heimat, Kom
munales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen ist in der öffentli
chen Kommunikation angemessen darzustellen. 

b) Verwendungsnachweis 
Der Verwendungsnachweis ist online auf Basis des im Online-Förderportal bereitge
stellten Online-Verwendungsnachweises zu führen. Der Verwendungsnachweis ist bis 
zum 30. Juni [auf Bewilligung folgendes Jahr] einzureichen. 
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c) Rückzahlung der Zuwendung 
Eine nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendung ist zurückzuzahlen. Abwei
chend von Nummer 8.5 Satz 1 der ANBest-P/Nummer 9.5 Satz 1 der ANBest-G kön
nen für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen 
in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 49a Absatz 4 in Verbin
dung mit Absatz 3 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S. 602) in der jeweils geltenden Fassung verlangt werden, wenn ausgezahlte Beträge 
nicht innerhalb des Durchführungszeitraums zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
verwendet worden sind und der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder 
widerrufen wird . 

4. Rechtsbehelfsbelehrung1 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho
ben werden . Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht [Sitz sowie Anschrift des Verwaltungsge
richts] einzulegen. 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elekt
ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen 
sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt
lungsweg gemäß§ 55a Absatz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht 
werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen 
Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das 
Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr
Verordnung vom 24. November 2017 (BGBI. 1 S. 3803) in der jeweils geltenden Fas
sung. 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde o
der eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfül
lung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie 
nach § 55d Satz 1 VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden . 

Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsbe
rechtigte Personen , denen ein sicherer Übermittlungsweg nach§ 55a Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. 

Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorüber
gehend nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach§ 55d Satz 1 und 2 
VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten 

1 Bei dem hier vorgeschlagenen Text handelt es sich um die aktuel le Empfehlung für das MHKBD. Diese Empfeh lung entbindet nicht von der Obliegenheit, in 

eigener Verantwortung die Rechtmäßigkeit der Rechtsbehelfsbelehrungen zu prüfen und die Entwicklung der einschlägigen Rechtsprechung im Blick zu halten. 

In jedem Fall ei ner förmlichen Zustellung sollte in Satz 1 der Rechtsbehelfsbeleh rung statt des Begriffs „ Bekanntgabe" zudem der Begriff „Zustellung" verwen

det werden. 
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der Geschäftsstelle zulässig . Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzein
reichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ; auf Anforderung ist ein elekt
ronisches Dokument nachzureichen. 

Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person ver
säumt werden sollte , so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden . 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

[gez. Name der Bearbeiterin oder des Bearbeiters] 

Anlage 
Allgemeine Nebenstimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)/ 
Allgemeine Nebenstimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden 
(ANBestG) 

- MBl. NRW. 2023 S. 123 
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1 

Richtlinie über die Gewährung von Billigkeits
leistungen für mit Erlaubnissen nach § 11 

des Tierschutzgesetzes ausgestattete Tierheime 
und ähnliche Einrichtungen zur Energiekosten

entlastung 
Unterstützung der genannten Tierheime und 

tierheimähnlichen Einrichtungen in Nordrhein
Westfalen bei der Bewältigung der stark 

gestiegenen Energiekosten 
(Billigkeitsrichtlinie Energiekostenentlastung 

Tierheime) 
Runderlass 

des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

02.01.09 -001006 

Vom 10. Februar 2023 

Zweck der Hilfen 

1.1 

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe 
des § 53 der Landeshaushaltsordnung vom 26 . April 1999 
(GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung und 
der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften zur Lan
deshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. 
S . 445) in der jeweils geltenden Fassung sowie dieser 
Richtlinie Billigkeitsleistungen für mit Erlaubnissen 
nach § 11 des Tierschutzgesetzes ausgestattete Tierheime 
und tierheimähnliche Einrichtungen, die durch die Ent
wicklungen der Energiepreise infolge des Ukrainekriegs, 
insbesondere in den Wintermonaten, finanziell an ihre 
Kapazitätsgrenzen gelangt sind. Die Billigkeitsleistun
gen werden als nicht zurückzahlbare Zuschüsse gewährt. 

1.2 

Ein Anspruch des Antragsstellers auf Gewährung der 
Billigkeitsleistungen besteht nicht. Die Bewilligungs
stelle entscheidet im Rahmen ihres pflichtgemäßen Er
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
über die Leistungen. Es wird pro Einrichtung gestaffelt 
nach der Größe der Einrichtung und Aufnahmekapazität 
von Tieren mit einem Pauschalbetrag gefördert. 

1.3 

Mit den Leistungen soll ein Teil der gestiegenen Energie
kosten aufgefangen werden, damit der rasante Anstieg 
der Kosten nicht existenzbedrohend für die Tierheime 
und tierheimähnlichen Einrichtungen wird, welche einen 
wichtigen Beitrag für den Tierschutz in Nordrhein-West
falen leisten und die behördlichen Strukturen, besonders 
vor Ort, in diversen Aufgaben entlasten. 

2 

Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind ausschließlich mit einer Erlaub
nis nach § 11 des Tierschutzgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 
1313), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 20 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert wor
den ist, ausgestattete Tierheime und tierheimähnliche 
Einrichtungen. Ist die Erlaubnis befristet und steht sie 
bei Antragstellung kurz vor Ablauf, so ist für die ab
schließende Antragsbearbeitung umgehend eine erneu
erte Erlaubnis vorzulegen. 

3 

Bemessungsgrundlage und Auszahlung der Billigkeits
leistungen 

3. 1 

Der Höchstbetrag für die Billigkeitsleistung ist nach der 
Größe und Aufnahmekapazität der Tierheime und tier
heimähnlichen Einrichtungen gestaffelt: 

a) Kleine Tierheime oder Einrichtungen (bis zu 20 aktu
ell untergebrachte Tiere) erhalten einmalig 5 000 Euro. 

b) Mittlere Tierheime oder Einrichtungen (bis zu 60 aktu
ell untergebrachte Tiere) erhalten einmalig 10 000 Euro. 

c) Große Tierheime oder Einrichtungen (bis zu 100 aktu
ell untergebrachte Tiere) erhalten einmalig 15 000 Euro. 

d) Sehr große Tierheime oder Einrichtungen (mehr als 
100 aktuell untergebrachte Tiere) erhalten einmalig 
25 000 Euro. 

Der Tierheimträgerverein beziehungsweise die tierheim
ähnliche Einrichtung kann diese Leistung bei der Bewil
ligungsbehörde beantragen, wenn er oder sie bestätigt, 
dass 

a) eine Erlaubnis nach § 11 des Tierschutzgesetzes von 
der zuständigen Behörde ausgestellt wurde, die bei 
Antragstellung und -bewilligung noch gültig ist, 

b) eine gewisse Anzahl von Tieren, je nach Staffelung, in 
der Einrichtung vorhanden ist, 

c) die Energiekosten im Vergleich zum Jahr 2021 erheb
lich gestiegen sind. Mit einem erheblichen Anstieg der 
Kosten ist hier mindestens ein Anstieg in Höhe von 50 
Prozent der monatlichen Energiekosten gemeint. 

3.2 

Die Auszahlung der bewilligten Billigkeitsleistung er
folgt durch die Bewilligungsbehörde nach Prüfung der 
Antragsunterlagen und Entscheidung über die Bewilli
gung. Für den Antrag ist das von der Bewilligungs
behörde auf ihrer Internetseite veröffentlichte Formular 
zu verwenden. Darüber hinaus hat der Tierheimträger
verein beziehungsweise die tierheimähnliche Einrich
tung im Rahmen der Antragstellung folgende Bestäti
gungen beziehungsweise Nachweise zu erbringen: 

a) Farbkopie oder -scan der erteilten Erlaubnis nach 
§ 11 des Tierschutzgesetzes , 

b) Kopie des Grundrisses der zu der Einrichtung gehö
renden Gebäude mit Angabe der Quadratmeter und 
Angaben der Raumnutzung sowie Angaben zum Tier
bestand (aktuelle Kopie des Bestandsbuches zum 
Zeitpunkt der Antragstellung), 

c) Jahresabrechnungen zu Strom- und Heizkosten für 
das Jahr 2021 sowie die jeweiligen Monatsabrechnun
gen der letzten drei vollen Monate vor Antragstellung. 

4 

Verfahren, Verwendungsnachweis, Prüfung, Auskunfts
pflichten 

4.1 

Anträge sind bei der Bewilligungsbehörde bis spätestens 
31. August 2023 schriftlich oder per E-Mail als unter
schriebenes, zusammenhängendes PDF-Dokument im 
Anhang unter Verwendung des Formulars zu stellen, das 
von der Bewilligungsbehörde auf ihrer Internetseite zu 
diesem Zweck veröffentlicht wurde. Anträge, die nach 
dem 31. August 2023 eingehen, können nicht berücksich
tigt werden. 

4.2 

Die bewilligte Billigkeitsleistung gilt mit der Auszah
lung grundsätzlich als zweckentsprechend verwendet. Es 
wird kein gesonderter Verwendungsnachweis gefordert. 
Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, die zweckent
sprechende Verwendung der Leistung stichprobenartig 
und bei Vermutung zweckfremder Nutzung zu prüfen. 

4.3 

Der antragstellende Tierheimträgerverein beziehungs
weise die tierheimähnliche Einrichtung ist verpflichtet, 
der Bewilligungsbehörde die zur Antragsbearbeitung 
und zur Prüfung der bestimmungsgemäßen Mittelver
wendung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen und zur Klärung des Sachverhalts gegebenenfalls 
erforderliche Fragen zu beantworten. 
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4.4 

Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Empfän
gern Prüfungen im Sinn des § 91 der Landeshaushalts
ordnung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 1999 S . 158), die 
zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. 
S. 1030) geändert worden ist, durchzuführen. 

4.5 

Unterlagen müssen zwecks Prüfung zehn Jahre lang ab 
Gewährung aufbewahrt werden. 

5 

Bewilligungsbehörde 

Zuständig für die Prüfung des Antrags , die Bewilligung 
und Auszahlung der Billigkeitsleistung sowie die Prü
fung der zweckentsprechenden Verwendung ist das für 
die Tierheime und tierheimähnlichen Einrichtungen zu
ständige Ministerium (Bewilligungsbehörde). 

6 

Erstattungspflicht 

6.1 

Der Empfänger der Billigkeitsleistung ist verpflichtet, 
diese unverzüglich zu erstatten, wenn die Gewährung 
auf falschen oder unvollständigen Angaben bei der An
tragstellung beruht, die durch die Gewährung der Billig
keitsleistung vorausgesetzte Unterstützung zur Entlas
tung aufgrund der gestiegenen Energiekosten wider Er
warten nicht mehr benötigt wird oder das Tierheim nicht 
weiter betrieben wird . 

6.2 

Die Erstattungspflicht besteht auch, wenn der Empfän
ger seinen Pflichten nach den Nummern 4.2 bis 4.5 nicht 
nachkommt. 

7 
Datenschutzerklärung 

Es wird darauf hingewiesen, dass die sich aus der An
tragsstellung, Mittelanforderung und nachfolgenden 
Prüfungen ergebenden Daten verarbeitet werden. 

8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft und am 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

- MBl. NRW. 2023 S. 129 

7861 

1 

Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur 

Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im 
Zusammenhang mit der Umsetzung 
der FFH- und Vogelschutzrichtlinie 

(FöRL Erschwernisausgleich Pflanzenschutz) 
Runderlass 

des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

II. 2 63.05.07.03 

Vom 16. Februar 2023 

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1 

Das Land gewährt Zuwendungen für den Ausgleich von 
Mehrausgaben und Mehraufwand bei der Bewirtschaf
tung landwirtschaftlicher Flächen aufgrund besonderer 
Einschränkungen bei der Verwendung von Pflanzen-

schutzmitteln im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
FFH- und der Vogelschutzrichtlinie zum Schutz der Bio
diversität sowie zum Erhalt und zur Entwicklung von 
Lebensräumen und Arten nach Maßgabe dieser Richtli
nie und auf Grundlage folgender Normen in der jeweils 
geltenden Fassung: 

a) § 23 und § 44 der Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26 . April 1999 (GV. 
NRW. S. 158) und der dazugehörigen Verwaltungsvor
schriften zur Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 
2022 (MBl. NRW. S. 445), 

b) GAK-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Juli 1988 (BGB!. I S. 1055), 

c) § 14 Absatz 6 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 
2012 (BGB!. I S. 148, 1281), 

d) § 4 der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vom 
10. November 1992 (BGB!. I S . 1887), 

e) Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vor
schriften für die Unterstützung der von den Mit
gliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrar
politik zu erstellenden und durch den Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent
wicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzie
renden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie 
derVerordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABI. L 435 vom 
6.12.2021 , S . 1), 

f) Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 über die 
Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Ge
meinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Ver
ordnung (EU) Nr. 1306/2013 (ABI. L 435 vom 
6.12.2021 , s. 187) , 

g) GAP-Direktzahlungen-Verordnung vom 24. Januar 
2022 (BGB!. I S . 139; 2022 I S. 2287) , 

h) Verordnung (EU) Nr. 2022/ 2472 der Kommission vom 
14. Dezember 2022 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Bin
nenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (ABI. L 327 vom 21.12.2 022 , S. 1), 

i) Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Arti
kel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im 
Agrarsektor (ABI. L 352 vom 24.12 .2013, S. 9) . 

1.2 

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf 
Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. 

2 

Gegenstand der Förderung 

2.1 

Förderfähig sind die durch das Verbot des § 4 Absatz 1 
der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung zur Anwen
dung bestimmter Pflanzenschutzmittel auf Ackerflächen 
einschließlich Dauerkulturen in Naturschutzgebieten, 
Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten, Natur
denkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen im 
Sinn des § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes verursach
ten Mehrausgaben und Mehraufwendungen bei der Be
wirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. 

2.2 

Finanzierung 

2.2.1 

Die Finanzierung erfolgt in Gebieten nach Nummer 2.1, 
die in Natu:ra-2000 Gebieten liegen, durch Mittel der 
Bund-Länder Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
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Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und des Landes 
N ord.rhein-Westfalen. 

2.2.2 

In Gebieten nach Nummer 2.1, die außerhalb von Na
tura-2000 Gebieten liegen, erfolgt die Finanzierung aus 
Landesmitteln. 

3 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfangende sind Betriebsinhaberinnen 
und Betriebsinhaber im Sinn des Artikels 3 Nummer 1 
der Verordnung (EU) 2021/2115 in Verbindung mit § 8 
Nummern 1 bis 4 der GAP-Direktzahlungen-Verord
nung, die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, 
deren Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen Zwe
cken dient, ausüben und den Betrieb bewirtschaften. 

4 

Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 

Zuwendungen werden nur für produktiv genutzte Acker
flächen einschließlich Dauerkulturen in Gebieten nach 
Nummer 2.1 gewährt. Flächen gelten als produktiv ge
nutzt, wenn sie bis zur Ernte nach ortsüblichen Maßstä
ben gepflegt und anschließend einer Ernte und Verwer
tung zugeführt werden. Für Landschaftselemente, still
gelegte oder aus der Erzeugung genommene Flächen 
wird keine Zuwendung gewährt. 

4.2 

Förderausschluss 

Ackerflächen, für die im Kalenderjahr eine Ausnahme 
nach § 4 Absatz 2 der Pflanzenschutz-Anwendungsver
ordnung zugelassen wird, sind von der Förderung ausge
schlossen. 

5 
Art, Höhe und Form der Zuwendung 

5.1 

Zuwendungsart: Projektförderung. 

5.2 

Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung. 

5.3 

Die Bagatellgrenze beträgt 500 Euro. 

5.4 

Form der Zuwendung: Zuschuss (in Gebieten nach 
Nr. 2.2.1) , De-minimis-Beihilfe (in Gebieten nach Num
mer 2.2.2). 

5.5 

Bemessungsgrundlage 

Die Höhe der Zuwendung bestimmt sich nach den durch 
die Vorgaben des § 4 der Pflanzenschutz-Anwendungs
verordnung zu erwartenden, pauschalierten Mehrausga
ben und Mehraufwendungen im Vergleich zu einer Be
wirtschaftung ohne diese Auflagen. 

Bemessungsgrundlage sind in Nordrhein-Westfalen gele
gene landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen. Die zu
wendungsfähige Fläche wird auf Grundlage des Flä
chenverzeichnisses zum Sammelantrag gemäß der Ver
ordnung (EU) 2021/2115 ermittelt. Zuwendungsfähig 
sind Teilschläge mit einer Mindestgröße von 0,1 Hektar. 

5.6 

Die Höhe der Zuwendung beträgt 

a) 382 Euro je Hektar produktiv genutzter Ackerfläche, 

b) 1527 Euro je Hektar produktiv genutzter Dauer
kulturen. 

Die Zuordnung von Kulturen zu den Nutzungsrichtun
gen a) und b) richtet sich nach einem Verzeichnis der 
Kulturarten und Fruchtarten für den Sammelantrag für 
die Direktzahlungen der Gemeinsamen Agrarpolitik, das 
unter Hinweis auf diese Richtlinie ab dem Beginn des je
weiligen Antragsjahres auf den Internet-Seiten der 
Landwirtschaftskammer NRW (www.landwirtschafts
kammer.de/foerderung/laendlicherraum/index.htm) ver
öffentlicht wird. 

5.7 

Beihilferechtliche Bestimmungen 

Für Zuwendungsempfangende mit Flächen in Gebieten 
nach Nummer 2.2.2 erfolgt die Förderung nach den Be
stimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 (De-mi
nimis-Beihilfen). Der Gesamtwert der gezahlten De-mi
nimis-Beihilfen darf in keinem Zeitraum von drei Kalen
derjahren den Betrag von 20 000 Euro überschreiten. 

6 

Sonstige Bestimmungen 

6.1 

Zuwendungen im Zusammenhang mit der FFR-Richt
linie und der Vogelschutz-Richtlinie dürfen nur bei 
Nachteilen gewährt werden, die sich aus Anforderungen 
ergeben, die über die Erhaltung des guten landwirt
schaftlichen und ökologischen Zustands im Sinn der Ver
ordnung (EU) 2021/2115 hinausgehen. Dies ist hier der 
Fall . 

6.2 

Wird auf einer Fläche des Betriebs ein Verstoß gegen die 
Vorschriften des § 4 Absatz 1 der Pflanzenschutz-An
wendungsverordnung festgestellt , wird für alle bean
tragten Flächen keine Zuwendung gewährt. Diese Be
stimmung gilt nicht bei Selbstanzeige, die vor einer mög
lichen Vor-Ort-Kontrolle oder im Fall der Ankündigung 
einer Vor-Ort-Kontrolle vor Ankündigung der Kontrolle 
stattfinden muss. In diesem Fall wird nur für die Fläche 
keine Förderung gewährt, auf der der Verstoß stattgefun
den hat. 

6.3 

Zuwendungsempfangende haben Verwaltungskontrollen 
und Kontrollen vor Ort so zuzulassen, dass zuverlässig 
geprüft werden kann, ob die Bedingungen für die Ge
währung der Zuwendung eingehalten werden. Die Ver
waltungskontrollen werden für alle förderrelevanten Vo
raussetzungen und Verpflichtungen anhand der vorlie
genden und sonstigen geeigneten Unterlagen 
durchgeführt. Bei Kontrollen vor Ort ist dem Kontroll
personal ein Betretungsrecht und das Recht auf eine an
gemessene Verweildauer auf den Grundstücken und in 
den Betriebs- und Geschäftsräumen sowie Einsicht
nahme in die für die Beurteilung der Zuwendungsvor
aussetzungen notwendigen betriebswirtschaftlichen Un
terlagen einzuräumen und die notwendigen Auskünfte 
zu erteilen. 

7 
Verfahren 

7.1 

Der Erschwernisausgleich Pflanzenschutz wird für das 
Kalenderjahr gewährt. 

7.2 

Der Antrag auf Erschwernisausgleich Pflanzenschutz ist 
nach dem von der Bewilligungsbehörde herausgegebe
nen Muster zusammen mit dem Sammelantrag gemäß 
der Verordnung (EU) 2021/2115 für das laufende Kalen
derjahr einzureichen. Hierzu ist die durch den Direktor 
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, GB 3 
- EU-Zahlstelle, angebotene digitale Software zu nutzen. 
Die Antragstellung muss beim Direktor der Landwirt
schaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauf
tragter erfolgen. Es gelten die Einreichungsfristen des 
Sammelantrages. Hierbei gelten auch die Nachfristrege-
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lungen des Sammelantrages mit prozentualen Kürzun
gen der Auszahlung im Fall der Antragstellung in der 
Nachfrist. Verspätet eingehende Anträge können nicht 
bewilligt werden und sind abzulehnen. 

7.3 

Bewilligu ngsbehörde ist die Direktorin oder der Direk
tor der Landwirtschaftskammer Nordrhein -Westfalen 
als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter. 

7.4 

Verwendungsnachweisverfahren 

Der Nachweis der Verwendung wird durch die Angaben 
im Zuwendungsantrag in Verbindung mit dem Zuwen
dungsbescheid geführt. 

7.5 
Auszahlungsverfahren 

Die Zuwendungen werden auf Antrag ausgezahlt. Der 
Antrag ist zusammen mit dem Sammelantrag einzurei
chen. Auszahlende Stelle ist der Direktor der Landwirt
schaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauf
tragter. 

7.6 

Zu beachtende Vorschriften 

Für die Antragstellung, Bewilligung und Auszahlung der 
Zuwendung einschließlich der örtlichen Kontrollen und 
die gegebenenfalls erforderliche Rückforderung der ge
währten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften 
zu § 44 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord
r hein-Westfalen soweit nicht in diesen Förderrichtlinien 
Abweichungen zugelassen worden sind. 

8 
Schlussbestimmungen 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2028 außer Kraft. 

- MBl. NRW. 2023 S . 130 

7861 

1 

Änderung der Richtlinie zur Förderung 
von speziellen Investitionen zur Verbesserung 
des Tierwohls und der Tiergesundheit in land

wirtschaftlichen Unternehmen 
Runderlass 

des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

II-3-63.05 .06 .03/000001 

Vom 16. Februar 2023 

Der Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirt
schaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 2. Juli 2021 
(MBl. NRW. S. 548) , der durch Runderlass vom 28. Novem
ber 2022 (MBl. NRW. S. 1003) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Richtlinie zur Förderung von speziellen Investitionen 
zur Verbesserung des Tierwohls, der Tiergesundheit 
und der Energiesicherheit in landwirtschaftlichen 
Unternehmen". 

2. In Nummer 1 Satz 2 wird das Wort „Ziel" durch das 
Wort „Ziele" ersetzt und die Wörter „sowie Maßnah
men, um die Energiesicherheit in Betrieben mit Tier
haltung sowie mit Lagerung von verderblichen 
pflanzlichen Produkten zu verbessern" angefügt. 

3. Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe g wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

b) Es wird folgender Buchstabe h angefügt: 

,,h) Anlagen zur Sicherung einer N otstromversor
gung." 

4. Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe c wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

b) Es wird folgender Buchstabe d angefügt: 

,,d) Anlagen und Gegenstände zur Einhaltung ge
setzlich vorgeschriebener Standards." 

5. Nach Nummer 8.3 wird folgende Nummer 8.4 ange
fügt: 

2 

„8.4 

Fördermaßnahmen nach Nummer 3 Buchstabe h müs
sen bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein ." 

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

- MBl. NRW. 2023 S. 132 

81 

1 

Zweite Änderung der ESF-Förderrichtlinie 
2021- 2027 
Runderlass 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
- Az.: IB2 - 2636 ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 

Vom 1. März 2023 

Die ESF-Förderrichtlinie 2021 - 2027 vom 18. Mai 2021 
(MBl. NRW. S. 389), geändert durch Runderlass vom 1. 
Juni 2022 (MBl. NRW. S. 587, ber. S. 627), wird wie folgt 
geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe „7.2 Regionalagenturen" wer
den die Wörter 

„8 Kapitel 

8.1 Coach2Change 

8.2 JTF-kofinanzierte Einzelprojekte 

9 Inkrafttreten" eingefügt. 

b) Die Angabe „8 In-Kraft-Treten" wird gestrichen. 

2. In Nummer 1.1.2 wird jeweils die An~abe „2.6 und 
7.1" durch die Angabe „2.6, 7.1 und 8.2' ersetzt. 

3. In Nummer 1.5.3 .1 wird nach Satz 4 folgender Satz 5 
eingefügt: 

„Sofern der beantragte Stellenanteil weniger als 
0,25 pro Person beträgt, ist dieser durch den An
tragsstellenden zu begründen. Die Bewilligungsbe
hörde hat die Begründung nach pflichtgemäßem Er
messen für den Einzelfall zu prüfen." 

4. In Nummer 1.5.3.5 werden nach dem Wort „Zuwen
dungsempfangenden" die Wörter „beziehungsweise 
Weiterleitungspartnern" eingefügt. 

5. In Nummer 1.7.1.3 wird nach dem Satz 3 folgender 
Satz eingefügt: 

,,Die Vorlage einer einfachen Kopie ist zulässig." 

6. Der Nummer 1.7.1.5 wird folgender Absatz 4 ange
fügt : 

Im Einzelfall kann bei ESF-Projekten nach Num
mer 7. 1 der ESF-Förderrichtlinie 202 1-2027 durch 
Beschluss der AG Einzelvorhaben die Förderung von 
mehreren Stellen nach FPl und beziehungsweise 
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oder FP2 beschlossen werden , sofern deren Notwen
digkeit und Angemessenheit (zum Beispiel aufgrund 
des Umfangs und der Bedeutung von wissenschaftli
chen Arbeiten, der Komplexität der Aufgaben und 
beziehungsweise oder dem Umfang der Verantwor
tung) anhand der Antragsunterlagen und der Beur
teilung durch das Fachreferat dokumentiert ist, auch 
wenn mit der Tätigkeit keine Leitungsfunktion ver
bunden ist. 

Funktion Tätigkeitsmerkmale für den Einzelfall 

FPl: Projektleitung Die Tätigkeit hebt sich wegen der 
große Projekte besonderen Schwierigkeit und der 

Bedeutung der Aufgabe (beispielsweise 
durch Umfang und Komplexität der 
wissenschaftlichen Arbeit) sowie der 
Größe ihrer Verantwortung von FP2 ab. 

FP2: Projektleitung Die Tätigkeit hebt sich wegen der 
kleine u. mittlere besonderen Schwierigkeit und der 
Projekte Bedeutung der Aufgabe (beispielsweise 

durch Umfang und Komplexität der 
wissenschaftlichen Arbeit) und/oder 
dem Umfang der Verantwortung von 
FP3 ab. " 

7. In Nummer 2.1.2 .7 werden die Wörter „die betriebli
che Ausbildung im Verbund mit dem Antrag vorzule
genden Ausbildungsrahmenplan" durch die Wörter 
,, der mit dem Antrag vorzulegende Ausbildungsrah
menplan" ersetzt. 

8. In Nummer 2.1.2.8 werden nach dem Wort „ist" die 
Wörter „in Kopie" eingefügt. 

9. Der Nummer 2.1.3.3 werden die Wörter „und Förder
dauer" angefügt. 

10. In Nummer 2.1.3.3.1 wird die Angabe „250" durch 
die Angabe „260" ersetzt. 

11. In Nummer 2.1.3.3 .2 wird die Angabe „145" durch 
die Angabe „150" und die Angabe „25 0" durch die 
Angabe „260" ersetzt. 

12. In Nummer 2.1.4.1 wird Satz 1 wie folgt gefasst: 

,,Die Zuwendung wird grundsätzlich auf Anforde
rung zum 15. Februar und 15. August eines Jahres 
ausgezahlt." 

13. In Nummer 2.3.3.6 werden nach dem Wort „Teilnah
mebestätigung" die Wörter „nach Beendigung der 
Weiterbildungsmaßnahme" eingefügt. 

14. In Nummer 2.3.5.2 wird das Wort „Beratungs
schecks" durch das Wort „Bildungsschecks" ersetzt. 

15. In Nummer 2.4.3.3.1 wird die Angabe „44" durch die 
Angabe „46" ersetzt. 

16. In Nummer 2.4.3.3.2 wird die Angabe „22" durch die 
Angabe „23" ersetzt. 

17. In Nummer 2.5.3.3 wird die Angabe „68" durch die 
Angabe „73" ersetzt. 

18. In Nummer 3.3.4.3 wird die Angabe „25" durch die 
Angabe „33,3" ersetzt. 

19. Der Nummer 3.3.4.4.3 wird folgender Satz angefügt: 

,,Die Teilnahme bleibt davon unberührt." 

20. Nach Nummer 5.2 .3.1.2 wird die folgende Num
mer 5.2.3.1.3 eingefügt: 

„5 .2.3.1.3 

Im Antrag ist vom Antragsstellenden subventionser
heblich zu erklären, dass für die Durchführung der 
Unterrichtsstunde durch hauptbeschäftigte Lehr
kräfte ausschließlich Personen eingesetzt werden , 
welche über einen Abschluss eines Bachelorstudi
ums oder eines gleichwertigen Abschlusses verfügen . 
Andernfalls bemisst sich die Förderung der Unter
richtsstunde nach den Standardeinheitskosten ge
mäß Nummer P8 der Anlage 3." 

21. In Nummer 5.2.6.1 werden nach dem Wort „Arbeits
vertrages" die Wörter „in Kopie sowie der Vorlage 
des Qualifikationsnachweises über den Abschluss ei
nes Bachelorstudiums oder eines gleichwertigen Ab
schlusses in Form von Zeugniskopien" eingefügt. 

22. In Nummer 6.1.3.3 wird die Angabe „700" durch die 
Angabe „725" ersetzt. 

23. In Nummer 6.4 .3 .3 wird das Wort „drei" durch das 
Wort „vier" ersetzt. 

24. In Nummer 6.5.3 .1 werden nach dem Wort „Zuwen
dungsempfangenden" die Wörter „und Weiterlei
tungspartner" eingefügt. 

25. Nach Nummer 6.5.3.6 wird die folgende Num
mer 6.5.3.7 eingefügt: 

„6.5.3 .7 

Im Antrag ist vom Antragsstellenden subventionser
heblich zu erklären, dass für die Durchführung der 
Unterrichtsstunde durch hauptbeschäftigte Lehr
kräfte ausschließlich Personen eingesetzt werden, 
welche über einen Abschluss eines Bachelorstudi
ums oder eines gleichwertigen Abschlusses verfügen. 
Andernfalls bemisst sich die Förderung der Unter
richtsstunde nach den Standardeinheitskosten ge
mäß Nummer P8 der Anlage 3." 

26. In Nummer 6.5.5.1 werden nach dem Wort „Arbeits
vertrages" die Wörter „in Kopie sowie der Vorlage 
des Qualifikationsnachweises über den Abschluss ei
nes Bachelorstudiums oder eines gleichwertigen Ab
schlusses in Form von Zeugniskopien" eingefügt. 

27. Nach Nummer 7.2 wird folgende Nummer 8 einge
fügt: 

„8 Kapitel 

8.1 

Coach2Change 

8.1.1 

Gegenstand der Förderung 

Gefördert wird ein individuelles Coaching von Be
schäftigten zur Vorbereitung auf die unternehmens
spezifischen Herausf.orderungen im Zuge der Trans
formation und des Ubergangs zu einer klimaneutra
len Wirtschaft im Rheinischen Revier und Nördlichen 
Ruhrgebiet. Ziel dessen ist es, Fähigkeiten von Be
schäftigten in Bezug auf Change-Management zu för
dern und zu entwickeln, um Veränderungsprozesse 
strategisch voranzutreiben und zu begleiten. 

8.1.2 

Zuwendungsempfangende 

Unternehmen als natürliche und juristische Perso
nen sowie als Personengesellschaften mit Arbeits
stätte in der JTF-Gebietskulisse des Rheinischen Re
viers und beziehungsweise oder des Nördlichen 
Ruhrgebiets (gemäß dem Postleitzahlenverzeichnis 
zur JTF-Gebietskulisse - Anlage 4). 

Als Zuwendungsempfangende ausgeschlossen sind 
Kommunen (zum Beispiel Kreise, kreisfreie Städte, 
kreisangehörige Städte und Gemeinden). 

Juristische Personen des privaten Rechts, an denen 
Länder und beziehungsweise oder Kommunen betei
ligt sind, können gefördert werden . 

8.1.3 

Zuwendungsvoraussetzungen 

8.1.3.1 

Die Anwendbarkeit der „De-minimis-Regelung" ge
mäß der Verordnung (EU) Nummer 1407/2013 ist er
füllt . 

8.1.3.2 

Im Antrag hat der Antragsteilende subventionser
heblich zu erklären: 

8.1.3.2 .1 

dass sein Unternehmen weniger als 250 Beschäftigte 
(Vollzeitäquivalente) hat. 
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8.1.3.2.2 

dass sein Unternehmen innerhalb der letzten zwölf 
Monate vor dem Zeitpunkt der Antragsstellung 
keine Bewilligung für „Coach2Change" erhalten hat. 
Maßgeblich ist das Datum der Erstbewilligung. 

8.1.3.2.3 

dass das Coaching von einem vom Antragsstellenden 
rechtlich unabhängigen Dritten durchgeführt wird. 

8.1.3.2.4 

dass das Coaching der Beschäftigten thematisch 
ausgerichtet ist auf 

a) Change-Management (dies bedeutet, insbeson
dere auf die Befähigung des Beschäftigten zum 
Management und zu der Organisation von grund
legenden Veränderungsprozessen im Unterneh
men) und/oder 

b) Transformationsprozesse im Unternehmen (dies 
bedeutet, insbesondere sowohl auf den Umgang 
mit Veränderungen des Arbeitsplatzes und der 
Arbeitsbedingungen des individuellen Beschäf
tigten, als auch mit der gezielten Umgestaltung 
der Grundstruktur eines Unternehmens mit der 
Folge von tiefgreifenden Veränderungen). 

8.1.4 

Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

8.1.4.1 

Finanzierungsart 

Anteilfinanzierung. 

8.1.4.2 

Bemessungsgrundlage 

8.1.4.2 .1 

Coaching-Tag (= mindestens sechs Zeitstunden in
klusive Pausen) 

Standardeinheitskosten gemäß Nummer P13 der An
lage 3. 

8.1.4.2.2 

Personalfreistellung während eines Coaching-Tages 

Standardeinheitskosten gemäß Nummer P14 der An
lage 3. 

8.1.4.3 

Förderhöhe 

8.1.4.3 .1 

Coaching-Tag 

Es werden 50 Prozent der Standardeinheitskosten 
(P13) gewährt. Es sind nur ganze Tage förderfähig. Je 
Bewilligung dürfen maximal 15 Coaching-Tage ge
währt werden. 

8.1.4.3.2 

Personalfreistellung der Beschäftigten während ei
nes Coaching-Tages 

Je Beschäftigtem an dem teilgenommenen Coaching
Tag werden 50 Prozent der Standardeinheitskosten 
(P14) gewährt. Die Förderung ist auf die Freistellung 
von maximal drei Beschäftigten pro geförderten 
Coaching-Tag begrenzt. 

8.1.5 

Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

8.1.5.1 

Für Prüfzwecke sind vom Zuwendungsempfangen
den Unterlagen (zum Beispiel Kopie des Jahresab-

schlusses, Erklärung einer Steuerberaterin bezie
hungsweise eines Steuerberaters oder Erklärung ei
ner Wirtschaftsprüferin beziehungsweise eines 
Wirtschaftsprüfers) vorzuhalten, welche die subven
tionserhebliche Erklärung zur Angabe der Beschäf
tigtenzahl (Vollzei täquivalente) bestätigen. Zum 
Zeitpunkt der Antrag-stellung darf der Nachweis 
(Datum des Dokuments) nicht älter als ein Jahr sein . 

8.1.5.2 

Nachweis der Verwendung 

Der Nachweis derVerwendung ist durch eine unter
schriebene Erklärung der gecoachten Beschäftigten 
und des Coachs zu erbringen, in dem die durchge
führten Coaching-Tage zu dokumentieren sind. 

8.1.5.3 

Ein Coaching-Tag umfasst mindestens sechs Zeit
stunden inklusive Pausenzeiten. Es sind nur ganze 
Tage förderfähig. 

8.1.5.4 

Das Coaching kann als Einzel- oder Gruppencoa
ching durchgeführt werden. 

8.1.5.5 

Auszubildende und Praktikanten zählen nicht zu 
den förderfähigen Beschäftigten gemäß Num
mer 8.1.4.3.2, diese sind daher von der Förderung 
ausgeschlossen ." 

8.2 

JTF-kofinanzierte Einzelprojekte 

8.2.1 

Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Projekte, die 

- keinem Programm dieser Richtlinie zuzuordnen 
sind , 

- aus JTF-Mitteln kofinanziert werden, 

- sich auf mindestens eine den JTF betreffende Ge-
bietskörperschaft beziehen und 

- einen positiven Beschluss der AG Einzelvorhaben 
haben. 

8.2.2 

Zuwendungsvoraussetzungen 

8.2.2 .1 

Die AG Einzelvorhaben hat einen positiven Be
schluss zur formellen Beantragung des Projekts ge
troffen. 

Bei der Beschlussfassung müssen sich die zu för
dernden Einzelprojekte durch die Erfüllung nachfol
gender Voraussetzung auszeichnen: 

- Relevanz des Projekts für das spezifische Ziel des 
JTF, 

- Berücksichtigung der regionalen Herausforderun
gen der Transformation und 

- Zuordnungen zu mindestens einem der Anwen
dungsbereiche des JTF: 

- Weiterqualifizierung und Umschulung von Be
schäftigten und Arbeitssuchenden, 

- Unterstützung Arbeitssuchender bei der Ar
beitssuche, 

- aktive Eingliederung von Arbeitssuchenden oder 

- sonstige Tätigkeiten in den Bereichen Bildung 
und soziale Eingliederung. 
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8.2.2 .2 
Im Antrag ist vom Antragsstellenden subventionser
heblich zu erklären, dass während der Durchfüh
rung des Projektes keine Einnahmen aus der Pro
jekttätigkeit erwirtschaftet werden (zum Beispiel 
durch Kursgebühren oder Beratungsdienstleistun
gen). Die Erklärung gilt auch im Falle einer Weiter
leitung der Zuwendung. 

8.2.3 
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

8.2.3 .1 
Finanzierungsart 
Der Beschluss der AG Einzelvorhaben umfasst die 
Festlegung der Finanzierungsart. 

8.2 .3.2 
Bemessungsgrundlage 

8.2.3.2.1 
Standardeinheitskosten für Personaleinsatz nach 
Funktionen 
Standardeinheitskosten gemäß Nummer 1.5 .3. 1 (FPl 
- FP5 der Anlage 3). 

8.2.3 .2 .2 
Ausbildung in Vollzeit 
Standardeinheitskosten gemäß Nummer APl der 
Anlage 3. 

8.2 .3.2.3 
Ausbildung in Teilzeit 
Standardeinheitskosten gemäß Nummer AP2 der 
Anlage 3. 
Sofern bei der Ausbildung in Teilzeit vom Zuwen
dungsempfangenden subventionserheblich erklärt 
wird, dass die Ausbildungsvergütung in Höhe der 
Ausbildungsvergütung einer Ausbildung in Vollzeit 
vereinbart ist, sind Standardeinheitskosten gemäß 
Nummer 8.2 .3.2.2 anzusetzen. 

8.2.3.2.4 
Restkosten pauschale 
Pauschalsatz gemäß Nummer 1.5.3.2 in Höhe von bis 
zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Standardein
heitskosten für Personaleinsatz nach Funktionen 
(RPl der Anlage 3). Der Beschluss der AG Einzelvor
haben umfasst die Festlegung der Höhe des Pau
schalsatzes. 

8.2.3 .2 .5 
Alternativ zur Anwendung der Restkostenpauschale 
können in begründeten Einzelfällen folgende Be
messungsgrundlagen angesetzt werden: 

8.2.3.2.5.1 
Arbeitsplatzbezogene Ausgaben 
Pauschalsatz gemäß Nummer 1.5.3.3 in Höhe von 15 
Prozent der zuwendungsfähigen Standardeinheits
kosten für Personaleinsatz nach Funktionen (PSI 
der Anlage 3). 

8.2 .3.2.5.2 
Sonstige projektbezogene Ausgaben 
In begründeten Einzelfällen kann die Förderung von 
sonstigen tatsächlich entstandenen Ausgaben gemäß 
Nummer 1.5.3.4 erfolgen. Eine besondere Begrün
dung ist seitens des Antragstellers vorzulegen. Eine 
zusätzliche Förderung in Form der Restkostenpau
schale ist ausgeschlossen. 

8.2 .3.2.6 
Im Einzelfall können nach Genehmigung durch die 
ESF-Verwaltungsbehörde die in Artikel 53 bis 56 der 

Verordnung (EU) 2021/1060 genannten Methoden 
zur Berechnung von vereinfachten Kostenoptionen 
im Rahmen dieser Richtlinie Anwendung finden. 

8.2.3.3 
Förderhöhe 
Der Beschluss der AG Einzelvorhaben umfasst die 
Festlegung der Förderhöhe. 

8.2.4 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

8.2.4.1 
Nachweis der Verwendung 
Es ist ein monatlicher Ausbildungsnachweis zu füh
ren. Dieser ist vom Auszubildenden und von dem 
Ausbilder oder dem Zuwendungsempfangenden be
ziehungsweise dem Weiterleitungspartner durch Un
terschrift zu bestätigen. 

8.2 .5 
Zuständigkeiten 

8.2.5.l 
AG Einzelvorhaben 
Die AG Einzelvorhaben ist zwischengeschaltete 
Stelle im Rahmen der Umsetzung des ESF in Nord
rhein-Westfalen. Sie hat die Aufgabe, alle Projekte, 
die außerhalb von Programmen zur Förderung unter 
Beteiligung des ESF/JTF beantragt werden, zu prü
fen und eine Förderentscheidung zu treffen. 
Die AG Einzelvorhaben setzt sich für 
- Projekte der Arbeitspolitik aus den folgenden 

stimmberechtigten Mitgliedern zusammen: 
- Abteilungsleitung der für Arbeit zuständigen 

Abteilung (Vorsitz), 

- Gruppenleitungen der für Arbeit zuständigen 
Abteilung, 

- Vertretung der ESF-Verwaltungsbehörde, 
- Vertretung des Fachreferats. 

- alle anderen Projekte aus den folgenden stimmbe-
rechtigten Mitgliedern zusammen: 
- Abteilungsleitung der für Arbeit zuständigen 

Abteilung (Vorsitz), 

- Vertretung der ESF-Verwaltungsbehörde, 
- Vertretung der zuständigen Fachressorts . 

Die Vertretung der Mitglieder ist möglich. Beschlüsse 
werden im Konsens getroffen. 

8.2.5 .2 
Geschäftsstelle der AG Einzelvorhaben 
Die Geschäftsstelle der AG Einzelvorhaben ist Be
standteil der Verwaltungsbehörde für den ESF in 
Nordrhein-Westfalen. Sie ist für die Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung der Beschlussfas
sung der AG Einzelvorhaben zuständig. 
Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle gehört unter 
anderem auch, 
- b,ei eingeschränkt positiven Beschlüssen, die 

Uberarbeitung zu begleiten und die Förderfähig
keit zu bestätigen, 

- zuwendungsrechtliche Fragen während des Be
willigungsverfahrens und der Projektumsetzung 
abschließend zu entscheiden. 

8.2.6 

Verfahren 

Der Antragstellende sendet eine Projektkonzeption, 
bestehend aus inhaltlicher Beschreibung des geplan
ten Projekts und ausführlichem Finanzierungsplan, 
an die Geschäftsstelle der AG Einzelvorhaben im für 
Arbeit zuständigen Ministerium. 
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Die Einbindung der Regionalagenturen bei Projek
ten der Arbeitspolitik mit regionaler Schwerpunkt
setzung erfolgt durch die Geschäftsstelle der AG 
Einzelvorhaben. 

Zur Projektkonzeption wird die Stellungnahme des 
zuständigen Fachreferats herangezogen. Für die Ein
holung notwendiger Gutachten ist das Fachreferat 
zuständig. 

Mit der Stellungnahme des Fachreferats sowie einer 
im Bedarfsfall erforderlichen zuwendungsrechtli
chen Einschätzung der Geschäftsstelle der AG Ein
zelvorhaben wird die Projektkonzeption zur Ent
scheidung der AG Einzelvorhaben vorgelegt. Die AG 
Einzelvorhaben entscheidet im Rahmen einer Sit
zung oder per Umlaufbeschluss. 

Den Beschluss teilt die Geschäftsstelle der AG Ein
zelvorhaben dem Antragstellenden mit. Bei positi
vem Beschluss kann der Förderantrag bei der Ge
schäftsstelle der AG Einzelvorhaben gestellt werden. 

Die Geschäftsstelle der AG Einzelvorhaben übersen
det den Antrag an die zuständige Bewilligungsbe
hörde. Der begleitende Erlass ist zu beachten. Die 
beteiligten Ressorts weisen die für die Kofinanzie
rung benötigten Landesmittel der zuständigen Be
willigungsbehörde zu." 

28 . Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 9. 

29 . Die Anlagen 2 bis 4 erhalten die aus dem Anhang zu 
diesem Runderlass ersichtliche Fassung. 

2 

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. März 2023 in 
Kraft. 
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Anlage 2 zur ESF-Förderrichtlinie 2021 - 2027 

Allgemeine Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen unter Beteiligung 

des Europäischen Sozialfonds 
(ANBest-ESF) 

in der Fassung vom 1. März 2023 

Die ANBest-ESF enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36 

VwVfG. NRW. sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zu

wendungsbescheides , soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Inhalt: 

1 Umsetzung des Projekts 

2 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

3 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

4 Vergabevorschriften sowie Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 

5 Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfangenden 

6 Nachweis der Verwendung 

7 Prüfung der Verwendung 

8 Erstattung der Zuwendung , Verzinsung 

9 Öffentlichkeitsarbeit 

10 Sonstige Regelungen 

1 

Umsetzung des Projekts 

Die Zuwendung erfolgt auf Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen (Standardeinheitskosten , 

Pauschalbeträge und/oder Pauschalsätze) und/oder tatsächlich entstandenen Ausgaben (projektbezo

gene Ausgaben) . 

1.1 

Bei der Bewilligung der Standardeinheitskosten für Personaleinsatz nach Funktionen wird das im Pro

jekt eingesetzte Personal folgenden Funktionen zugeordnet: 

• Projektleitung großer Projekte, 

• Projektleitung kleiner und mittlerer Projekte, 

• Herausgehobene Projektmitarbeit , 

• Projektmitarbeit, 

• Fachkraft. 

1 / 15 
Stand: 01.03.2023 
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1.2 

Die bei der Bewilligung durch die Bewilligungsbehörde erfolgte Zuordnung des Personals zu bestimm

ten Funktionen ist bindend . Abweichungen bedürfen der Zustimmung. Diese ist vom Zuwendungsemp

fangenden grundsätzlich vorher bei der Bewilligungsbehörde zu beantragen. 

1.3 

Für das im Projekt tätige Personal gelten entschuldigte Fehlzeiten (zum Beispiel Krankheit, Urlaub) als 

Arbeitszeit. 

2 

Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

2.1 

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheides bestimmten Zwecks verwendet 

werden . 

2.2 

Die Finanzierungspläne für 

• Zuwendungen auf der Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen und 

• Zuwendungen für tatsächlich entstandene Ausgaben 

sind hinsichtlich ihres Gesamtergebnisses jeweils getrennt voneinander verbindlich . 

2.3 

Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet 

werden und werden die Gesamtausgaben der Zuwendungsempfangenden überwiegend aus Zuwen

dungen der öffentlichen Hand bestritten, dürfen die Zuwendungsempfangenden ihre Beschäftigten fi

nanziell nicht besserstellen als vergleichbare Landesbeschäftigte. Höhere Vergütungen als nach dem 

TV-L sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden . Diese Rege

lung gilt nicht, wenn Personalausgaben auf Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen gefördert wer

den oder eine abweichende tarifvertragliche Regelung besteht. 

2.4 

Die Zuwendung wird auf Anforderung zum 15.02 ., 15.05., 15.08. und 15.11 . ausgezahlt. Die Zuwen

dung darf nur soweit und nicht eher angefordert werden , als sie innerhalb von zwei Monaten nach 

Auszahlung den Zuwendungsempfangenden für Ausgaben zustehen. Die Anforderung jedes Teilbe

trages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben und Unterlagen enthalten. 

Die Zuwendungsempfangenden haben bei der Anforderung der Mittel den jährlichen Bewilligungsrah

men des Zuwendungsbescheides zu berücksichtigen . 

2 / 15 
Stand : 01 .03.2023 
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2.5 

Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden , wenn sich heraus

stellt, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

2.6 

Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden. 

2.7 

Wenn nach dem Zuwendungsbescheid die Zuwendung oder Teile der Zuwendung an Dritte weiterge

leitet werden , sind die Zuwendungsempfangenden verpflichtet, zur einheitlichen Regelung des Rechts

verhältnisses zwischen ihnen und Dritten einen Weiterleitungsvertrag gemäß dem Musterweiterleitungs

vertrag abzuschließen. Eine Kopie des Vertrages beziehungsweise der Verträge sind zusammen mit 

dem ersten Mittelabruf der Bewilligungsbehörde zu übersenden. 

3 

Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

3.1 

Bei Zuwendungen auf der Grundlage von Standardeinheitskosten: 

Reduzieren sich nach der Bewilligung für die Berechnung der Zuwendung herangezogenen Grundla

gendaten (Einheiten), so ermäßigt sich die Zuwendung 

• bei Anteilfinanzierung und Festbetragsfinanzierung anteilig , 

• bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag . 

3.2 

Bei Zuwendungen für tatsächlich entstandene Ausgaben: 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Ausgaben für den 

Zuwendungszweck, so ermäßigt sich - außer bei einer Festbetragsfinanzierung - die Zuwendung 

• bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vor

gesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfangenden, 

• bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag . 

4 

Vergabevorschriften sowie Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 

4.1 

Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Richtlinien der Europäischen Union haben die Zuwendungs

empfangenden bei derVergabe von Aufträgen rechtsverbindlich Teil 4, Kapitel 1 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und die Vergabeverordnung (VgV) anzuwenden , wenn sich der 
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geschätzte Auftragswert wenigstens auf die in § 3 VgV genannten Beträge (EU-Schwellenwerte) be

läuft. Weitere Verpflichtungen aufgrund anderer Vergabebestimmungen sind ebenfalls einzuhalten . 

4.2 

Die Regelungen unter Nummer 4.3 bis Nummer 4.4 gelten ausschließlich für die Programme 

• Fachkräfte (Nummer 2.6.3.2.5.2 der ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 (ESF-RL)) , 

• Einzelprojekte (Nummern 7.1 .3.2.5.2 und 8.2.3.2.5.2 der ESF-RL) 

4.3 

Vergabe von Aufträgen 

4.3.1 

Bei Förderung von projektbezogenen Ausgaben ist unter Beachtung der Nummer 4.3.5 je nach Höhe 

der Zuwendung eines der folgenden Verfahren maßgebend: 

a) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu nicht mehr als 50 Pro

zent aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, haben Aufträge nur an fachkundige und leistungsfä

hige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu vergeben. Soweit möglich sind dazu min

destens drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren. 

Leistungen bis zu einem voraussichtl ichen Auftragswert von 5 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) kön

nen ohne ein Vergabeverfahren sowie ohne Dokumentation der Preisermittlung beschafft werden 

(Direktkauf). Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen . 

b) Zu:,vendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 Prozent 

aus öffentlichen Mitteln finanziert werden , haben , soweit die Zuwendung bis oder bei Finanzierung 

durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendungen bis 500 000 Euro beträgt, Aufträge nur 

an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu ver

geben. Soweit möglich sind dazu mindestens drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse 

sind zu dokumentieren. Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro 

(ohne Umsatzsteuer) können ohne ein Vergabeverfahren sowie ohne Dokumentation der Preiser

mittlung beschafft werden (Direktkauf). Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen . 

c) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 Prozent 

aus öffentlichen Mitteln finanziert werden , haben, soweit die Zuwendung über oder bei Finanzierung 

durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendungen über 500 000 Euro beträgt, bei der 

Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die Unterschwellenvergabeordnung 

vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwen

dung gültigen Fassung, ausgenommen der Vorschriften 

• §§ 7, 17, 18, 19, 28 Absatz 1 Satz 3, 29, 30, 38 Absatz 2 bis 4, 39, 40 (elektronischen Vergabe) 

• § 16 (Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe ; zentrale Beschaffung) 

• § 22 (Aufteilung nach Losen), 

• § 44 (ungewöhnlich niedrige Angebote) , 
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• § 46 (Unterrichtung der Bewerber und Bieter), 

unter Berücksichtigung der folgenden Maßgaben anzuwenden: 

4.3.2 

Wertgrenzen zur Vergabe 

Beschränkte Ausschreibung 

Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sind ohne weitere Vorausset

zungen , bis zu einem Auftragswert von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne Durchführung eines 

Teilnahmewettbewerbes zulässig . 

Verhandlungsvergabe oder Freihändige Vergabe 

Eine Verhandlungsvergabe oder eine Freihändige Vergabe ist ohne weitere Begründung bei Aufträgen 

bis zu einem Wert von 50 000 Euro ohne Umsatzsteuer zulässig . 

Direktkauf 

Bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro ohne Umsatzsteuer muss kein Vergabe

verfahren durchgeführt werden sowie keine Dokumentation der Preisermittlung erfolgen. 

Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen . 

Verpflichtungen aufgrund von EU-Vergabebestimmungen sind ebenfalls einzuhalten (siehe Nummer 

4.1 ). 

4.3.3 

Schätzung der Auftragswerte 

Bei der Schätzung der Auftragswerte ist§ 3 der Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBI. 1 S. 

624) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwendung gültigen Fassung entsprechend 

anzuwenden. Hierbei ist grundsätzlich von der geschätzten Gesamtvergütung für die vorgesehene 

Leistung auszugehen . 

Leistungen, die im Hinblick auf ihre technische und wirtschaftliche Funktion einen einheitlichen Charak

ter aufweisen, sind zusammenzufassen (funktionale Betrachtungsweise). Hierbei sind organisatorische, 

inhaltliche, wirtschaftliche sowie technische Zusammenhänge zu berücksichtigen . 

4.3.4 

Abwicklung per E-Mail 

Verhandlungsvergaben oder Freihändige Vergaben können bis zu einem Auftragswert von 25 000 Euro 

ohne Umsatzsteuer sowie in den Fällen des § 12 Absatz 3 Unterschwellenvergabeordnung per E-Mail 

abgewickelt werden . 

4.3.5 

Bei Förderung von projektbezogenen Ausgaben im Bereich der Gemeinden (GV) gilt: 
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Die Zuwendungsempfangenden im Bereich der Gemeinden haben bei der Vergabe von Aufträgen zur 

Erfüllung des Zuwendungszwecks die nach dem Gemeindehaushaltsrecht anzuwendenden Vergabe

grundsätze zu beachten. 

4.4 

Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 

4.4.1 

Die Ausgaben werden nur dann anerkannt, wenn sie durch Rechnung und Dokumentation des Zah

lungsflusses (zum Beispiel Kontoauszug, Quittung) nachgewiesen werden . 

Für vorsteuerabzugsfähige Zuwendungsempfangende: 

Die erstattungsfähige Umsatzsteuer ist nicht förderfähig. 

4.4.2 

Die Zuwendungsempfangenden haben für die geförderten projektbezogenen Ausgaben eine geson

derte Kostenstelle oder einen eigenen Kontenkreis einzurichten oder alle dem Projekt zugehörigen 

Belege mit einer von ihnen zu vergebenen Projektnummer zu versehen , so dass alle Einnahmen und 

Ausgaben , unterteilt nach Einnahme- und Ausgabeart , eindeutig dem Projekt zuzuordnen sind . Diese 

Unterlagen sind für eventuelle Überprüfungen vorzuhalten. 

4.4.3. 

Aus der Zuwendung dürfen bewegliche Gegenstände nur bis zu einem Anschaffungspreis von 800 

Euro (netto) angeschafft werden . Sie müssen für die Durchführung des Projektes notwendig und ihre 

Anschaffung wirtschaftlich sein. Für die Beurteilung der Förderfähigkeit ist stets der Anschaffungspreis 

für den jeweiligen Gegenstand maßgebend, unbeachtlich des prozentualen Einsatzes im Projekt. Die 

durch die Zuwendung erworbenen Gegenstände sind während des Projektzeitraumes an den Zuwen

dungszweck gebunden. Nach Ende des Durchführungszeitraums ist die Zweckbindung aufgehoben. 

4.4.4 

Ausgaben für den Erwerb von Land und Immobilien sowie für die Bereitstellung von Infrastruktur sind 

nicht förderfähig . 

5 

Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfangenden 

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde mitzuteilen, 
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5.1 

wenn sie nach Antragsstellung weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen 

Stellen beantragen oder von diesen erhalten oder wenn sie - gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten 

erhalten , 

5.2 

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich 

ändern oder wegfallen , 

5.3 

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei

chen ist, 

5.4 

die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht mehr innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 

den Zuwendungsempfangenden zustehen , 

5.5 

ein Insolvenzverfahren über ihr oder sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird . 

6 

Nachweis der Verwendung 

6.1 

Verwendungsnachweis 

Spätestens drei Monate nach Ablauf des Durchführungszeitraums ist der Anspruch auf die erhaltene 

Zuwendung nachzuweisen . Soweit das Ende des Durchführungszeitraums in den Monat Dezember fällt , 

gilt der 28. Februar des Folgejahres als spätester Vorlagetermin. 

Zwischennachweis 

Für Projekte , deren Durchführungszeitraum über den 31 .12. andauert, ist bis zum 31 .01 . des Folge

jahres ein Zwischennachweis in der Form des Verwendungsnachweises vorzulegen. 

6.2 

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

6.3 

In dem Sachbericht sind die Umsetzung des Projektes sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzu

stellen. 
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6.4 

Der zahlenmäßige Nachweis ist durch das Begleitsystem ABBA-Online zu dokumentieren. 

6.4 .1 

Die beleghafte Dokumentation des zahlenmäßigen Nachweises hat im folgenden Umfang zu erfolgen: 

6.4.1.1 

Bei teilnehmerbasierten Zuwendungen (auf Grundlage von programmspezifischen Standardeinheits

kosten): 

Die Anwesenheit der Teilnehmenden in dem Projekt beziehungsweise das Befinden des Auszubilden

den in Ausbildung ist entsprechend dem beigefügten Teilnahmenachweis beziehungsweise Ausbil

dungsnachweis zu erfassen. 

6.4.1.2 

Bei Zuwendungen für Personaleinsatz nach Funktionen (auf Grundlage von Standardeinheitskosten 

für Personaleinsatz nach Funktionen): 

6.4.1.2.1 

Mit Vorlage des Zwischen- und Verwendungsnachweis ist als Nachweis zur Projekttätigkeit die Erklä

rung zur Projekttätigkeit vorzulegen. In der Erklärung zur Projekttätigkeit ist vom Zuwendungsempfan

genden und von der/dem im Projekt direkt Beschäftigten zu erklären , in welchem Umfang der tatsäch

liche Einsatz im Projekt in dem jeweiligen Jahr erfolgt ist. Sofern die/der Beschäftigte in mehreren 

Funktionen eingesetzt war, ist die Erklärung zur Projekttätigkeit für jede Funktion separat auszustellen. 

6.4.1.2.2 

Bei Personal , welGhes nicht den gesamten Monat im Projekt eingesetzt ist, ist die Pauschale nur antei

lig förderfähig. Im zahlenmäßigen Nachweis ist vom Zuwendungsempfangenden eine Berechnung 

nach der Dreißigstel-Methode anteilig für die eingesetzten Tage vorzunehmen. Dabei ist jeder Monat 

unabhängig von seiner tatsächlichen Länge mit 30 Tagen anzusetzen . Der Anteil errechnet sich, in 

dem die eingesetzten Tage durch 30 Tage dividiert werden . 

6.4.1.3 

Bei Zuwendungen für Restkosten oder arbeitsplatzbezogene Ausgaben (auf Grundlage von Pau

schalsätzen): 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben errechnen sich prozentual auf Grundlage der nachgewiesenen 

Stelleneinheiten für Personaleinsatz nach Funktionen gemäß Nummer 6.4.1.2 der ANBest-ESF. Dar

über hinaus sind für die Anerkennung von Restkosten oder arbeitsplatzbezogenen Ausgaben keine 

weiteren Belege vorzulegen. 

6.4.1.4 

Bei Zuwendungen für projektbezogene Ausgaben: 
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• In der Belegliste sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt 

entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit 

dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistun

gen Dritter, Beiträge, Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten . Aus dem Nachweis müs

sen Tag , Empfänger/in, Einzahler/in , ggf. Art der Vergabe sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zah

lung ersichtlich sein . 

• Die Belege sind im Rahmen von Prüfungen vorzuhalten . Dabei müssen die Belege die im Geschäfts

verkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten , die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungs

empfangenden, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Ver

wendungszweck. 

• Soweit der Zuwendungsempfangende die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatz

steuergesetzes hat, dürfen nur Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden . 

6.4 .1.5 

Bei Finanzierungsbeteiligung durch bürgerschaftliches Engagement: 

Der Nachweis der geleisteten Arbeitsstunde hat durch die Vorlage von Stundenzetteln zu erfolgen. 

Die Stundenzettel sind auszudrucken, zu unterschreiben und jedem Begleitbogen beizufügen. 

6.4.1.6 

Bei Beteiligung an dem geförderten Projekt durch Überlassung von Personal durch Dritte: 

Soweit sich Dritte außerhalb des Finanzierungsplans durch die (unentgeltliche) Überlassung von Per

sonal an dem geförderten Projekt beteiligen , hat der Nachweis der Arbeitsleistung durch die Vorlage 

von Stundenzetteln zu erfolgen. Die Stundenzettel sind jedem Begleitbogen beizufügen. 

6.4.1.7 

Bei Beteiligung an dem geförderten Projekt durch Arbeitslosengeld II-Leistungen (ALG II-Leistungen): 

Der Nachweis, dass von den Teilnehmenden entsprechende ALG II-Leistungen bezogen werden, ist 

vom Zuwendungsempfangenden durch Teilnehmendenlisten und Erklärung der Teilnehmenden zu be

legen. 

6.4.1.8 

Die Unterschrift des Zuwendungsempfangenden beziehungsweise des Weiterleitungspartners kann 

auch von einer vertretungsberechtigten Person erfolgen, sofern ein Nachweis (in Kopie) über die 

Zeichnungsbefugnis vorgelegt wird . Der Nachweis über die Zeichnungsbefugnis kann zum Beispiel 

durch einen Auszug beziehungsweise einer Kopie des Handelsregisters oder Kopie des Schreibens 

über die interne Anweisung erbracht werden . Bei Kommunen wird auf einen Nachweis der Zeich

nungsbefugnis verzichtet. 

6.4.2 

Neben der Übermittlung in ABBA-Online ist der Zwischen- beziehungsweise Verwendungsnachweis 

mit dem Begleitbogen, der Belegliste sowie den übrigen Dokumentationen und der entsprechenden 
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subventionserheblichen Erklärung der Zuwendungsempfangenden rechtswirksam zu übermitteln. 

Hierbei kann die Schriftform gemäß§ 3a VwVfG durch die elektronische Form ersetzt werden . 

6.5 

Zu den Belegen gehören anspruchsbegründende Unterlagen, Erklärung zur Projekttätigkeit, Teilnah

menachweise, Ausbildungsnachweise, Nachweis über die Zeichnungsbefugnis (ausgenommen sind 

Kommunen), Vergabeunterlagen , Teilnehmendenfragebögen (sofern nicht digital erfasst), und Stunden

zettel sowie sonstige Unterlagen, soweit sie nach dem Zuwendungsbescheid vorgeschrieben sind . 

Von den Zuwendungsempfangenden sind folgenden Belege im Original an die Bewilligungsbehörde zu 

übersenden: 

• Unterschriebene Erklärungen zur Projekttätigkeit 

• Unterschriebene Teilnahmenachweise 

• Unterschriebene Ausbildungsnachweise 

• Unterschriebene Beratungsprotokolle und ggf. Tagesprotokolle 

• Dokumente mit unterschriebenen subventionserheblichen Erklärungen 

Für alle anderen Belege ist die Übersendung einfacher Kopien als Nachweise zugelassen , sofern im 

Zuwendungsbescheid keine abweichende Regelung getroffen ist. Die Aufbewahrungspflicht des Zu

wendungsempfangenden für die Belege bleibt hiervon unberührt. 

Damit sind alle Belege, die nicht im Original an die Bewilligungsbehörde übersandt werden müssen, in 

folgender Form vorzuhalten , auf Aufforderung den unter Nummer 7.2 genannten Stellen vorzulegen und 

von den Zuwendungsempfangenden aufzubewahren: 

• im Original in Papierform oder 

• als beglaubigte Kopien der Originale oder 

• als Papierausdrucke elektronischer Rechnungen , wobei grundsätzlich auch die Datei zur Übermitt

lung (E-Mail) auszudrucken ist, oder 

• als Belege, die bei den Zuwendungsempfangenden als Dokumente auf Bild- und Datenträgern auf

bewahrt werden . Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren hat den Grundsätzen ordnungsgemä

ßer Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung zu 

entsprechen. 

Im Zwischen- und Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die in den Belegen enthaltenen An

gaben richtig sind . 

6.6 

Bei Erfassung von Teilnehmendendaten 

Die Zuwendungsempfangenden haben Teilnehmendendaten mit den von der Bewilligungsbehörde zur 

Verfügung gestellten Erhebungsinstrumenten zu erfassen und direkt von den Teilnehmenden abzufra

gen. Die Erfassung der Teilnehmendendaten hat digital zu erfolgen. In begründeten Ausnahmen darf 
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die Erfassung der Teilnehmendendaten per Papierfragebogen erfolgen. Die Begründung ist auf Anfor

derung der Bezirksregierung vorzulegen . 

Die Erfassung der Teilnehmendenfragebögen hat für jeden Teilnehmenden zu drei Zeitpunkten zu er

folgen : 

• bei Eintritt in das Projekt, 

• direkt nach Austritt aus dem Projekt und, 

• 6 Monate nach Austritt aus dem Projekt. 

Die Zuwendungsempfangenden haben sicherzustellen , dass die Teilnehmendenfragebögen vor dem 

Zeitpunkt des nächsten Mittelabrufs vollständig in das System ABBA-Online eingegeben sind und im 

Falle der Erfassung der Teilnehmendendaten per Papierfragebogen zu bestätigen , dass die Teilneh

menden die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Kenntnisnahme erhalten haben„ 

Im Falle unzureichender Erfassung von Teilnehmendendaten behält sich die Bewilligungsbehörde vor, 

die Zuwendung um einen Anteil zu kürzen . 

6.7 

Der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, die für den kompletten Nachweis der Verwendung der 

Förderung notwendigen Belege bis zum 31 .12.2036 aufzubewahren. 

6.8 

Dürfen Zuwendungsempfangende zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten , 

sind die von den empfangenden Stellen zu erbringenden Nachweise beizufügen beziehungsweise in 

den entsprechenden Dokumentationen kenntlich zu machen. 

6.9 

Ausgaben für das geförderte Projekt, die vor Beginn oder nach Ende des Durchführungszeitraums 

entstanden sind oder entstehen, sind nicht zuwendungsfähig . Sind im Durchführungszeitraum alle 

Leistungen erbracht worden und verzögert sich die Auszahlung der Zuwendung oder die Verausga

bung der Zuwendung durch die Zuwendungsempfangenden auf den Zeitraum nach Ablauf des Durch

führungszeitraums, so hat dies auf die Förderfähigkeit der Ausgaben keinen Einfluss, da die Zahlungs

pflicht innerhalb des Durchführungszeitraums begründet wurde. 

7 

Prüfung der Verwendung 

7.1 

Die Bewilligungsbehörde sowie nach Nummer 7.2 benannte Stellen sind berechtigt, Bücher, Belege und 

sonstige Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern , soweit sie nicht unmittelbar mit dem Zwischen-
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beziehungsweise Verwendungsnachweis vorzulegen sind . Die Berechtigung erstreckt sich auch auf die 

Prüfung der Verwendung der Zuwendung beziehungsweise ordnungsgemäße Projektumsetzung durch 

Einsicht in die Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen. Die Prüfung kann vor Ort erfolgen 

oder durch Beauftragte vorgenommen werden. Die Zuwendungsempfangenden halten die erforderli

chen Unterlagen bereit und erteilen die notwendigen Auskünfte. 

Sofern Belege ganz oder teilweise auf zulässigen Datenträgern vorgehalten werden (Nummer 6.5), ist 

bei einer Prüfung Zugriff auf alle die Zuwendung betreffenden elektronischen Datenbestände zu gewäh

ren . Die Zuwendungsempfangenden haben zu gewährleisten , dass die gespeicherten Unterlagen sowie 

die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen lesbar gemacht werden und die dafür er

forderlichen Daten, Programme, Maschinenzeiten und Hilfsmittel (zum Beispiel Personal , Bildschirme, 

Lesegeräte) bereitgestellt werden . Auf Anforderung der unter Nummer 7.2 benannten Stellen sind die 

elektronischen Daten maschinell auszuwerten und/oder die gespeicherten Unterlagen und Aufzeich

nungen in lesbarer Form oder auf allgemein üblichen Datenträgern zur Verfügung zu stellen . 

Im Falle der Weiterleitung der Zuwendung ist sicherzustellen , dass die vorstehenden Rechte auch durch 

die empfangenden Stellen (Weiterleitungsempfangende) schriftlich eingeräumt werden . 

7.2 

Der Europäische Rechnungshof, der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen , die Finanzkontrolle der 

Europäischen Kommission, die Prüfbehörde für den ESF NRW , die Bewilligungsbehörden, das für Ar

beit zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Innenrevision) und die Vertreter des Zu

wendungsgebers sowie von diesen Beauftragte sind berechtigt , Prüfungen vorzunehmen. Die Zuwen

dungsempfangenden haben den prüfenden Stellen und Personen Akteneinsicht zu gewähren und die 

Beantwortung von Fragen durch Anwesenheit einer für das Projekt verantwortlichen Person zu ermög

lichen. 

7.3 

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, für wissenschaftliche Untersuchungen im Rahmen der 

Evaluierung Informationen über das geförderte Projekt zur Verfügung zu stellen, sofern datenschutz

rechtliche Belange dem nicht entgegenstehen. 

7.4 

Für Vor-Ort-Überprüfungen sind auf Anforderung schriftliche Ausführungen zur konkreten Einhaltung 

der folgenden Grundrechte der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) während der 

Umsetzung des Projekts zu machen : 

• Nichtdiskriminierung (Artikel 21 GRC) 

• Gleichheit von Frauen und Männern (Artikel 23 GRC) 

• Integration von Menschen mit Behinderung (Artikel 26 GRC) 

• Umweltschutz (Artikel 37 GRC) 

• Schutz personenbezogener Daten (Artikel 8 GRC) 

12 / 15 
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8 

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

8.1 

Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsver

fahrensrecht (insbesondere§§ 48, 49 VwVfG. NRW.) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für 

die Vergangenheit zurückgenommen, widerrufen oder sonst unwirksam wird . 

8.2 

Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt und geltend gemacht, wenn 

8.2.1 

eine auflösende Bedingung eingetreten ist, 

8.2.2 

die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

8.2.3 

die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird . 

8.3 

Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen , soweit Zuwendungs

empfangende 

8.3.1 

ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen

dungszwecks verwenden, 

8.3.2 

Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllen , sowie Mitteilungspflichten (Nummer 

5) nicht rechtzeitig nachkommen. 

8.4 

Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (§ 49a 

Absatz 3 Satz 1 VwVfG. NRW.). 

8.5 

Werden ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des 

Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder wider

rufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich verlangt werden (§ 49a Absatz 

13 / 15 
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4 VwVfG. NRW.). Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung in Anspruch genommen wird , obwohl et

waige Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber, vorgesehene eigene oder sonstige Mittel der Zuwen

dungsempfangenden anteilig oder vorrangig einzusetzen sind. 

9 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Zuwendungsempfangenden haben bei jeder Form der Darstellung eines aus Mitteln des Landes 

Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds - ESF sowie Fonds für 

einen gerechten Übergang - JTF) finanzierten Projektes an herausgehobener Stelle auf die Förderung 

hinzuweisen. 

Insbesondere sind folgende Maßnahmen durchzuführen: 

• Information an die Projektbeteiligten (zum Beispiel Teilnehmende, Unternehmen und deren Beschäf

tigte) über die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union, 

• Aufnahme von Hinweisen auf die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der 

Europäischen Union in Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen, 

• Hinweise auf die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen 

Union im Rahmen der Öffentl ichkeitsarbeit der Zuwendungsempfangenden (zum Beispiel bei allen 

bereitgestellten Informations- und Publizitätsmaßnahmen wie Berichten, Veröffentlichungen , Pres

semitteilungen, Print- und Internetveröffentlichungen), 

• Einstellung einer kurzen Beschreibung des Projektes auf der Web- und Social-Media-Seite des Zu

wendungsempfangenden , soweit solche existieren. Die Beschreibung muss im Verhältnis zu dem 

Umfang der Förderung stehen und auf die Ziele und Ergebnisse des Projektes eingehen sowie die 

finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union und des Landes Nordrhein-Westfalen her

vorheben , 

• Bei den Projekten ist öffentlich einsehbar (zum Beispiel im Eingangsbereich) mindestens ein Poster 

in DIN A3 - als Druck oder als gleichwertiger elektronischer Bildschirm - mit Informationen zum 

Projekt unter Hervorhebung der Unterstützung durch die Europäische Union und des Landes Nord

rhein-Westfalen zu platzieren. 

• Dokumentation der durchgeführten Öffentlichkeitsarbeit in geeigneter Weise. 

Bei der Verwendung von Standard-Formulierungen und Emblemen/Logos ist Nachfolgendes zu be

achten: 

• Embleme / Logos 

Bei jeder der o.g. Maßnahmen sind die vom MAGS vorgegebenen Emblem-/Logokombinationen 

zu verwenden und dürfen nicht verändert werden . 

Sofern weitere Embleme / Logos verwendet werden , sind alle Embleme / Logos gleichberechtigt 

hinsichtlich Anordnung und Größe anzubringen. Die Embleme/ Logos sowie Vorgaben zur Ver

wendung sind im Internet unter www.mags.nrw zu finden . 

14 / 15 
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• Die für die Öffentlichkeitsarbeit zu verwendende Standardformulierung lautet: 

,,Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union." 

Im Falle unzureichender Öffentlichkeitsarbeit behält sich die Bewilligungsbehörde vor, die Zuwendung 

um einen Anteil zu kürzen. 

10 

Sonstige Regelungen 

10.1 

Es wird darauf hingewiesen, dass aus dieser Bewilligung nicht geschlossen werden kann, dass die 

Förderung auch in künftigen Haushaltsjahren im bisherigen Umfang erfolgt. Es ist nicht auszuschließen, 

dass die Entwicklung der Haushaltslage des Landes Kürzungen von Zuwendungen im Rahmen der 

Haushaltsplanung erfordert oder Zuwendungen deswegen ganz entfallen. Dieses Finanzrisiko, muss 

von den Zuwendungsempfange'nden insbesondere bei Abschluss, Änderung oder Verlängerung von 

Verträgen (zum Beispiel für Mietobjekte oder für Personal) berücksichtigt werden . 

10.2 

Soweit nach dem Zeitpunkt der Bewilligung von der EU weitere Auflagen hinsichtlich der Begleitung, 

Bewertung, Berichterstattung und Prüfung beschlossen werden , kann dieser Bescheid nachträglich ent

sprechend ergänzt werden . 

15 / 15 
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Ministefium tor Arbett.. 
Gesundheit und Sozia~ 

-

Kofinanziert von der 
Europäischen Union des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anlage 3 der ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 ~ 

Übersicht der vereinfachten Kostenoptionen zur ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 für Bewilligungen ab dem 1. März 2023 

Standardeinheitskosten für Personalejnsatz nach Funktionen (nur direkte Personalausgaben): 

Bezeichnung der 
Standardeinheitskosten Einheiten der Bemessungsgrundlage der 

Nr. (= zuwendungsfähige Standardeinheitskosten 
Ausgaben) 

Standardeinheitskosten Standardeinheitskosten 

FP1 Projektleitung großer Projekte 8.010,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 

FP2 
Projektleitung kleiner und mittlerer 7.440,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 
Projekte 

FP3 Herausgehobene Projektmitarbeit 6.060,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 

FP4 Projektmitarbeit 5.820,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 

FP5 Fachkraft 4.440,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 

Standardeinheitskosten für die Ausbildung von Teilnehmenden (nur direkte Personalausgaben): 

Bezeichnung der 
Standardeinheitskosten Einheiten der Bemessungsgrundlage der 

Nr. (= zuwendungsfähige Standardeinheitskosten 
Ausgaben) 

Standardeinheitskosten Standardeinheitskosten 

pro Auszubildenden und 
Direkte Personalausgaben 

AP1 Ausbildung in Vollzeit 740,00 € (Ausbildungsvergütung zzgl. 
Monat 

Arbeitaeberbrutto) 

pro Auszubildenden und 
Direkte Personalausgaben 

AP2 Ausbildung in Teilzeit 430,00 € (Ausbildungsvergütung zzgl. 
Monat Arbeitaeberbrutto) 
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Anlage 3 der ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 -

Kofinanziert von der 
Europaischen Union 

Mlni.sterium fOr Arbeit. 
Gesundheit und Soziale:s 
de.s Landes Nordrhein·Wutfalen :.: 

Übersicht der vereinfachten Kostenoptionen zur ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 für Bewilligungen ab dem 1. März 2023 

Pauschalsätze (zur Anwendung auf die Standardeinheitskosten für direkte Personalausgaben): 

Nr. Bezeichnung des Pauschalsatzes Pauschalsatz(= zuwendungsfähige Ausgaben) Bemessungsgrundlage des Pauschalsatz 

RP1 Restkostenpauschale 
Maximal 40 % der zuwendungsfähigen Standardeinheitskosten 
(Festlegung des Pauschalsatzes im Programmteil ) für direkte Personalausgaben 

PS1 
Pauschalsatz für 

15 % der zuwendungsfäh igen Standardeinheitskosten 
arbeitsplatzbezogene Ausgaben für direkte Personalausgaben 

Standardeinheitskosten für finanzielle Beteili9..!!!!.9en: 

Bezeichnung der Standardeinheitskosten 
Einheiten der Bemessungsgrundlage der Nr. (= zuwendungsfähige Standardeinheitskosten 

Ausaaben) 
Standardeinheitskosten Standardeinheitskosten 

B1 Bürgerschaftliches Engagement 15,00 € pro Arbeitsstunde Ausgaben für Bürgerschaftliches Engagement 

B2 Überlassung von Personal durch Dritte 30,00 € pro Arbeitsstunde Direkte Personalausgaben 

B3 ALG II Leistungen 402,00 € 
pro Teilnehmenden und 

ALG II Leistungen an Teilnehmende 
Monat 

Programmspezifische Standardeinheitskosten: 

Bezeichnung der Standardeinheitskosten 
Einheiten der Bemessungsgrundlage der Nr. (= zuwendungsfähige Standardeinheitskosten 

Ausgaben) 
Standardeinheitskosten Standardeinheitskosten 

P1 
Beratungsstellen Bildungsscheck -

46,00 € pro Beratung im betriebl ichen 
Personal- und Sachausgaben Beratung zum betrieblichen Zugang Zugang 

P2 
Beratungsstellen Bildungsscheck -

23,00 € pro Beratung im individuellen 
Personal- und Sachausgaben 

Beratung zum individuellen Zugang Zugang 
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Anlage 3 der ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 -

Kofinanziert von der 
Europäischen Union 

Ministerium für Arbeit. 
Gesundheit und Sotiales 
des Landes Nordrhein·Westfalen 

~ 

Übersicht der vereinfachten Kostenoptionen zur ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 für Bewilligungen ab dem 1. März 2023 

P3 Perspektiven im Erwerbsleben 73,00 € pro Beratungsstunde Personal- und Sachausgaben 

P4 
Überbetrieblichen Unterweisung von 

290,00 € pro Lehrgangstag Personal- und Sachausgaben 
Auszubildenden in Industrie und Handel 

Kostensatz der jeweiligen 

Überbetrieblichen Unterweisung von 
Lehrgangswoche gemäß 

pro Teilnehmenden in einer 
P5 Übersicht des Heinz- Ausgaben einer Lehrgangswoche 

Auszubildenden im Handwerk 
Piest-lnstituts in der 

Lehrgangswoche 

aktuell QültiQen FassunQ 

P6 T eilzeitberufsausbildung 510,00 € pro Teilnehmenden und Monat Personal- und arbeitsplatzbezogene Ausgaben 

P? Kinderbetreuung 160,00 € pro Teilnehmenden und Monat Ausgaben zur Kinderbetreuung 

P8 Unterrichtsstunde 61 ,00 € pro Unterrichtsstunde 
Ausgaben für Honorarkräfte und 
unterrichtsbezogene Ausgaben 

pg Unterrichtsstunde 
83,00 € 

pro Unterrichtsstunde einer Direkte Personalausgaben und 
hauptbeschäftigte Lehrkraft hauptbeschäftigten Lehrkraft unterrichtsbezogene Ausgaben 

P10 100 zusätzl iche Ausbildungsplätze 1.500,00 € pro Teilnehmenden und Monat Personal- und Sachausgaben 

P11 Werkstattjahr 1.100,00€ pro Teilnehmenden und Monat 
Personal- und Sachausgaben sowie 
Leistungsprämie an Teilnehmende 

P12 
Ausbildungsprogramm - Begleitung der 

110,00 € pro Auszubildenden und Monat Personal- und Sachausgaben 
ausbildenden Unternehmen 

P13 Coach2Change 1.140,00€ pro Coaching-Tag Ausgaben für Honorar und Sachausgaben 

P14 Personalfreistellung für Coach2Change 180,00 € 
pro Beschäftigtem an einem 

Personalausgaben 
Coaching-Tag 
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Anlage 3 der ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 -

Kofinanziert von der 
Europäischen Union 

Ministerium tor Art:>ett, 
Gesundheit und Sozlales 
des Landes Nordrhein·Westfaten 

Übersicht der vereinfachten Kostenoptionen zur ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 für Bewilligungen ab dem 1. März 2023 

Berechnungsmethode der Standardeinheitskosten: 
Die in der Anlage 3 genannten Standardeinheitskosten wurden auf folgenden Grundlagen festgelegt: 
• einer fairen , ausgewogenen und überprüfbaren Berechnungsmethode gemäß Artikel 53 Absatz 3 a) der Verordnung (E\J) 2021/1060, welche 

auf statistischen Daten, anderen objektiven Informationen, Experteneinschätzungen oder überprüften Daten aus der bisherigen Tätigkeit 
einzelner Begünstigter basieren, oder 

• einer nationalen Förderregelung gemäß Artikel 53 Absatz 3 d) der Verordnung (EU) 2021/1060. 

Pauschalbeträge auf Grundlage des eingereichten Finanzierungsplans (Haushaltsplanentwurf): 

Bezeichnung des Pauschalbetrag Einheiten des Pauschalbetrages Bemessungsgrundlage des 
Nr. Pauschalbetrages (= zuwendungsfähige Ausgaben) Pauschalbetrages 

Bestimmung des Pauschalbetrags 
Pro Teilnahme an der Prüfung 

Prüfungsgebühr gemäß 
PB1 Prüfungsgebühren nach Bewertung des Gebührenbescheid bzw. Rechnung 

Finanzierunqsolans 
Bestimmung des Pauschalbetrags 

Pro durchgeführter Potentialberatung Ausgaben der Beratung gemäß 
PB2 Potentialberatung nach Bewertung des 

auf Basis des Beratungsschecks Rechnung 
Finanzierunasolans 
Bestimmung des Pauschalbetrags 

Pro Teilnahme an der Weiterbildung Ausgaben der berufl ichen 
PB3 Bildungsscheck nach Bewertung des 

auf Basis des Bildungsschecks Weiterbildung gemäß Rechnung 
Finanzierunasplans 

Berechnungsmethode der Pauschalbeträge: 
Der Wert des Pauschalbetrages wird gemäß Artikel 53 Absatz 3 b) der Verordnung (EU) 2021/1060 im Rahmen der Bewilligung auf Grundlage 
eines eingereichten Finanzierungplans (Haushaltsplanentwurf) von Fall zu Fall von der Bewilligungsbehörde bestimmt. 
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-

Kofinanzlert von der 
Europäischen Union 

Anlage 4 der ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 

Postleitzahlenverzeichnis zur JTF-Gebietskulisse 

PLZ Gemeinde Kreis Regierungsbezirk 

41061 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41063 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41065 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41066 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41068 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41069 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41169 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41179 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41189 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41199 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41236 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41238 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41239 Mönchengladbach Mönchengladbach Düsseldorf 

41539 Dormagen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41540 Dormagen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41541 Dormagen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41542 Dormagen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41515 Grevenbroich Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41516 Grevenbroich Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41517 Grevenbroich Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41199 Jüchen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41363 Jüchen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41564 Kaarst Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41352 Korschenbroich Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

40667 Meerbusch Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

40668 Meerbusch Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

40670 Meerbusch Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41460 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41462 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41464 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41466 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41468 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41469 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41470 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41472 Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

41569 Rommerskirchen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 

52062 Aachen Städteregion Aachen Köln 

52064 Aachen Städteregion Aachen Köln 

52066 Aachen Städteregion Aachen Köln 

52068 Aachen Städteregion Aachen Köln 

52070 Aachen Städteregion Aachen Köln 

52072 Aachen Städteregion Aachen Köln 

52074 Aachen Städteregion Aachen Köln 

52076 Aachen Städteregion Aachen Köln 

52078 Aachen Städteregion Aachen Köln 

52080 Aachen Städteregion Aachen Köln 

52477 Alsdorf Städteregion Aachen Köln 

52499 Baesweiler Städteregion Aachen Köln 

52249 Eschweiler Städteregion Aachen Köln 

52134 Herzogenrath Städteregion Aachen Köln 

Ministerion, fOr Arbeit , 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein·Wntfahtn • 

(Stand: 01 .03.2023) 
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- Kofinanziert von der 
Ministerium fOr Arbeit. 

~ Gesundheit und Soziale.s 
Europäischen Union des Landes Nordrhein-Westfalen 

Anlage 4 der ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 

Postleitzahlenverzeichnis zur JTF-Gebietskulisse (Stand: 01 .03.2023) 

52156 Monschau Städteregion Aachen Köln 

52159 Roetgen Städteregion Aachen Köln 

52152 Simmerath Städteregion Aachen Köln 

52222 Stolberg (Rhld.) Städteregion Aachen Köln 

52223 Stolberg (Rhld.) Städteregion Aachen Köln 

52224 Stolberg (Rhld .) Städteregion Aachen Köln 

52146 Würselen Städteregion Aachen Köln 

52457 Aldenhoven Düren Köln 

52349 Düren Düren Köln 

52351 Düren Düren Köln 

52353 Düren Düren Köln 

52355 Düren Düren Köln 

52396 Heimbach Düren Köln 

52393 Hürtgenwald Düren Köln 

52459 Inden Düren Köln 

52428 Jülich Düren Köln 

52372 Kreuzau Düren Köln 

52379 Langerwehe Düren Köln 

52441 Linnich Düren Köln 

52399 Merzenich Düren Köln 

52385 Nideggen Düren Köln 

52382 Niederzier Düren Köln 

52388 Nörvenich Düren Köln 

52445 . Titz Düren Köln 

52391 Vettweiß Düren Köln 

50181 Bedburg Rhein-Erft-Kreis Köln 

50126 Bergheim Rhein-Erft-Kreis Köln 

50127 Bergheim Rhein-Erft-Kreis Köln 

50129 Bergheim Rhein-Erft-Kreis Köln 

50321 Brühl Rhein-Erft-Kreis Köln 

50189 Eisdorf Rhein-Erft-Kreis Köln 

50374 Erftstadt Rhein-Erft-Kreis Köln 

50226 Frechen Rhein-Erft-Kreis Köln 

50354 Hürth Rhein-Erft-Kreis Köln 

50169 Kerpen Rhein-Erft-Kreis Köln 

50170 Kerpen Rhein-Erft-Kreis Köln 

50171 Kerpen Rhein-Erft-Kreis Köln 

50259 Pulheim Rhein-Erft-Kreis Köln 

50389 Wesseling Rhein-Erft-Kreis Köln 

41812 Erkelenz Heinsberg Köln 

52538 Gangelt Heinsberg Köln 

52511 Geilenkirchen Heinsberg Köln 

52525 Heinsberg Heinsberg Köln 

41836 Hückelhoven Heinsberg Köln 

52538 Selfkant Heinsberg Köln 

52531 Übach-Palenberg Heinsberg Köln 

52525 Waldfeucht Heinsberg Köln 

41849 Wassenberg Heinsberg Köln 

41844 Wegberg Heinsberg Köln 

46236 Bottrop Bottrop Münster 

46238 Bottrop Bottrop Münster 
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-

Kofinanziert von der 
Europäischen Union 

Anlage 4 der ESF-Förderrichtlinie 2021-2027 

Postleitzahlenverzeichnis zur JTF-Gebietskulisse 

46240 Bottrop Bottrop Münster 

46242 Bottrop Bottrop Münster 

46244 Bottrop Bottrop Münster 

46282 Dorsten Recklinghausen Münster 

46284 Dorsten Recklinghausen Münster 

46286 Dorsten Recklinghausen Münster 

45964 Gladbeck Recklinghausen Münster 

45966 Gladbeck Recklinghausen Münster 

45968 Gladbeck Recklinghausen Münster 

45768 Marl Recklinghausen Münster 

45770 Marl Recklinghausen Münster 
45772 Marl Recklinghausen Münster 

Ministerium fOr Arbeit. 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein·Westfal1t11 

(Stand: 01 .03.2023) 
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1 

Zweite Änderung der Förderrichtlinie Technische 
Hilfe 2021 - 2027 

Runderlass 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

- Az.: IB2 - 2636 Förderrichtlinie Technische Hilfe 
2021-2027 -

Vom 1. März 2023 

Die Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021-2027 vom 18. 
Mai 2021 (MBl. NRW. S. 82), diedurch Runderlass vom 1. 
Juni 2022 (MBl. NRW. S. 628) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In Nummer 1.5.3 .1 wird nach Satz 4 folgender Satz 5 
eingefügt: 

„Sofern der beantragte Stellenanteil weniger als 0,25 
pro Person beträgt, ist dieser durch den Antragsstel
lenden zu begründen. Die Bewilligungsbehörde hat 
die Begründung nach pflichtgemäßem Ermessen für 
den Einzelfall zu prüfen." 

2. In Nummer 1.5.3.5 wird nach dem Wort „Zuwen
dungsempfangenden" die Wörter „beziehungsweise 
Weiterleitungspartnern" eingefügt. 

3. In Nummer 1.7.1.3 werden nach den Wörtern „keine 
Steuerrückstände bestehen." die Wörter „Die Vorlage 
einer einfachen Kopie ist zulässig." eingefügt. 

4. Der Nummer 1. 7.1.5 werden folgende Sätze und die 
Tabelle angefügt: 

,,Im Einzelfall kann bei TH-Projekten nach Num
mer 2.2 der Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021-
2027 durch Beschluss der AG Einzelvorhaben die För
derung von mehreren Stellen nach FPl und bezie
hungsweise oder FP2 beschlossen werden , sofern 
deren Notwendigkeit und Angemessenheit (zum Bei
spiel aufgrund des Umfangs und der Bedeutung von 
wissenschaftlichen Arbeiten, der Komplexität der 
Aufgaben und beziehungsweise oder dem Umfang der 
Verantwortung), anhand der Antragsunterlagen und 
der Beurteilung durch das Fachreferat dokumentiert 
ist, auch wenn mit der Tätigkeit keine Leitungsfunk
tion verbunden ist. 

F\mktion Tätigkeitsmerkmale für den Einzelfall 

FPl: Projektleitung Die Tätigkeit hebt sich wegen der 
große Projekte besonderen Schwierigkeit und der 

Bedeutung der Aufgabe (beispielsweise 
durch Umfang und Komplexität der 
wissenschaftlichen Arbeit) sowie der 
Größe ihrer Verantwortung von FP2 ab. 

FP2: Projektleitung Die Tätigkeit hebt sich wegen der 
kleine u. mittlere besonderen Schwierigkeit und der 
Projekte Bedeutung der Aufgabe (beispielsweise 

durch Umfang und Komplexität der 
wissenschaftlichen Arbeit) und/oder 
dem Umfang der Verantwortung von 
FP3 ab." 

5. Die Anlagen 1 und 2 erhalten die aus dem Anhang zu 
diesem Runderlass ersichtliche Fassung. 

2 

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. März 2023 in 
Kraft. 
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Anlage 1 zur Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021 - 2027 

Allgemeine Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zu Projekten der Technischen Hilfe 

(AN Best-TH) 
in der Fassung vom 1. März 2023 

Die ANBest-TH enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des§ 36 

VwVfG. NRW. sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zu

wendungsbescheides , soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Inhalt: 

1 Umsetzung des Projekts 

2 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

3 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

4 Vergabevorschriften sowie Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 

5 Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfangenden 

6 Nachweis der Verwendung 

7 Prüfung der Verwendung 

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

9 Öffentlichkeitsarbeit 

10 Sonstige Regelungen 

1 

Umsetzung des Projekts 

Die Zuwendung erfolgt auf Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen (Standardeinheitskosten, 

Pauschalbeträge und/oder Pauschalsätze) und/oder tatsächlich entstandenen Ausgaben (projektbezo

gene Ausgaben). 

1.1 

Bei der Bewilligung der Standardeinheitskosten für Personaleinsatz nach Funktionen wird das im Pro

jekt eingesetzte Personal folgenden Funktionen zugeordnet: 

• Projektleitung großer Projekte, 

• Projektleitung kleiner und mittlerer Projekte und herausgehobene Projektmitarbeit , 

• Herausgehobene Projektmitarbeit , 

• Projektmitarbeit, 

• Fachkraft. 

1 / 14 
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1.2 

Die bei der Bewilligung durch die Bewilligungsbehörde erfolgte Zuordnung des Personals zu bestimm

ten Funktionen ist bindend. Abweichungen bedürfen der Zustimmung. Diese ist vom Zuwendungsemp

fangenden grundsätzlich vorher bei der Bewilligungsbehörde zu beantragen. 

1.3 

Für das im Projekt tätige Personal gelten entschuldigte Fehlzeiten (zum Beispiel Krankheit, Urlaub) als 

Arbeitszeit. 

2 

Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

2.1 

Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheides bestimmten Zwecks verwendet 

werden . 

2.2 

Die Finanzierungspläne für 

• Zuwendungen auf der Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen und 

• Zuwendungen für tatsächlich entstandene Ausgaben 

sind hinsichtlich ihres Gesamtergebnisses jeweils getrennt voneinander verbindlich . 

2.3 

Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet 

werden und werden die Gesamtausgaben der Zuwendungsempfangenden überwiegend aus Zuwen

dungen der öffentlichen Hand bestritten , dürfen die Zuwendungsempfangenden ihre Beschäftigten fi

nanziell nicht besserstellen als vergleichbare Landesbeschäftigte. Höhere Vergütungen als nach dem 

TV-L sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden . Diese Rege

lung gilt nicht, wenn Personalausgaben auf Grundlage von vereinfachten Kostenoptionen gefördert wer

den oder eine abweichende tarifvertragliche Regelung besteht. 

2.4 

Die Zuwendung wird auf Anforderung zum 15.02., 15.05. , 15.08. und 15.11 . ausgezahlt. Die Zuwendung 

darf nur soweit und nicht eher angefordert werden , als sie innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 

den Zuwendungsempfangenden für Ausgaben zustehen. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die 

zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben und Unterlagen enthalten. Die Zuwendungs

empfangenden haben bei der Anforderung der Mittel den jährlichen Bewilligungsrahmen des Zuwen

dungsbescheides zu berücksichtigen. 
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2.5 

Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden , wenn sich herausstellt, 

dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

2.6 

Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden . 

2.7 

Wenn nach dem Zuwendungsbescheid die Zuwendung oder Teile der Zuwendung an Dritte weiterge

leitet werden , sind die Zuwendungsempfangenden verpflichtet , zur einheitlichen Regelung des Rechts

verhältnisses zwischen ihnen und Dritten einen Weiterleitungsvertrag gemäß dem Musterweiterleitungs

vertrag abzuschließen . Eine Kopie des Vertrages beziehungsweise der Verträge sind zusammen mit 

dem ersten Mittelabruf der Bewilligungsbehörde zu übersenden. 

3 

Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

3.1 

Bei Zuwendungen auf der Grundlage von Standardeinheitskosten: 

Reduzieren sich nach der Bewilligung für die Berechnung der Zuwendung herangezogenen Grundla

gendaten (Einheiten), so ermäßigt sich die Zuwendung 

• bei Anteilfinanzierung und Festbetragsfinanzierung anteilig , 

• bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 

3.2 

Bei Zuwendungen für tatsächlich entstandene Ausgaben : 

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Ausgaben für den 

Zuwendungszweck, so ermäßigt sich - außer bei einer Festbetragsfinanzierung - die Zuwendung 

• bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vor

gesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfangenden, 

• bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag . 

4 

Vergabevorschriften sowie Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 

4.1 

Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Richtlinien der Europäischen Union haben die Zuwendungsemp

fangenden bei der Vergabe von Aufträgen rechtsverbindlich Teil 4, Kapitel 1 des Gesetzes gegen Wett-
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bewerbsbeschränkungen (GWB) und die Vergabeverordnung (VgV) anzuwenden, wenn sich der ge

schätzte Auftragswert wenigstens auf die in § 3 VgV genannten Beträge (EU-Schwellenwerte) beläuft. 

Weitere Verpflichtungen aufgrund anderer Vergabebestimmungen sind ebenfalls einzuhalten. 

4.2 

Die Regelungen unter Nummer 4.3 bis Nummer 4.4.4 gelten ausschließlich für das Programm Einzel

projekte der Technischen Hilfe (Nummer 2.2.3.2.3.2 der TH-RL) 

4.3 

Vergabe von Aufträgen 

4.3.1 

Bei Förderung von projektbezogenen Ausgaben ist unter Beachtung der Nummer 4.3.5 je nach Höhe 

der Zuwendung eines der folgenden Verfahren maßgebend : 

a) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu nicht mehr als 50 Pro

zent aus öffentlichen Mitteln finanziert werden , haben Aufträge nur an fachkundige und leistungsfä

hige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu vergeben . Soweit möglich sind dazu min

destens drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren. 

Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) kön

nen ohne ein Vergabeverfahren sowie ohne Dokumentation der Preisermittlung beschafft werden 

(Direktkauf). Auf die Einhaltung der Nummer 4.4 .3 wird verwiesen. 

b) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 Prozent 

aus öffentlichen Mitteln finanziert werden , haben, soweit die Zuwendung bis oder bei Finanzierung 

durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendungen bis 500 000 Euro beträgt, Aufträge nur 

an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu ver

geben. Soweit möglich sind dazu mindestens drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse 

sind zu dokumentieren . Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro 

(ohne Umsatzsteuer) können ohne ein Vergabeverfahren sowie ohne Dokumentation der Preiser

mittlung beschafft werden (Direktkauf). Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen . 

c) Zuwendungsempfangende, deren zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 Prozent 

aus öffentlichen Mitteln finanziert werden , haben, soweit die Zuwendung über oder bei Finanzierung 

durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendungen über 500 000 Euro beträgt, bei der 

Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die Unterschwellenvergabeordnung 

vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwen

dung gültigen Fassung, ausgenommen der Vorschriften 

• §§ 7, 17, 18, 19, 28 Absatz 1 Satz 3, 29, 30, 38 Absatz 2 bis 4, 39 , 40 (elektronischen Vergabe} 

• § 16 (Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe ; zentrale Beschaffung) 

• § 22 (Aufteilung nach Losen), 

• § 44 (ungewöhnlich niedrige Angebote), 
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• § 46 (Unterrichtung der Bewerber und Bieter), 

unter Berücksichtigung der folgenden Maßgaben anzuwenden: 

4.3.2 

Wertgrenzen zur Vergabe 

Beschränkte Ausschreibung 

Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sind ohne weitere Vorausset

zungen , bis zu einem Auftragswert von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne Durchführung eines 

Teilnahmewettbewerbes zulässig . 

Verhandlungsvergabe oder Freihändige Vergabe 

Eine Verhandlungsvergabe oder eine Freihändige Vergabe ist ohne weitere Begründung bei Aufträgen 

bis zu einem Wert von 50 000 Euro ohne Umsatzsteuer zulässig . 

Direktkauf 

Bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro ohne Umsatzsteuer muss kein Vergabe

verfahren durchgeführt werden sowie keine Dokumentation der Preisermittlung erfolgen. 

Auf die Einhaltung der Nummer 4.4.3 wird verwiesen. 

Verpflichtungen aufgrund von EU-Vergabebestimmungen sind ebenfalls einzuhalten (siehe Nummer 

4.1 ). 

4.3.3 

Schätzung der Auftragswerte 

Bei der Schätzung der Auftragswerte ist§ 3 der Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBI. 1 S. 

624) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwendung gültigen Fassung entsprechend anzuwen

den. Hierbei ist grundsätzlich von der geschätzten Gesamtvergütung für die vorgesehene Leistung aus

zugehen. 

Leistungen, die im Hinblick auf ihre technische und wirtschaftliche Funktion einen einheitlichen Charak

ter aufweisen, sind zusammenzufassen (funktionale Betrachtungsweise). Hierbei sind organisatorische, 

inhaltliche, wirtschaftliche sowie technische zusammenhänge zu berücksichtigen. 

4.3.4 

Abwicklung per E-Mail 

Verhandlungsvergaben oder Freihändige Vergaben können bis zu einem Auftragswert von 25 000 Euro 

ohne Umsatzsteuer sowie in den Fällen des § 12 Absatz 3 Unterschwellenvergabeordnung per E-Mail 

abgewickelt werden . 

4.3.5 

Bei Förderung von projektbezogenen Ausgaben im Bereich der Gemeinden (GV) gilt: 
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Die Zuwendungsempfangenden im Bereich der Gemeinden haben bei der Vergabe von Aufträgen zur 

Erfüllung des Zuwendungszwecks die nach dem Gemeindehaushaltsrecht anzuwendenden Vergabe

grundsätze zu beachten. 

4.4 

Anerkennung von projektbezogenen Ausgaben 

4.4.1 

Die Ausgaben werden nur dann anerkannt, wenn sie durch Rechnung und Dokumentation des Zah

lungsflusses (zum Beispiel Kontoauszug , Quittung) nachgewiesen werden . 

Für vorsteuerabzugsfähige Zuwendungsempfangende: 

Die erstattungsfähige Umsatzsteuer ist nicht förderfähig . 

4.4 .2 

Aufgehoben . 

4.4.3 

Aus der Zuwendung dürfen bewegliche Gegenstände nur bis zu einem Anschaffungspreis von 800 

Euro (netto) angeschafft werden . Sie müssen für die Durchführung des Projektes notwendig und ihre 

Anschaffung wirtschaftlich sein . Für die Beurteilung der Förderfähigkeit ist stets der Anschaffungspreis 

für den jeweiligen Gegenstand maßgebend, unbeachtlich des prozentualen Einsatzes im Projekt. Die 

durch die Zuwendung erworbenen Gegenstände sind während des Projektzeitraumes an den Zuwen

dungszweck gebunden. Nach Ende des Durchführungszeitraums ist die Zweckbindung aufgehoben. 

4.4.4 

Ausgaben für den Erwerb von Land und Immobilien sowie für die Bereitstellung von Infrastruktur sind 

nicht förderfähig . 

5 

Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfangenden 

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde mitzuteilen , 

5.1 

wenn sie nach Antragsstellung weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen 

Stellen beantragen oder von diesen erhalten oder wenn sie - gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten 

erhalten , 
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5.2 

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich 

ändern oder wegfallen, 

5.3 

sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei

chen ist, 

5.4 

die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht mehr innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 

den Zuwendungsempfangenden zustehen , 

5.5 

ein Insolvenzverfahren über ihr oder sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird . 

6 

Nachweis der Verwendung 

6.1 

Verwendungsnachweis 

Spätestens drei Monate nach Ablauf des Durchführungszeitraums ist der Anspruch auf die erhaltene 

Zuwendung nachzuweisen. Soweit das Ende des Durchführungszeitraums in den Monat Dezember fällt , 

gilt der 28. Februar des Folgejahres als spätester Vorlagetermin . 

Zwischennachweis 

Für Projekte , deren Durchführungszeitraum über den 31 .12. andauert, ist bis zum 31 .01 . des Folgejah

res ein Zwischennachweis in der Form des Verwendungsnachweises vorzulegen . 

6.2 

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

6.3 

In dem Sachbericht sind die Umsetzung des Projektes sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzu

stellen . 

6.4 

Der zahlenmäßige Nachweis ist durch das Begleitsystem ABBA-Online zu dokumentieren . 

. 6.4.1 

Die beleghafte Dokumentation des zahlenmäßigen Nachweises hat im folgenden Umfang zu erfolgen: 
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6.4.1.1 

Bei Zuwendungen für Personaleinsatz nach Funktionen (auf Grundlage von Standardeinheitskosten für 

Funktionen): 

6.4.1.1.1 

Mit Vorlage des Zwischen- und Verwendungsnachweis ist als Nachweis zur Projekttätigkeit die Erklä

rung zur Projekttätigkeit vorzulegen. In der Erklärung zur Projekttätigkeit ist vom Zuwendungsempfan

genden und von der/dem im Projekt direkt Beschäftigten zu erklären , in welchem Umfang der tatsächli

che Einsatz im Projekt in dem jeweiligen Jahr erfolgt ist. Sofern die/der Beschäftigte in mehreren Funk

tionen eingesetzt war, ist die Erklärung zur Projekttätigkeit für jede Funktion separat auszustellen. 

6.4 .1.1.2 

Bei Personal , welches nicht den gesamten Monat im Projekt eingesetzt ist, ist die Pauschale nur anteilig 

förderfähig . Im zahlenmäßigen Nachweis ist vom Zuwendungsempfangenden eine Berechnung nach 

der Dreißigstel-Methode anteilig für die eingesetzten Tage vorzunehmen . Dabei ist jeder Monat unab

hängig von seiner tatsächlichen Länge mit 30 Tagen anzusetzen. Der Anteil errechnet sich , in dem die 

eingesetzten Tage durch 30 Tage dividiert werden . 

6.4.1.2 

Bei Zuwendungen für Restkosten oder arbeitsplatzbezogene Ausgaben (auf Grundlage von Pauschals

ätzen): 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben errechnen sich prozentual auf Grundlage der nachgewiesenen Stel

leneinheiten für Personaleinsatz nach Funktionen gemäß Nummer 6.4.1.1 der ANBest-TH . Darüber 

hinaus sind für die Anerkennung,von Restkosten oder arbeitsplatzbezogenen Ausgaben keine weiteren 

Belege vorzulegen . 

6.4 .1.3 

Bei Zuwendungen für projektbezogene Ausgaben : 

• In der Belegliste sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt 

entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit 

dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen , Leistun

gen Dritter, Beiträge, Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten . Aus dem Nachweis müs

sen Tag, Empfänger/in, Einzahler/in , ggf. Art der Vergabe sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zah

lung ersichtl ich sein . 

• Die Belege sind im Rahmen von Prüfungen vorzuhalten . Dabei müssen die Belege die im Geschäfts

verkehr üblichen Angaben und Anlagen sowie den Projektbezug enthalten , die Ausgabebelege ins

besondere den Zahlungsempfangenden, Grund und Tag der Zahlung , den Zahlungsbeweis und bei 

Gegenständen den Verwendungszweck. 

• Soweit der Zuwendungsempfangende die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatz

steuergesetzes hat, dürfen nur Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 
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6.4.1.4 

Bei Finanzierungsbeteiligung durch bürgerschaftliches Engagement: 

Der Nachweis der geleisteten Arbeitsstunde hat durch die Vorlage von Stundenzetteln zu erfolgen.Die 

Stundenzettel sind auszudrucken, zu unterschreiben und jedem Begleitbogen beizufügen. 

6.4.1.5 

Bei Beteiligung an dem geförderten Projekt durch Überlassung von Personal durch Dritte: 

Soweit sich Dritte außerhalb des Finanzierungsplans durch die (unentgeltliche) Überlassung von Per

sonal an dem geförderten Projekt beteiligen, hat der Nachweis der Arbeitsleistung durch die Vorlage 

von Stundenzetteln zu erfolgen. Die Stundenzettel sind jedem Begleitbogen beizufügen. 

6.4.1.6 

Die Unterschrift des Zuwendungsempfangenden beziehungsweise des Weiterleitungspartners kann 

auch von einer vertretungsberechtigten Person erfolgen, sofern ein Nachweis (in Kopie) über die Zeich

nungsbefugnis vorgelegt wird . Der Nachweis über die Zeichnungsbefugnis kann zum Beispiel durch 

einen Auszug beziehungsweise einer Kopie des Handelsregisters oder Kopie des Schreibens über die 

interne Anweisung erbracht werden . Bei Kommunen wird auf einen Nachweis der Zeichnungsbefugnis 

verzichtet. 

6.4.2 

Neben der Übermittlung in ABBA-Online ist der Zwischen- beziehungsweise Verwendungsnachweis mit 

dem Begleitbogen, der Belegliste sowie den übrigen Dokumentationen und der entsprechenden sub

ventionserheblichen Erklärung der Zuwendungsempfangenden rechtswirksam zu übermitteln. Hierbei 

kann die Schriftform gemäß § 3a VwVfG durch die elektronische Form ersetzt werden . 

6.5 

Zu den Belegen gehören anspruchsbegründende Unterlagen, Erklärung zur Projekttätigkeit, Nachweis 

über die Zeichnungsbefugnis (ausgenommen sind Kommunen), Vergabeunterlagen und Stundenzettel 

sowie sonstige Unterlagen , soweit sie nach dem Zuwendungsbescheid vorgeschrieben sind . 

Von den Zuwendungsempfangenden sind folgenden Belege im Original an die Bewilligungsbehörde zu 

übersenden: 

• Unterschriebene Erklärungen zur Projekttätigkeit 

• Dokumente mit unterschriebenen subventionserheblichen Erklärungen 

Für alle anderen Belege ist die Übersendung einfacher Kopien als Nachweise zugelassen , sofern im 

Zuwendungsbescheid keine abweichende Regelung getroffen ist. Die Aufbewahrungspflicht des Zu

wendungsempfangenden für die Belege bleibt hiervon unberührt. 
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Damit sind alle Belege, die nicht im Original an die Bewilligungsbehörde übersandt werden müssen, in 

folgender Form vorzuhalten , auf Aufforderung den unter Nummer 7.2 genannten Stellen vorzulegen und 

von den Zuwendungsempfangenden aufzubewahren: 

• im Original in Papierform oder 

• als beglaubigte Kopien der Originale oder 

• als Papierausdrucke elektronischer Rechnungen , wobei grundsätzlich auch die Datei zur Übermitt

lung (E-Mail) auszudrucken ist, oder 

• als Belege, die bei den Zuwendungsempfangenden als Dokumente auf Bild- und Datenträgern auf

bewahrt werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren hat den Grundsätzen ordnungsgemä

ßer Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung zu 

entsprechen . 

Im Zwischen- und Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die in den Belegen enthaltenen Anga

ben richtig sind . 

6.6 

Der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, die für den kompletten Nachweis der Verwendung der 

Förderung notwendigen Belege bis zum 31 .12.2036 aufzubewahren. 

6.7 

Dürfen Zuwendungsempfangende zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten , 

sind die von den empfangenden Stellen zu erbringenden Nachweise beizufügen beziehungsweise in 

den entsprechenden Dokumentationen kenntlich zu machen. 

6.8 

Ausgaben für das geförderte Projekt, die vor Beginn oder nach Ende des Durchführungszeitraums ent

standen sind oder entstehen, sind nicht zuwendungsfähig . Sind im Durchführungszeitraum alle Leistun

gen erbracht worden und verzögert sich die Auszahlung der Zuwendung oder die Verausgabung der 

Zuwendung durch die Zuwendungsempfangenden auf den Zeitraum nach Ablauf des Durchführungs

zeitraums, so hat dies auf die Förderfähigkeit der Ausgaben keinen Einfluss, da die Zahlungspflicht 

innerhalb des Durchführungszeitraums begründet wurde. 

7 

Prüfung der Verwendung 

7.1 

Die Bewilligungsbehörde sowie nach Nummer 7.2 benannte Stellen sind berechtigt, Bücher, Belege und 

sonstige Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern , soweit sie nicht unmittelbar mit dem Zwischen

beziehungsweise Verwendungsnachweis vorzulegen sind . Die Berechtigung erstreckt sich auch auf die 

Prüfung der Verwendung der Zuwendung beziehungsweise ordnungsgemäße Projektumsetzung durch 
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Einsicht in die Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen. Die Prüfung kann vor Ort erfolgen 

oder durch Beauftragte vorgenommen werden . Die Zuwendungsempfangenden halten die erforderli

chen Unterlagen bereit und erteilen die notwendigen Auskünfte. 

Sofern Belege ganz oder teilweise auf zulässigen Datenträgern vorgehalten werden (Nummer 6.5), ist 

bei einer Prüfung Zugriff auf alle die Zuwendung betreffenden elektronischen Datenbestände zu gewäh

ren . Die Zuwendungsempfangenden haben zu gewährleisten, dass die gespeicherten Unterlagen sowie 

die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen lesbar gemacht werden und die dafür er

forderlichen Daten, Programme, Maschinenzeiten und Hilfsmittel (zum Beispiel Personal , Bildschirme, 

Lesegeräte) bereitgestellt werden . Auf Anforderung der unter Nummer 7.2 benannten Stellen sind die 

elektronischen Daten maschinell auszuwerten und/oder die gespeicherten Unterlagen und Aufzeich

nungen in lesbarer Form oder auf allgemein üblichen Datenträgern zur Verfügung zu stellen . 

Im Falle der Weiterleitung der Zuwendung ist sicherzustellen , dass die vorstehenden Rechte auch durch 

die empfangenden Stellen (Weiterleitungsempfangende) schriftlich eingeräumt werden . 

7.2 

Der Europäische Rechnungshof, der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, die Finanzkontrolle der 

Europäischen Kommission , die Prüfbehörde für den ESF NRW, die Bewilligungsbehörden, das für Ar

beit zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Innenrevision) und die Vertreter des Zu

wendungsgebers sowie von diesen Beauftragte sind berechtigt, Prüfungen vorzunehmen. Die Zuwen

dungsempfangenden haben den prüfenden Stellen und Personen Akteneinsicht zu gewähren und die 

Beantwortung von Fragen durch Anwesenheit einer für das Projekt verantwortlichen Person zu ermög

lichen. 

7.3 

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, für wissenschaftliche Untersuchungen im Rahmen der 

Evaluierung Informationen über das geförderte Projekt zur Verfügung zu stellen , sofern datenschutz

rechtliche Belange dem nicht entgegenstehen. 

7.4 

Für Vor-Ort-Überprüfungen sind auf Anforderung schriftliche Ausführungen zur konkreten Einhaltung 

der folgenden Grundrechte der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) während der 

Umsetzung des Projekts zu machen: 

• Nichtdiskriminierung (Artikel 21 GRC) 

• Gleichheit von Frauen und Männern (Artikel 23 GRC) 

• Integration von Menschen mit Behinderung (Artikel 26 GRC) 

• Umweltschutz (Artikel 37 GRC) 

• Schutz personenbezogener Daten (Artikel 8 GRC) 
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8 

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

8.1 

Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten , soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsver

fahrensrecht (insbesondere§§ 48, 49 VwVfG. NRW.) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für 

die Vergangenheit zurückgenommen, widerrufen oder sonst unwirksam wird . 

8.2 

Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt und geltend gemacht, wenn 

8.2.1 

eine auflösende Bedingung eingetreten ist, 

8.2.2 

die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

8.2.3 

die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird . 

8.3 

Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit Zuwendungs

empfangende 

8.3.1 

ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen

dungszwecks verwenden , 

8.3.2 

Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllen , sowie Mitteilungspflichten (Nummer 

5) nicht rechtzeitig nachkommen. 

8.4 

Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (§ 49a 

Absatz 3 Satz 1 VwVfG. NRW.). 

8.5 

Werden ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des 

Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder wider

rufen , können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich verlangt werden (§ 49a Absatz 
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4 VwVfG. NRW.). Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung in Anspruch genommen wird , obwohl et

waige Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber, vorgesehene eigene oder sonstige Mittel der Zuwen

dungsempfangenden anteilig oder vorrangig einzusetzen sind. 

9 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Zuwendungsempfangenden haben bei jeder Form der Darstellung eines aus Mitteln des Landes 

Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds - ESF sowie Fonds für 

einen gerechten Übergang JTF) finanzierten Projektes an herausgehobener Stelle auf die Förderung 

hinzuweisen. 

Insbesondere sind folgende Maßnahmen durchzuführen: 

• Information an die Projektbeteiligten (zum Beispiel Teilnehmende, Unternehmen und deren Beschäf

tigte) über die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union, 

• Aufnahme von Hinweisen auf die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der 

Europäischen Union in Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen, 

• Hinweise auf die Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen 

Union im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Zuwendungsempfangenden (zum Beispiel bei allen 

bereitgestellten Informations- und Publizitätsmaßnahmen wie Berichten, Veröffentlichungen, Pres

semitteilungen, Print- und Internetveröffentlichungen), 

• Einstellung einer kurzen Beschreibung des Projektes auf der Web- und Social-Media-Seite des Zu

wendungsempfangenden , soweit solche existieren. Die Beschreibung muss im Verhältnis zu dem 

Umfang der Förderung stehen und auf die Ziele und Ergebnisse des Projektes eingehen sowie die 

finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union und des Landes Nordrhein-Westfalen her

vorheben , 

• Bei den Projekten ist öffentlich einsehbar (zum Beispiel im Eingangsbereich) mindestens ein Poster 

in DIN A3 - als Druck oder als gleichwertiger elektronischer Bildschirm - mit Informationen zum 

Projekt unter Hervorhebung der Unterstützung durch die Europäische Union und des Landes Nord

rhein-Westfalen zu platzieren. 

• Dokumentation der durchgeführten Öffentlichkeitsarbeit in geeigneter Weise. 

Bei der Verwendung von Standard-Formulierungen und Emblemen/Logos ist Nachfolgendes zu beach

ten: 

• Embleme / Logos 

Bei jeder der o.g. Maßnahmen sind die vom MAGS vorgegebenen Emblem-/Logokombinationen 

zu verwenden und dürfen nicht verändert werden . 

Sofern weitere Embleme / Logos verwendet werden , sind alle Embleme / Logos gleichberechtigt 

hinsichtlich Anordnung und Größe anzubringen . Die Embleme/ Logos sowie Vorgaben zur Ver

wendung sind im Internet unter www.mags.nrw zu finden . 
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• Die für die Öffentlichkeitsarbeit zu verwendende Standardformulierung lautet: 

,,Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union." 

Im Falle unzureichender Öffentlichkeitsarbeit behält sich die Bewilligungsbehörde vor, die Zuwendung 

um einen Anteil zu kürzen . 

10 

Sonstige Regelungen 

10.1 

Es wird darauf hingewiesen, dass aus dieser Bewilligung nicht geschlossen werden kann , dass die 

Förderung auch in künftigen Haushaltsjahren im bisherigen Umfang erfolgt. Es ist nicht auszuschließen, 

dass die Entwicklung der Haushaltslage des Landes Kürzungen von Zuwendungen im Rahmen der 

Haushaltsplanung erfordert oder Zuwendungen deswegen ganz entfallen. Dieses Finanzrisiko muss 

von den Zuwendungsempfangenden insbesondere bei Abschluss, Änderung oder Verlängerung von 

Verträgen (zum Beispiel für Mietobjekte oder für Personal) berücksichtigt werden . 

10.2 

Soweit nach dem Zeitpunkt der Bewilligung von der EU weitere Auflagen hinsichtlich der Begleitung, 

Bewertung, Berichterstattung und Prüfung beschlossen werden , kann dieser Bescheid nachträglich ent

sprechend ergänzt werden . 
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Anlage 2 der Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021-2027 -

Kofinanziert von der 
Europäischen Union 

Mintstffium tor Arbeit. 
Gesundheit und So:ia._, 
des Landes Nordrhein·Westfa~n 

Übersicht der vereinfachten Kostenoptionen zur Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021-2027 für Bewilligungen ab dem 1. März 2023 

Standardeinheitskosten für PersonaleinJ;atz nach Funktionen (nur direkte Personalausgaben): 

Bezeichnung der 
Standardeinheitskosten Einheiten der Bemessungsgrundlage der 

Nr. (= zuwendungsfähige 
Standardeinheitskosten 

Ausgaben) 
Standardeinheitskosten Standardeinheitskosten 

FP1 Projektleitung großer Projekte 8.010,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 

FP2 
Projektleitung kleiner und mittlerer 

7.440,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 
Projekte 

FP3 Herausgehobene Projektmitarbeit 6.060,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 

FP4 Projektm itarbeit 5.820,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 

FP5 Fachkraft 4.440,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 

Standardeinheitskosten für die Ausbildung von Teilnehmenden (nur direkte Personalausgaben) : 

Bezeichnung der 
Standardeinheitskosten Einheiten der Bemessungsgrundlage der 

Nr. (= zuwendungsfähige Standardeinheitskosten 
Ausqaben) 

Standardeinheitskosten Standardeinheitskosten 

pro Ausbildungsplatz und 
Direkte Personalausgaben 

AP1 Ausbildung in Vollzeit 740,00 € (Ausbildungsvergütung zzgl. 
Monat 

Arbeitqeberbrutto) 

pro Ausbildungsplatz und 
Direkte Personalausgaben 

AP2 Ausbildung in Teilzeit 430,00 € (Ausbildungsvergütung zzgl. 
Monat Arbeitqeberbrutto) 

,., 
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Anlage 2 der Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021-2027 -

Kofinanzlert von der 
Europäischen Union 

Ministerium fOr Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nof'drheln-Westfalen 

Übersicht der vereinfachten Kostenoptionen zur Förderrichtlinie Technische Hilfe 2021-2027 für Bewilligungen ab dem 1. März 2023 

Pauschalsätze (zur Anwendung auf die Standardeinheitskosten für direkte Personalausgaben): 

Nr. Bezeichnung des Pauschalsatzes Pauschalsatz(= zuwendungsfähige Ausgaben) Bemessungsgrundlage des Pauschalsatz 

:•· 

RP1 Restkostenpauschale 
Maximal 40 % der zuwendungsfähigen Standardeinheitskosten 
(Festlegung des Pauschalsatzes im Programmteil ) für direkte Personalausgaben 

PS1 
Pauschalsatz für 

15 % 
der zuwendungsfäh igen Standardeinheitskosten 

arbeitsplatzbezogene Ausgaben für direkte Personalausgaben 

Standardeinheitskosten für finanzielle Beteili9.!!.!!.9.en: 

Bezeichnung der Standardeinheitskosten 
Einheiten der Bemessungsgrundlage der Nr. (= zuwendungsfähige Standardeinheitskosten 

AusQaben) 
Standardeinheitskosten Standardeinheitskosten 

B1 Bürgerschaftliches Engagement 15,00 € pro Arbeitsstunde Ausgaben für Bürgerschaftl iches Engagement 

B2 Überlassung von Personal durch Dritte 30,00 € pro Arbeitsstunde Direkte Personalausgaben 

B3 ALG II Leistungen 402,00 € pro Teilnehmenden und 
ALG II Leistungen an Teilnehmende 

Monat 

Berechnungsmethode der Standardeinheitskosten : 
Die in der Anlage 2 genannten Standardeinheitskosten wurden auf folgenden Grundlagen festgelegt: 
■ einer fairen , ausgewogenen und überprüfbaren Berechnungsmethode gemäß Artikel 53 Absatz 3 a) der Verordnung (EU) 2021 /1060, welche 

auf statistischen Daten, anderen objektiven Informationen, Experteneinschätzungen oder überprüften Daten aus der bisherigen Tätigkeit 
einzelner Begünstigter basieren, oder 
einer nationalen Förderregelung gemäß Artikel 53 Absatz 3 d) der Verordnung (EU) 2021/1060. 
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II. 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Erstattung der Fahrgeldausfälle nach§ 231 
Absatz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

- Festsetzung des für das Kalenderjahr 2022 
maßgeblichen Prozentsatzes für die Erstattung 

der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr -
Bekanntmachung 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
- VI B 3 - 92 .18.06-

Vom 22. Februar 2023 

Auf Grund des § 231 Absatz 4 Satz 1 des Neunten Bu
ches Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2016 , BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2560) geändert worden ist, wird bekannt gemacht: 

Der Prozentsatz für die Erstattung der Fahrgeldausfälle 
im öffentlichen Personennahverkehr im Sinne des § 231 
Absatz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch im Land 
Nordrhein-Westfalen beträgt für das Kalenderjahr 2022 

3,49 Prozent. 

- MBl. NRW. 2023 S. 176 

III. 

Landeswahlleiter 

Landtagswahl 2022 
Feststellung von Nachfolgern aus der Landesliste 

Bekanntmachung 
des Landeswahlleiters 

- 11 - 35.09.13 -

Vom 24. Februar 2023 

Der Landtagsabgeordnete Herr Ibrahim Yetim hat sein 
Mandat mit Ablauf des 3. März 2023 niedergelegt. 

Als Nachfolger ist mit Wirkung vom 4. März 2023 

Herr Stefan Kämmerling 

aus der Landesliste der Sozialdemokratischen Partei 
(SPD) Mitglied des Landtags. 

Bezug: Bekanntmachung des Landeswahlleiters vom 
30. Mai 2022 (MBl. NRW. S. 488) 

- MBl. NRW. 2023 S. 176 

Hinweis: 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Gebührensatzung 
für die Leistungsbeziehungen zwischen dem 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den 
Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe 

Bekanntmachung 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 

Vom 9. Februar 2023 

Die Gebührensatzung für die Leistungsbeziehungen zwi
schen dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe und 
den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe ist 
im Internet unter https:/ /www.politik.lwl.org/de/lwl-recht/ 
öffentlich bekannt gemacht worden. 

Münster, den 9. Februar 2023 

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes 

Westfalen-Lippe 

Dr. Georg L u n e m a n n 

- MBl. NRW. 2023 S. 176 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und Verordnungen des 
Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land Nordrhein-Westfalen (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung. 

Einzelpreis dieser Nummer 18 ,95 Euro 
zuzügl. Porto- und Versandkosten 

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie fo lgt für 
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (0211) 96 82/2 38 (8.00- 12.30 Uhr) , 40237 Düsseldorf 

Bezugspreis halbj ährli ch 66,00 Euro (Kalenderhalbjahr) . Jahresbezug 132,- Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen. 

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt. 

ln den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d . § 14 UStG entha lten. 
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax: (0211) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41 , 40237 Düsseldorf 

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form auch immer - bitten wir abzusehen . Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohl en, Nachbestellungen des Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen möglichst innerha lb 
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